
VIII . Abtheilung . Geschäfts - Kalender
I . Abschnitt . Die neuesten Postvorschriften .

Es ist für Jedermann , der mit Postanstalten näher
oder entfernter in Berührung kommt zu wissen wichtig und
mothwendig , wie er sich bei Empfang um> Aufgabe von
Briefen over Packetea oder bei Reisen mit dem Eilwagen
zu verhalten hat , welche Polizei , und Zollvorschriften er
beobachten muß , um Unannehmlichkeiten , mindestens un¬
nötigem Zeitverluste vorzudeugen , unv wann die Posten
adgehen oder ankommen. Ucder alles dieses findet man
hier in gedrängtester Kürze Belehrung und Aufschluß.

^ Vorschriften für die Briefpost .
Das k. k. oberste Hof - Postamt ist in der Wollzeile

Nr . 867 , und eben da auch die Briefpost . Eröffnung
täglich Morgens um 8 Uhr, Schluß um Uhr Nachmittags .

Aufgabsorte der Briefe in Wien . 1 . Jnlänvi -
sche Briefe werden in den Sammlungskasten geworfen ,
welcher täglich von Früh 7 bis Abenvs 9 Uhr offen ist ,
doch gehen Briefe , welche man nach Uhr hinwlrft , erst
den anderen Tag ab . Jene Briefe , die der der Aufgabe
bezahlt werden muffen , dürfen jevoch nicht in den Samm -
lunMasten geworfen werden, weil sie sonst liegen bteiben.
2 - Briefe tu bas Ausland oder an Personen uno Behörden
im Jalande , welche die Portobefremng genießen , so wie
alle Briefe welche dem Adressaten kraneo , v . t . Porto¬
oder zahlungsfrei , zugcstellk werden sollen , müssen dem
Postbeamten übergeben und die Briefgebühr ( das Porto ,
Briefgklv ) muß gleich bei der Aufgabe bezahlt werden .
3 . Zu recommanvirende ooer gegen Recepiffe aufzugebenve
Briefe find ebenfalls zwischen 9 uno 3 Uhr dem eigens
dazu bestimmten Beamten zu übergeben . Die AusgadS-
zimmer fi,u> unter dem Thore von rer Wollzeite hinein
links . Die rekommaabirten Briefe werden im 1 Stock im
Hofe aufgegeben .

Abgabsort der Briefe . In ver Regel werden
die ankommenden Briefe den Parteien durch die Brief¬
träger in die Wohnung gebracht. Wer sich seine Briefe
selbst abhoien will, um sie schneller zu oekommer, muß bea
Briefträger zwischen 10 und */,i1 Uhr im Posthofe ad-
warten . Er wird aber seinen Brief nur bann vekommen,
wenn er vem Briefträger persönlich bekannt ist. Paste re¬
stante angekommene Briefe müssen aber jevknfalls von den
Adressaten, v . h. von demjenigen, an weichen vte Aufschrift
over Adresse des Briefes ger .chret ist , im Postamte , und
zwar lm Zimmer rechts unter dem Lhvr , wenn man von
ver Wollzeile - inenlgrht adgeholt werden , wooei man nur
seinen Namen anzugeben hat .

Fernere Bestimmungen . Es steht Jedrrmann
frei , seme Briefe bet orr Ausgabe zu frankiren , oder das
Porto anzuwkisen . Alle Briefe ia daS Ausland o >cr an
solche Pertonen , vte portofrei sind , müssen jedoch gleich
de ; ver Ausgabe bezahlt werden .' Werv - r» unter den in die
Samminngskasten geworfeuen Briefen solche gefunden , vte
bei ver Ausgabe hätten bezahlt werden sollen, so bierden
sie zurück, dis ver Aufgeber sie entweder unier Borzeigungdes darauf abgedruckten Petschaftes wieder abholr , oser
das entfallende . Porto dafür vezahlt. Es bestehen zu dem
Zwecke , damit jedermann ersehen könne , ob ein Brief von

ihm liegen geblieben sei, eigene Bücher, worin die Namen
derjenigen , an die der Brief adressirt ist , einiefchriebrn
werden , und die unter dem Lhorwege von der Wollzeile
hinein befestiget sind . Meldet sich binnen 3 Monaten Nie¬
mand , so wer -en die Briefe ämtlich eröffnet , allenfalls
darin befindliche Wertdgegenstände herausgenommen , und
die Briefe unter Aufsicht vk«orannt oder zerstampft .

Briefporto - Gebühren nach dem neuen Porto -
Regulativ , kunvqemacht mit ReggS . Circ . vom 23 . März ,
in Wirksamkeit getreten am . 1 . August 1612 . Das Brief¬
porto wird sowo- l nach der Entfernung als nach dem Ge¬
wichte bemessen. Der Portosatz für einen einfachen Brief
von Va Loth beträgt bis einschluffig 20 Meilen 6 kr . C . M .
über 20 Meilen aber 12 kr . C . M . Nach Maßgabe des
Gewichtes stergt das Brief - und Schrifteuporto wie folgt :
über V, Loth bis einschlüfftg 1 Loth für jedes V» Loth
um 3 kr. , von 1 bis 2 Loth jedes halbe Loth um 8 kr . ,
von 2 Loth bis 32 Lo : h over 1 Pfunv , für jeveS Loth um
6 kr., und von 1 Pfund bis 5 Pfund für jede 8 Loth oder
^ Pfand um 6 kr . , de» einer Entfernung von 10 Meilen
über 2 l Metten aber von ^ Loth bis 1 Loth um 6 kr . ,
von 1 Loch b »s 2 Loth für zeoes Vz Loth, von 2 biö 32
Loch für jeoes Loth , und von 1 Pfund bis 5 Pfund für
jeveS Vr Pfuuo um 12 kr . C. M .

Be » ver Briefpost werden gesiegelte Sendungen ohne
angegebenen Werth nur d »s zum Gewichte von höchstens
5 Pfuuo angeuommen . Gesiegelte Packele mit Schriften
und Dokumenten ohne Werthangabe dis zum Gewichte
von 6 Lot - muffen zur Brrespost anfgegeben , und werden
bei der Fahrpost nicht angenommen . Bei e»ner Schwere
über 6 Loth steht es jedoch ven Parteien frei , ob sie die
Brief - over Faprpost zur Bersenvung benützen »vollen .

Gedruckte over lttpographirte EirkularS , Preislisten ,
Börsenzettel , Bücher - Broschüren , Musikalten und andere
Druckwerke, vana Waarenmuster , weiche unter Kreuz¬
band abgesenvet uno bei der Aufgabe srankirt werden ,
find nur dis znm Gewichte von zwer Pfund zur Beför¬
derung mit der Briefpost zugetafsen , und ist dafür ver
dritte Theil ver tarifmäßigen Gebühr , und wenn dieser
weniger als der Porio - sas sur euren einfachen Brief
beträgt , dieser Gebührensatz zu entrichten . Für Briefe und
Schriften , welchen solche Kreuzband,enonagen veutegea ,
findet jrvoch eine Ermäßigung ver tarifmäßigen Gebühr
Nicht Statt .

Für Sendungen , welche den Postämtern nach Orten
ihres Bestellungsvejirkes »vergeben weroen , ist vrs . zum
Gewichte von 2 Lor - ver besondere Portosatz von 2 kr .,
über 2 Loth aber ver 4. Theil ver tarifmäßigen Gebühr
nach Maßgabe der Progression zu cmrtchten . Für o»e
Slaotposte .» paven die bestehenden Tarife zu gelten . Sen¬
dungen , welche Mit Rekommanvat »»« ausgegrbrn werden ,
unterliegen e .ner besonderen , für alle Entfernung gleichen
Rtkommanvattonsgeoüyr von 6 kr ., dagegen »ft teme
Recepissengevuhr meyr zu entrichten . Giro ver der Aufgabe
jeooch eia Netour -Recepisie bege- rr , so ist dafür vas Porto
eines emfachen Briefes vtS 20 Meilen rmt 6 kr . , über
20 Meilen mit 12 kr . L . M . besonders zu vergüten . Die



V «st«llung - gebü - r bleibt unverändert mit 1 kr . für j . den
Brief , wer sich jedoch seine Briefe im Postamie selbst ab¬
holt , hat keine BestevungSgebühr zu bezahlen .

Jede Adresse muß deutlich und leserlich geschrieben
sein , und es bleibt immer vorsichtig , bri minder bekann¬
ten P «rionen auch dev Charakter und die Wohnung genau
beizusttzen . Liegt der Ort außerhalb rer Poststraße , oder
ist er auch an der Poststraße gelegen , aber in demselben
kein Postamt , so muß jederzeit das nächste Postamt beige¬
fügt werden . Je richtiger , deutlichrr und genauer die Ad -
dresse ist , desto sicherer werben die Briefe bestellt .

Wenn ein rekommandirter Brief in Verlust geräth ,
so bat das schuldtragende Postamt dem Aufgeber 20 st .
C . M als Strafe zu entrichten . Die Anzeige des Ver¬
lustes muß aber für das Inland binnen 3 , für das Aus¬
land binnen 6 Monaten , vom AnfgadStage an gerechnet ,
bei dem Aufgabepostamte gemacht werden und die Be¬
schwerde ist sodann schriftlich bei der zuständigen Ober¬
postamts - Verwaltung , unter Beilegung des Original «

AufgadSrecepisseS einzureichen . Briefe nach außereuropäi¬
schen Staaten werden nicht zur Rekommandation ange¬
nommen , und bei rekommandi ' rten Briefen nach Frankreich
muß der Umschlag beim Schluffe mit 3 Siegeln versehen
sein .

ES ist Jedermann freigestellt , die an ihn gerichteten
Briefe anzunehmen oder nicht , nur muß die Verweige¬
rung der Annahme sogleich , bevor der Brief eröffnet ist,
dem Briefträger angezeigt , und ihm der Brief zurückge¬
geben werden . — Auf allen in Wien ankommenden Brie¬
fen wird auf der Siegelseite der Ankunftstag durch einen

Stempel angezeigt , und eS sollen alle Briefe in der Stadt
und in den Vorstädten noch an demselbcn Tage d »n Adres¬
santen zugestellt werden .

8. Vorschriften für die Fahrpost .
Die k. k. Postwagens -Direktion und die Haupt - Erpe -

dttion fahrender Posten ist am Dominikanerplatz Nr . 666 .
Eröffnung und Schluß . Vom 1 . März 1350 an ,

können Frachtvvsrndungen , Gelder und Wrrthpapiere von

8 Uhr Früh bis 6 Uhr Abends ununterbrochen aufgegeben
werden . In den Mittagsstunden von 42 bis 3 Uhr hat die

Aufgabe der Frachtstücke im Hofe rechts , außer diesen
Stunden aber dort zu geschehen , wo bisher gewöhnlich die

Gelvaufgabe Statt fand .
Haftung . Die Postanstalt haftet für die richtige

Beförderung und Bestellung der aufgegebenen Sendungen ,
und leistet den vollen Ersatz des angegebenen
WrrthrS , wenn ein Frachtstück verloren gehtoderbe¬
schädigt wird , der Verlust , Abgang oder die Beschädigung

mag Zmrch Verschulden oder Versehen der Postbedienten ,

durch verübte Gewalt oder durch irgend ein zufälliges Er¬

eignis herbeigrführt worden sein , a ) wenn der Adressant

die Sendung sogleich bei der Uedernahme im Postamte

beanständet und b ) wenn er im Falle des Verlustes die

gesetzliche Reklamationsfrist von 3 Monaten für inländi¬

sche , und von 6 Monaten für Sendungen nach und von

dem AuSlande . nicht verstreichen läßt . Geschieht das Eine

oder daS Andere , so findet durchaus keine Vergütung
Statt . Zugleich ersieht man hieraus , wie unvorsichtig eS

ist , aus mißverstandener Oekonomie . um das Porto zu er¬

sparen , den Werth einer Sendnng geringer anzugeben ,
LlS er wirklich ist .

Besondere Vorschriften bei der Aufgabe .

V1
») Bei Geldsendungen . Jeder mit barem Gelde oder Gel »
vorstellenden Papieren beschwerte Brief muß offen , d. h .
unqesiegelt zur Post gebracht werden . — Auf der Adresse
muß der Inhalt genau mit Beisetzung der Sorten des
Geldes oder der Gattungen der Papiere angegeben , und
eS muß out die Rückseite des BriekeS der Name und
Wohnort des Aufgebers geschrieben werden . — Papier¬
geld , alS : Banknoten , Einlösung S- » nd
Auticipationsscheine müssen von dem Postbe¬
amten gezählt , und es muß sodann der Brief oder das
Couvert mit dem Amts - und Parteifieqel gesiegelt wer¬
den , weßhalb jeder Aufgeber sein Petschaft in das Post¬
amt mitznnebmen hat . Will man dem Gelbe einen Brief
beilegen , so darf dieser Brief nicht versiegelt sein . Obli¬

gationen , Wechsel . Sparkassabüchel n . Lose ,
und alle dergleichen Geld verstellende Papiere oder Doku¬
mente werden von dem Postbeamten nicht gezählt , sondern

er Hot sich bloß zu überzeugen , ob der Inhalt wirklich in

dem besteht , was auf der Adresse angegeben ist . Solche
Briete und Pakete werden dann aber auch nur mir dem

Petschafte des Aufgebers allein gesiegelt , und die Postan¬
stalt haftet bloß für den angegebenen Werth

Münzen . Beträge in S k l b e r g el d bis 40 fl . ,
in Gold bis 100 fl . müssen mit einem Umschläge ver¬

sehen , offen überbracht , von dem Postbeamten nachge¬

zählt , und mit vtm Siegel des Versenders . so wie auch
mit jenem des Postamtes verschlossen werden . Sendun¬

gen im Gewichte von 5 Pfd . nnd darüber sind in mehr¬
mal mit Papier umwundenen Rollen , und bei höherem

Gewichte als 5 Pfd . noch überdieß , mit haltbarer WachS -

leinwar .d fest und zweckmäßig verpackt « nd mit dem Pet¬

schaft des Aufgebers mehrfach , besonders an den Schlüs¬

sen , wohl versiegelt aufzugeben . — Beträgt das Gewicht

mehr als 40 Pfund , so werden solche Sendungen nur

in Kistchen oder Fäßchen , welche mit guten Reifen ver¬

sehen , dann in Stroh und Rupfenleinwand einballirt , und

gehörig gesiegelt find , angenommen . Die Münzen selbst

müssen in Säcken fest verpackt sein .

Kupfergeld , mit Ausnahme der Theilbeträge ,

welche Geldsendungen anderer Art zur Ergänzung bei -

geschloffen werden , ist bei der Ausgabe wie ein Fracht¬

stück , dessen Inhalt aus Maaren besteht , zu behandeln .

ES muß jedoch in Säcken , welche in Kisten oder Fäß¬

chen enthalten find , g^ t verpackt aufgegeben werden .

Die Fahrpostanstalt haftet für alle nicht gezählten Geld ,

sendungen nur für die richtige Ueberlieferung nach dem

Gewichte und unter dem unverletzten Siegel des Auf -'

geberS .
I») Bei anderen Frachtstücken . Dem Aufge¬

ber liegt ob , jedes Frachtenstück nach Verschiedenheit des

Inhalts so gut gepackt aufzuaeben , daß der Inhalt vor

Reibung , Nässe und Druck vollkommen gesichert ist .

Frachtstücke , welche nicht so gepackt find, , muß der Post¬
beamte entweder ganz zurückweisen , oder er darf sie nur

gegen dem annebmen , daß der Aufgeber alle aus der

schlechten Verpackung entstehen könnenden Übeln Folgen
aus sich nimmt . — Jedes Frachtstück muß mit einer

vollständigen Adresse versehen sein , die den Namen und

Wohnort des Aufgebers und des Empfängers , den In¬

halt und die Angabe des WertheS zu enthalten hat ; fer «

nerS muß eine zweite solche Adresse , oder an deren Statt

ein Frachtbrief mit denselben Angaben be qefstgt , und die -



SS
ser mit demselben Petschafte des Aufgeber - , wemtt das
Frachtstück e>erflegelt ist . gesiegelt sein .

ve > nach dem Auslande , nach Ungarn , Siebenbür -
aen , Triest und Brnedia gehenden , ss wie allen andern
Sendungen , die einer Zollbehandlung unterliegen , muß
zum Beweise des vollzogenen Zollverfahren - die Origi¬
nal - Zollbollete , überdies aber auch « och eine genaue
Deklaration des Inhalte - nach Stückzahl , Maß oder
Gewicht und Werth beigeqeben werden . Diese Deklara¬
tion muß Set Sendungen nach Frankreich , den Nieder¬
landen ( Belgien ) und Holland in französischer ,
bei senen nach den fremditalienischen Staaten aber in
italienischer S pr a ch e abgefaßt , und die Fracht -
briefe und Deklarationen dürfen nicht briefartiq ver¬
schlossen und versiegelt sein . Der Inhalt de - Fracht¬
stücke - ist der Wahrh . it gemäß anzugeben , und jede -
Frachtstück ( Eollo ) muß an den Schlüssen , oder wenn
e- mit einer gekr -̂ zten Schnur umwunden ist , an dem
Knoten ( Knopfe ) derselben mit dem Petschaft de- Auf -
geberS mehrfach gut versiegelt sein . Schwere Sendungen
im Gewicht « über 80 Pfund pr . Tollo werden nur unter
der Bedingung angenommen , wenn auf dem abgehendea
Wagen hinlänglicher Raum ist , um dieselben mit den
übrigen kleineren Frachtstücken noch aufpacken zu können .
Collo über 100 Pfund müssen in mehrere abqetheitt wer -
den . — Gegenstände , welche sich durch Reibung , Druck
oder auf irgend andere Art selbst entzünden , so wie
überhaupt alle Gegenstände , welch ? ihrer Beschaffenheit
nach , den übrigen Fracht,tücken leicht verderblich werden
können , sind zur Versendung mit der Fahrpost nicht
geeignet . Würde es dennoch Jemand wagen , einen sol¬
chen Gegenstand unter falscher Angabe aufzugeben , so
unterliegt er einer Strafe von 25 ss. C . M , und h» t
überdies für jeden Schaden zu haften , welcher dadurch
entsteht . —

Sendungen nach Schweden und Norwegen
m - ssen an ein HssndlungShauS in Stralsund , und
nach Neapel oder Stellten an eine - in Rom adres -
strt sein . - Nach Rußland können seit l . Not ». 1934
Fahrpostsendungen bei sämmtlichen k. k. Postämtern direkt
aufgegrben werden , doch müssen selbe bis an die Grunze
und wenn Te über Brody gehen , bis Radztwilow
frankirt werben . ES steht dem Aufgeber im Allgemeinen
zwar frei , paS Porto entweder gleich bei der Aufgabe zu
zahlen , oder es bei dem Empfänger anzuweisen , nur in
folgenden Fällen muß das Porto bet der Aufgabe gezahlt
werden , oder die Sendungen werden gar nicht angenom¬
men . ») Bei Sendungen , die über Krakau in das Kö¬
nigreich Polen bestimmt sind ; b ) bei Sendungen an
portofreie Personen und Behörden ; o ) bei allen Sen¬
dungen ohne Werth ; ä ) bei Sendungen deren Werth ,
wenn sie im Inland « bleiben , nicht das fünffache Porto
und wenn sie in das Ausland , gehen , nicht 10 fl. C . M .
beträgt ; «H . be^ Sendungen , deren Inhalt dem schnellen
Verderben unterliegt ; k) bei Sendungen , die auf Gefahr
des Absenders abgehen ; und x ) bei allen Sendungen in
jene Staaten des Auslandes , mit denen keine wechselsei¬
tig « Abrechnung Statt findet .

Besondere Vorschriften bei der Abgabe .
Die Abgabe geschieht nicht im Postamte , sondern im
Hauptzollamts - ( Manth ») Gebäude am alten Fleischmarkt
Nr . 665 , im Hofe rechts . Eröffnung : Morgen - 6 und
Nachmittag 4 Uhr ; Schluß ; Mittags 2 und Abend - 6

U ^ r . I « den LmtSstunden von 4 bis 6 Uhr Nachmittags
werden aber nur post » »' »»tant « liegende Geldbriefe ,
Effekten der Reisenden und solche Frachtstück « , die dem
schnellen Verderben unterliegen , wie z . B . Eßwaaren aus «
gefolgt . Die mit der Fahrpoü ankommendew Gegenstände ,
mit alleiniger Ausnahme der Geldbriefe , werden dem
Adressaten nie in seine Wohnung zugestellt , sondern er
muß fie auf da - zugestellte gedruckte Avise und gegen Ab¬
gabe de- beigc -zebenen RecepiffeS , worauf er das Datum
auszufüllen und seinen Namen zu unterschreiben hat , im
Hauptzollamte abhclen oder abholen lassen . Jene Sendun¬
gen , welche der EinfuhrSyerzollung unterliegen , müssen
vorh :r gehörig verzollt werde » .

Die Briefe und kleinen mit Geld beschwerten Packele
dagegen , werden dem Avressaten unverzüglich durch eigene

^ Briefträger in die Wohnung zugestellt , wo er fie gegen
Unterschrift des mitfolgenden RecepiffeS in Empfang zu
nehmen hat . Die Briefträger find angewiesen , die Geld¬
briefe nur an die Personen des Adressaten selbst zu über¬
geben , und diesem das AbgabS - Recepiffe eigenhän -
d i g unterschreiben zu lassen , denn fie sind für die rich¬
tige Bestellung verantwortlich und deßhalb auch berech¬
tigt , die Beweise für die Identität der Person von dem
Empfänger zu verlangen . Sie können ferner auch darauf
bestehen , daß der Empfänger den Geldbrief gleich in
ihrer Gegenwart eröffnet , und sich von der Richtigkeit des
Inhaltes überzeugt . Die Eröffnung muß aber ohne Ver¬
letzung des Siegels geschehen , der Brief darf daher nie
aufgeriffen , sondern muß mit einer Scheere ober dem Sie¬
gel ausgeschnitten werden . Nur wenn der Bvief in Ge¬
genwart des Briefträgers eröffnet wird und das Sie¬
gel unverletzt bleibt , wird die Beschwerde des Empfän¬
gers über einen gefundenen Abgang , von der Postanstalt
angenommen , und der entfallende Ersatz geleistet ; jedoch
ist der Empfänger gehakten , sich ohne Verzögerung gemein¬
schaftlich mit dem Briefträger in das Postamt zu begeben ,
und dort die Anzeige zu machen , damit sogleich die Unter¬
suchung eingeleitet werden könne . Wivd ein Frachtstück
nnch gemachter Anzeige an die Partei von dieser nicht
abgeholt , so erfolgt nach 2 Mouaie » die Rücksendung an
da - Aufgabsamt . I ) er Aufgeber wird dann von der Rück¬
kunft verständigt , und ihm das Frachtstück gegen Entrich¬
tung des darauf haftenden Portos und Zurückstellung de-
Aufgabs - RecepiffeS wieder ausgefolgt . Kann jedoch der
Ausgeber binnen Jahresfrist nicht ausfindig gemacht wer¬
den , so wird das Frachtstück livitaacko verkauft . Jene
Frachtstücke , welche Eßwaaren und andere dem Verder¬
ben unterliegende Sachen enthalten , werden , wenn sie
die Parthei nicht abholt , mit Zuziehung einer zollämtlichen
oder anderen obrigkeitlichen Person eröffnet , und das Ver¬
derbliche davon au den Meistbietenden verkauft . Verbote
von was immer für einer Art können auf Postsendungen
nicht gemacht werden .

Di « Portogebühren für Fahrpostsendun¬
gen find ebenfalls durch das neue Porto - Regulativ wie
folgt neu regLl - rt .

Die Portol -en efsung geschieht , ») nach dem Werthe
d) nach dem Gewichte , und eS kommt dabet überdies
« ) die RekommandationSgebühr , und 6) die Brief -Porto -
Gebühr tn Anrechnung .

' ») Die Portogebühr nach dem Wert - e
beträgt für jede 100 fl . bis 2 Mnlen 1 kr. und steigt
über 2 bis 10 Meilen pr . Meile um ' 4 kr. über 10 bis



28 Meilen Pr . Meile um '/ ?, über 28 bis 36 Meilen
um V» . über 36 bis 60 Meilen um V» » nd von da an
um '/,o kr . pr . Meile , bis etnschlüffig 23fl . wird ' -» über
25 bis 50 fl . die Hälfte über 50 aber das ganze Wrrth -
porto für 100 fl. eingerechnet . Entfällt bei der Berech¬
nung weniger als 2 kr. , so find 2 kr . Porto zu entrich¬
ten . Bei Derthsendunqen über 1000 bis 10 . 000 fl. wkrd
die Portogebühr um V», über 10,000 aber um '/ , für den
Mehrbetrag ermäßiget .

d) Die Portogebühr nachdem Gewichte
beträgt bei Sendungen von 8 Loth bis 1 Pfund auf 3
Meilen 2 kr. , und steigt bis 36 Meilen von 3 zu 3, über
36 bis 100 Meilen von 4 zu 4 , über 100 Meil :n von 5
zu 5 Meilen immer um 2 kr . E . M . Für Sendungen
unter 8 Loth ist die Hälfte rer für 1 Pfund entfallenden
Porto gebühr zu entrichten .

Für Sendungen über 1 Pfund wird bis 6 Pfund für
jedes Pfund , über 6 bis 22 Pfund für 2 über 22 bis 52
für jede 3 , über 52 bis 100 Pfund , für jede 4 Pfund
1 kr. C . M ., über 100 Pfund , aber lür jede 5 Pfund 2 kr.
E . M . eingeboben . Das geringste Mehrgewicht begründet
hierbei die Einhebung des höheren Gebührensatzes .

Die RekommandationS - Gebühr wird bei Fahrpost -
send 'ingen ebenfalls mit 6 kr . C. M . eingehoben , die
Briefporiogebühr aber nach dem Briefportotarise entrich¬
tet . Rrcepissengebühr ist keine niehrru bezahlen . Retourrece -
pisse ausgenommen , die wie bei den Briefen berechnet werden .

Die Anwendung der Portogebühr noch dem Werthe ,
dem Gewichte und dem Briefporto -Satze richtet sich nach
dem Inhalte der Sendungen , in welcher Beziehung unter¬
schieden werden , Sendungen s ) mit Schriften und Doku¬
menten , l,) von Geld und Gold verseilenden Effecten,
nnd v) von Maaren , Prätiosen und sonstigen Effecten.

») Für Sendungen von Schriften und Doku¬
menten ohne angegebenen Werth , wird von dem für
die- Versendung mit der Fahrpost festgesetzten mindesten
Gewichte über 6 Loth angefangen , die volle nach dem
Briefporto -Tarife für 6 Loth entfallende Gebühr so lange
ohne Erhöhung eingehvben , bis die Fahipost -Eedühr nach
dem Gewichte doppelt gcrechnct,

"höher entfällt . Für der .
gleichen Sendungen mit angegebenem Werthe findet die
Bemessung der Gebühr bis 6 Loth ( denn solche Schriften
können mit Werthangabe auch unter 6 Loth aufgc -
geben werden ) nach dem Briefporto - Tarife Statt , bet
mehr als 6 Loth wird diese Gebühr nur dann erhöht ,
wenn das doppelte Fahrporto nach dem Gewichte mehr
beträgt . Entfällt aber die Gebühr nach dem Werthe höher ,
als jene nach dem Gewichte , so ist die höhere Wrrthgr -
dühr zu entrichten .

b) Für Sendungen mit Geld und Geld vorstel¬

lenden -Effekten . Sendungen von Gold und Sil¬
bergeld unterliegen 1 . der Portogebühr nach dem
Werthe . 2 . nach dem Gewichte , und zwar bis 10 fl . ist
keine Gebühr nach dem Gewichte , über . 10 fl. bis 1 Pfd .
nur V». über i bi- IS Pfund d ' e V, und über 10 bis
20 ^Pfund nur §/ »

- über 20 Pfund aber der volle Betrag
der tanfmäßigen Gebühr zu entrichten ; 3. die Briefporto «
gebühr muß entrichtet werden , es mag ein Brief betliegen
oder nicht. Wiegt der beiliegende Brief über V, Loth , so
muß die tarifmäßige Gebühr entrichtet werden . Für
Kupfergeld ist dieselbe Gebühr, ' wie für Waarensen -
dungen zu entrichten . Für Sendungen von Papier¬
geld und Banknoten , wobei die Wiener -Währung
zu 250 auf Tonv . Mze . reduzirt werden muß , ist zu ent¬
richte», 1 . das Werthporio nach der vollen Summe des
angegebenen Werthes , und 2. die Briefporto - Gebühr wie
oben angegeben . Für Sendungen von Wert - papieren :
als Staats - und Privat -Obligationen , Wechsel - Coupons ,
Geldanweisungen , Lotterieloseo , Sparkaffenkücheln rc. ist
r/» der Werthgebühr , vnd bis zum Gewichte von 6 Loth
die Briefporto -Gebühr , über 6 Loth aber die Gebühr für
Schriften auf '/ » des tarifmäßigen Satzes herabgesetzt zu
entrichten .

«) Für Sendungen von Maaren , Prätiosen
und sonstigen Effekten ist zu entrichten a) in tedem
Falle die Portogebühr nach dem Gewichte , l>) dann die
Portogebühr nach dem Werthe unter folgenden Beschrän¬
kungen . Sendungen bis zum Werthe von 20 fl . find von
der Werthgebühr ganz befreit , über 20 fl. werden für je -
deö Pfund 2 fl. des angegebenen WeriheS frei gelassen,
der Betrag von dem Werthe abgezogen, nnd nur von dem
Reste die Portogebühr berechnet. Bei Frachtstücken von
großem Umfange und leichtem Gewichte wird das Ge-
wichtöporto um '/ » erhöht .

Für Sendungen von Büchern , Broschüren , Mufika -
lken, rohe Seide , Haar - und Federwild , Geflügel , Anflern
und Fischen , im Gewichts über 8 Loih , ist nur V, der
GewichtSpvrio - Gebirhr zu entrichten , wenn das Gewicht
jedes einzelnen Collo 80 Pfund nicht übersteigt .

6) Für das Gepäck der mit Fahrpost - Reisenr
den . Zn so fern dieses Gepäcke das gebührsreie in den
Vorwerkscheinen anögrd '. ückte Ausmaß übersteigt , wird
die Portogebühr , für taS Uebergewicht nur mit V, des
tarifmäßigen Sahrs eingehvben . DaS Werthporto ist nach
den bei Geldsendungen angegebenen Begünstigungen
zu entrichten.

Als BestellungS - nnd Avisogebüpr ist für de.
Uebergabe des Avifv-ZettelS 1 kr., für die Zustellung bei
Sendung in die Wohnung des Empfängers aber sind 2 kr-
Eonv . Mze. zu bezahlen.

Abgangs - und Ankunftstage der Briefposten in Wren .

Abgang .
Alle Tage : Nach Aachen , Adelsberg , Agram ,

Altheim , Amerika , Anhalt , Arad , Asch, Augsburg ,

Belgrad , Bergamo , Berliu , Bielitz ^
Breme » ,

BreScia , Breslau , Brixen , Brody , Brüov ,
BudweiS , Capo -d' Zstria , CarlSruhe , Chiaveoa ,
Coblenz , Cölln , Czernowitz , Dänemark , Debreczm ,
Dresden , Eger , England , Erms , LperieS , Erfurt ,
Erla » , Effeg , Feldkirch , Fiume , Frankfurt , Frank¬
reich , Fünfkrrchen , Gibraltar , Gleichenberg , Gör -
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litz , Görz , Gratz , Gnns , Hamburg , Hesse» ,
Hohenzollern , Iglau , Imst , Innsbruck , Jfchel ,
Iudevburg , Karlsbad , Karlstadt , Kaschau , Klagen -
fnrt , Klattau , Königgratz , Krakau , KremS,
KrcmSmünstsr , Laibach , Leipzig , Lemberg, Leoben ,
Lietzen , Linz , Lodi, Lübeck , Magdeburg , Mai¬
land , Mantua , Marienbad , München , NeuhauS ,
Niederlande , Nürnberg , Oedevburg , Ofen , Ol -
mütz , Padua , Pesth , PeterSwalde , Peterwardein ,
Pilgram , Pilsen , Podgorze , Portugal , Prag , Preß -
bürg , Preußen , Raab , Regeusburg , Reichenberg ,
Ried , Rumburg , Salzburg , Sardinien , Schwede« ,
Schweiz , Semlin , Spanien , Steyer , Strakovitz ,
Gtraßburg

'
, Stuttgart , Tarvow , Taruopol , Te -

meSwar , Teschev , Teplitz , Trevtschm , Triest ,
Troppau , Tyrol , Ulm , Venedig , Verona , Villach,
Waidhofen a . d. Abbs , Warschau , Wessely,
Würtemberg .

Sonntag : Wie täglich ; dann nach Klaufenburg ,
Neapel , Parma , Rom .

Montag : Wie täglich ; daun nach Hermanvstadt ,
Klausenburg , Neapel , Odessa, Parma , Rom , St .
Petersburg , Zara .

Dienstag : Wie täglich ; dann nach Bukarest ,
Constantinopel , Hermanvstadt , Jassy , Klausenburg ,
Salvnich .

Mittwoch : Wie täglich ; dann nach JaSlo ,
Neapel , Parma , Rom , Zara .

Donnerstag : Wie täglich ; dann nach Klausen-
barg , Neapel , Odessa, St . Petersburg , Rom , Zara .

Freitag : Wie täglich ; dann nach Bukarest , Her -
mauvstadt , Klaufenburg , Neapel , Parma , Rom .

Samstag : Wie täglich ; dann nach Constantinopel ,
Jassy , Klanseuburg , Odessa, Salvnich , St . Peters¬
burg , Zara .

Ankunft .
Alle Tage : Bon Aachen , Adelsberg , Agram ,

Alkheim , Asch , Augsburg , Belgrad , Bergamo ,

Berlin , Botze«, Bregenz , Brescia , Breslau ,
Briren , Brody , Brünn , BudwelS , Capo d' Jstria ,
Chiavenna , Coblenz , Cölln , Czernswitz , Debrecziv ,
DreSven , Eger , Enns , Erfurt , Erlau , EperieS,
Essek, Feldkirch , Fiume , Frankfurt , Glrichrnberg ,
Görlitz Görz , Gratz , GünS , Hamburg , Hünin-
ge» , Iglau , Imst , Innsbruck , Ischl , Juden -
burg , Karlsbad , Karlstadt , Kaschau, Klagenfurt ,
Klattau , Königgratz , Körmend , Krakau , Krems ,
Kremsmünster , Laibach , Leipzig, Lemberg , Leoben ,
Lützen , Linz, Lodi, Magdeburg , Mailand , Mantua ,
Marievbad , München , NeuhauS , Nürnberg , Oedeu-
- urg , Ofen , Olmütz , Padua , Paris , Pesth,
Peterwardein, " Pilgram , Pilsen , Podgorze , Prag ,
Preßburg , Raab , NegenSburg , Reichenberg , Ried,
Rumbvrg , Salzbvrg , Semlin , St . Gallen , Stra -
konitz , Straßburg , Stuttgart , Tarvow , Tarnovol ,
TemeSwar , Teschen, Teplitz , Trentschin , Triest,
Troppau , Ulm , Venedig , Verona , Warscha» ,
Wessely , Zürich . .

Sonntag : Die täglichen ; daun von Constantinopel ,
Klaufenburg , Neapel , Odessa, Parma .

Montag : Die täglichen ; dann von Hermanvstadt ,
Klausenburg , Zara .

Dienstag : Die täglichen ; daun von Bukarest,
Hermannstadt , Jassy , Klaufenburg , Neapel,Parma ,
St . Petersburg .

Mittwoch : Die tägliche» ; dann von Constas-
tinopel , Klausenbrrg , Odessa , Parma , Et . Pe«
tersburg , Zara .

Donnerstag : Die täglichen ; dann von Her»
mannstadt , Tarnopol , Zara .

Freitag : Die tägliche» ; dann von Bukarest , Klau«
senburg , Neapel , Odcssa, Parma .

Samstag : Die täglichen ; dann von Herms .m-
stadt , Jassy , Klaufenburg , Neapel , Salonich , St .
Petersburg , Zara .

Alphabetisches Derzeichniß
derjenigen Länder und Staaten , nach , welchen die Briefe bei der Aufgabe noch gezahlt

werden müssen .

Afrika , mit alleiniger Ausnahme von Algier . Griechenland . Holland .
Amerika , mit Ausnahme der englischen Colonien Kichenstaat oder das römische Gebiet .

und Besitzungen. Lucca . Die Republik San - Marino .Andora , Republik zwischen Spanienund Frankreich . Modena . Montenegro .
Asien , ohne alle Ausnahme . Neapel und Siciliev .
Belgien , mit Ausnahme von Luxemburg . Parma Portugal .



Rußland ohne Ansiribme. Toökana .
Schweden und Norwegen . Türkei , mit Ausnahme von Belgrad , Constanti -
Schweiz , mit Ausnahme des Cantsnü Schafhausen . nvpel , Salonich , und den Stationen , welche
Spauieu , ohne Ausnahme . die Postdampfboote des österr . Lloyds berühren.

Nach allen hier nicht genannten Ländern ist hingegen der FrankirungSzwang ganz aufgehoben und
man braucht die Briefe nur in de» SammlungSkastender Postaustalt hinein zu werfe».

Fahrt -Ordnung der von Triest ausgehenden Lloyd
'
scherr Dampfschiffe .

/ nach Benevig jeden Dienstag und Freitag Früh 6 Uhr .
- - „ Mittwoch u . SamstagAbendslOUHr .

i Jeden zweiten Dienstag
» über Corfu und Syra nach Athen, Nauplia , Candien ,
» Smyrna , Dardanellen , Constantinopel , Sinope , Sam «
» sun , Barna , Tultschr , Galacz und Jbrail , Rhodos ,
» Cpprrn und Beprut . Alexandrien .
I Jeden zweiten Dienstag

.2 »über Ancona , Corfu , PatraS , Bostizza nach Lctraki ,
Z idann zu Lande über den Isthmus von Corinth nach

/ Calamaki , und von da nach Athen , Syra , Tessalonich,
^ ^ Dardanellen und Constantinopel ; Barna , Tultscha ,^ Galacz , Jbral .

t Jeden z wei ten Donne r Stag
»über Luffm Piccolo , Zara , Sebenico , Spalato , Lefina,
ICurzola , Ragusa nach Cattaro ,
i Jeden Mittwoch und Samstag
» über Pirano , Umago , Cittanuova , Parenzo , Rovigno

nach Pola .
VÜder Pola nach Fiume jeden SamStag .

Der FrarrkaturSzwang hat bei der Korrespondenz aus
den Staaten der österreichischen Monarchie nach den Joni *
schen Inseln , den Dardanellen , Smyrna , Konstantinopel
und Alexandrien Ln Egypten , und umg - kehrt , welche mit
den Dampfschiffen des österreichischen Lloyd befördert wer¬
den, mit 1 . Oktober 1844 aufqehZrt .

Die Beförderung der Sendungen nach und aus den
Jonischen Inseln , ven Dardanellen vao Alexandrien , ge¬
schieht bloß mittelst der Dampfschiffe , dagegen kommen jene
nach und aus Konstantinopel und Smyrna mit den gedach¬
ten Schiffen zwischen Triest und den genannten zwei Stäb -

Fahrend
Seit 1 . August 1850 bewegen sich auf der Eisenbahn -

Strecke zwischen Wien und österr . Ooecburg täglich zwei
fahrende Postämter , d . i . solche , in welchen die Postbeamten
ihre Amtshandlungen in entsprechend eingerichteten Waggons
während des Fahrens auf der Eisenbahn ausüben .

Der Zweck dieser Postämter ist die möglichst schnelle
Bestellung der aufgegebenen Briefpostensendungen an die
Adressaten , indem die zur Sorttrung der Briefe und
Berechnung der Gebühren erforderliche Zeit kein Liegen-
bletben derselben bedingt .

'
Die Aufgabe der Briefe ist auf die möglichst späteste

Stunde vor der Abfahrt hinausgedehnt , indem sowohl im '
Rordbahohofe in Wien , als auch bei alle » NnterwegS -

ten bloß in dem Falle zu befördern , als deren Adresse die
Bemerkung : „ Mit den Dampfschiffen des Lloyd, *

enthält , und in Ermanglung dieser Bemerkung auf den
Landpostcoursen über Belgrad zu versenden ; die nach
Smyrna gerichteten Sendungen werden zwischen diesem
Orte und Konstantinopel mittelst der Dampfschiffe befördert .

Die Seeporto - Gebühren find mit Rücksicht auf diese
Beförderungsweise , wie folgt , für den einfaches ein halbes
Loth wiegenden Brief festgesetzt , und zwar für die Beför¬
derung :

ä .. zwischen Triest und Alexandrien mit . . 30 kr .
ü . zwischen Triest , Konstantinopel , Smyrna und

den Dadanellen mit . >24 -
0 . zwischen Triest uud den Ionischen Inseln mit 18 ,
0 . zwischen Konstantinopel und Smyrna mit 12 „
Für Druckwerke unter Kreuzband verwahrt , ist von

den so eben erwähnten Seeportc -Gedühren nur der sech- te
Thell für jedes Loth . für Waarenmuster dagegen der dritte
Theil der tarifmäßigen Laren zu entrichten , jedoch darf
bei diesen letzten die dieSfällige Gebühr nicht weniger be -
tragen , als für den einfachen Brief festgesetzt ist .

Die aus Oesterreich nach Ancona , dem Königreiche
Griechenland , nach der Insel Malta uns nach allen One »
dir Türkei und Egyptens ( Alexandrien , Smyrna , Konstau -
tinopel und die Dardanellen ausgenommen ) mit den Dampf¬
schiffen zu versendenden Briefe , unterliegen einstweilen noch
dem FrankirungSzwange , und es ist die Seegebühr für den
einfachen Brief nach Griechenland und der Insel Malta
mit 18 kr. , nach Orten der Türkei mit 24 kr. , und nach
jenen Egyptens mit 30 kr . , dann die österreichische Porto¬
taxe mit Rücksicht auf die Entfernung deS AufgabsorteS
von Triest zu entrichten .

Postämter .
Stationen , wie die Eisenbahnzüge anhatten , in den am
Waggon angebrachten Sammelkastcn dt : Brt -se so lange
eingelegt werden lönnen , bis sich der Zug in Bewegung setzt.
Die in diesem Sammelkasten Vorgefundenen Briefe werden
sogleich fortirt , unv bei der nächsten Station dir dahin
gehörigen schon zur Bestellung an die Adressaten abgegeben ,
auch die Briefe für Orte , die nicht an der Eis nbahn liegen ,
enthalten eine schnellere Beförderung , indem dieselben von
den fahrenden Postämtern an jene Thetlungs . Statio .ien,
instradirt werden , von welchen die Adga -igSstuuven der
Posten die entsprechendste Beförderung sichern.

Die Ankunsts. und Abgangsstunoen für die fahrenden
Postämter sind , wie .folgt , festgesetzt .



Führendes Postamt Nr . 1 . Fahrendes Postamt Nr . 2 .
Abgana von Wien täglich Abends um 7V, Uhr . Abgang von Wien täglich Früh um 6 ' , Uhr .Ankunft in Oderberg am folgenden Tage Früh um7V,kthr . - Ankunft in Overberg am selben Tage Abends um 7 '/ ^ Uhr .Abgang von Oderbcrg täglich Abends um 10 Uhr . Abgang von Overberg täglich Früh um 7 '/ , Uhr .Ankunft in Wien am folgenden Tage Früh um Uhr . Ankunft in Wien am selben Tage Abends um 8 Uhr .

Da - fahrende Postamt Nr . 1 steht im genauen Anschlüsse an die auf den preußischen Eisenbahnen verkehrenden fahrendenPostämter .

Vorschriften für die k. k. Stadtpost .
Die neue Postreform im innern Verkehre der Skidt Wien .

Die k. k. Stadtpost
oder ehemals sogenanute „ kleine Post, " welche schon
Lm Jahre 1330 reorganistr * worden ist , erhielt im ,Oktober 1847 eine ganz neue Einrichtung . Das k . k.
Stadtpvst - Oberamt mit seinen 5 Borstadtfilialea
wurde aufgehoben , and es traten folgende Bestimmun¬
gen La Wirksamkeit .

tz. 1 . Der Zweck dieser Anstalt ist ; ») die mit den Po¬
sten angekommeaen Briefe , Geldbrief - und Meldzettel
( ^ viao ) über die mit den Fahrposten eingelangten Sendun¬
gen , sowohl t« der Stadt a »S in den Borstädteu täglich
fünf Mal zu bestellen ; b) den Einwohnern der Stadt
und der Vorstädte besonders denjenigen , welche sich vom>/ostgebäude entfernt besinvrn , die Bequemlichkeit zu ver¬
schaffen , vaß sie die Briefe , welche sse mit der Post absenden
wollen , zu jeder Zeit des Tage - in einem Locale näher bei
ihrer Wohnung aufgeben können , von wo aus die Briefe
ebenfalls täglich fünf - Mal zum Hof - Postamte gebrachtwerden ; e) ven Bewohnern der Ortschaften in den Umge¬
hungen WrcnS in Bezug auf die für sie mit den Posten an -
gekommenen Briefe eine täglich wenigstens zweimalig « Zu¬
stellung « selben zu sichern , unv solche ebenfalls in die Lage
zu setzen, ihre Briefe , sie mögen mit den Posten weiter zusenden , oder an Bewohner Wiens und dessen Rrpoa gerich¬tet sein , entweder in ihrem Wohnorte selbst , over wenig -'
stevS in einer demselben » ahe gelegenen Ortschaft aufgeben
zu können ; ll) die Briefe des rnner -a Verkehres , das heißt
t ne, welche in W en und dessen Umgebungen für die Be¬
wohner derselben aufgegeben werven , tn der St "dt und
- en Vorstädten ebenfalls fünf Mal des TageS und tn den
U « gehangen Wie »6wenigstens täglich zwei Mal an die Em¬
pfänger zu bestellen .

§ . 2 . Zur Erreichung dieses ZweckxS sind folgende Ein¬
richtungen getroffen worden - Den Geschäftsbetrieb bei der

Stadtpost leitet das im Briefpost -Gebäude in der Wollzelle
befindliche Hof -Pestamt . Zn demselben Gebäude befi >. oen
sich die zur Besorgung des Briespofi - Dienstes bestimmten
Aemter , nämlich das » Central - Brief - AufgabSamt "
und drw . Central - Brief - Abgaböamt . - Die zum
Fahrpsst -Dienste bestimmten Aemter , nämlich das Fahr ,
post - Aufgabs amt ^ dann das Geldbrtef - ' und das
Fracht en - Abgadsamt , sowie die mit letzteren ta Ber -- btndung stehende hauptzollä mtlichs Abtheilung» befinden sich im HauplzollamtS -Gebäuve auf dem alten
Fleischmarkt . An 123 vrrschied : neu Stellen der Stadt , ver
Vorstädte und der Umgebungen Wiens find Brtefsammlun -
gen errichtet , die ein Schild mit dem k. k. Adler und der
Aufschrift : K . K . Br tefsam mtung , Ne « Classe er¬
kenntlich macht . Dies ». Briefsammlungea j theilen sich in
Briefsammlungrn erster , zweiter und dritter Classe . Bet
den Brtefsammluagen erster Classe , welche in den Vorstäd¬
ten an die Stelle der bisher bestandenen Filtal - Postämter
treten , können sowohl unfrankirte als franktrte und re -
commandirte Briefe aufgegeben werden ; rann , mit Aus¬
nahme jener in der Leopoldstadt , Geldbriese und Fahrvost -
senvuagen , in so ferne die letzteren keiner zollamtlichen
Behandlung unterliegen und das Gewicht von 10 Pfund
nicht übersteigen . Zn Bezug auf den inneren Verkehr , d .
h . die in Wien und Rapon aufgegebenen für hiesige Be¬
wohner bestimmten Briefe und Packele wirb bestimmt , daß
letztere zur Brtefpost n »r bis zum Gewichte von 16 Loth
ausgenommen , die dieses Gewicht übersteigenden Packele aber
als Fahrpoststücke zu behandeln sin » . Diese können somit
nur vei den Briefsammlungen erster Classe aufgegeben wer¬
den ^ Bei den Briefsammlungea zweiter Classe können nur
uabeschwerte Briefe , unfrankirt uad fr « nkirt aufgege¬
ben werden ; bet den Briefsammlungeir dritter Classe jedoch
nur unfrankirt . Sämmtliche Brrefsammluagen müsse « täg¬
lich von 6 Uhr Morgens bis AbenoS 6 Uhr ( an Sonn - uao
Feiertagen bis Nachmittags 4 Uhr ) zum Dienste des Publikums
offen gehalten Wersen .

§ . 3 . Die Abholung der bei den Briefsammlungea in
der Stadt und den Vorstädten aufgegebenen Briefe erfolgt
täglich fünf Mal , und zwar die erste zeitlich Morgens , da¬
mit die Abends vorher nach der letzten Erudition aufge -
gtbeaen Briefe noch zeitlich genug zum Hof -Postarrm gelan¬
gen , um mit der ersten Abfertigung um 7 '/ ^ Früh den
(Lmpfängern zugestellt zu werden . Mit ven Briefsammlnu -
gen auf vem Laus si >v Verbinouagcn tu der Art - erge -
stellt , daß die daselbst aufgegebenen Briefe täglich w . «ug -
stenS zw - : Mil , und im Sommer tMwrtse auch vier Mal ,
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zum Hof . Postamte gebracht , und unverzüglich deu Empfän - ltgkekt mittel «) eigener Wägen geführt . Zeder Brief wird
gern zugestellt werden . Die Orte , Gaffen un ) Hausnummern , mlt einem Stämpel versehen , welcher nebst Monat und
wo sich die 96 Bctessammlungen in der Stadt und dea Tag der Ankunft oder Aufgabe die Bestellung 51 , 2 , 3 ,
Vorstädten befinden , uud die Stunden , zu welchen bei jeder 4 uud 5) bezeichnet , innerhalb welcher die Uebergabe an
derselben die Abfertigung der Briefe nach dem Hof - Post - den Empfänger erfolg -n muß . Die erste Bestellung muß
amte statt findet , sind aus der Tabelle ^ ersichtlich . um 10 Uhr Bormittags , dw zweite um 2 Uhr Nachmit -

§ . 4. Bei jeder Briefsammlung erster und zweiter Claffe tags , die dritte um 4 Uhr Nachmittags , die vierte um 6
befinden sich zwei Briefsammlungskästen ; der eine ist vor Uhr Nachmittags , die fünfte um 8 Uhr Abends beendigt
der Briefsammlung aasgehängt und dient zur Einlegung seya . An So -- ,,- und Feiertagen findet die fünfte Nestel -
der Briefe , welche u nfran k tr t aufgegeben werden ; der lung nicht Statt .
andere ist im Inneren der Briefsammlung ausgestellt , und § . 8. Die Abholung der Briefe «bei den Briefsamm -
der Brieffamluler ist bei der Ausgabe vv »r franktrten Brie « lungen ist gemäß der dem §. 3 . beig ^ ügten Tabelle so ein .
fen verpflichtet , solche im Beisein der aufgebenden Partei , genchtet , daß die Briefe immer zu einer solchen Zeit an
nach vorläufiger Taxirung und Stämplung , in demselben das Hof -Postamt gelangen , daß die Absendung der weiter -
etazulegen . Diese Kästen befinden sich unter doppelter gehenden mit den nächsten Postetrabgängen , und die Zustel -
Sperre des Briefsammlers und des zur Abholung der lung der für Wien und dt^ Borstädte bestimmten mit den
Briefe bestimmten hofpostämtlichen Dieners , die Tasche entsprechenden Briefträger - Abfertigungen verläßlich statt
hingegen , mittelst welcher letzterer die Briefe zum Hof - findet . Die bei drrr Brtefsammiuagen aufgegebenen Briefe
Postamte überträgt , ist ebenfalls verschlossen , so, daß die werden zu diesem Zwecke mit eiuem Stämpel versehen ,
vollständigste Sicherheit hinsichtlich der bei den Briefsamm - welcher deu Monat und Tag der Aufgabe und die Stunde ,
lungen aafgegeben Correspoadenz hcrgestellt ist . zu welcher sie von der Bnefsamnttung abgeholt worden

h . 5 . Für die mit den Posten weiter zu sendenden find , ersehen läßt . Hiedurch ist jeder Empfänger tu der
Briese ist außer dev Franco - und RecommandationS - Gebühk Lage zu erkennen , ob die Zustellung des Briefes tm Ber -
in den Fällen , wo solche einzuheben ist , durchaus keine hältniß zu seinem Etnlangen oder seiner Aufgabe auch zur
Nebengebühr zu zahlen , die Ausgabe mag bei dem vorgeschriebenen Zeit erfolgt sei . Beschwerden über verspätete
Hof -Postamte selbst , oder bei einer Briefsammlung erfol - Absendungen oder Zustellungen find bet dem Hof -Postamte
« en . Die bisher bestandene SammlungSgedühr ist anznbringen welches solche mit der größten Bereitwilligkeit
somit gämzltch aufgehoben . Die Briefe und Pa - untersuchen und di « entsprechende Abhilfe treffen wtrv .
rkete, welche in der Stadt , den Vorstädten uud Umgebungen § . 9 . Für die Zustellung ein.eS Briefes ohue Untrr -
an die Bewohner derselben aufgegeben .wrrden , können schied drS Gewichtes ist sowohl tn der Stadt als in deu
entweder frankirt oder zur Zahlung an den Empfänger an - Vorstädten die Bestellgebühr vo « L kr. zu entrichten . Hin -

i gewiesen werden. Ausgenommen find Ne Briefe an Zh-,e sichtlich der post « rer-t -mts Briefe und der Briefe an Adreffa -
^ Majestäten und die Mitglieder des allerhöchsten Kaiser - len , welche eigene Fächer besitzen , tritt keine Veränderung ein .
! Hauses , an die landesfurstltchen Behörden und die Chefs der §. 10 . Nach den tm Umkreise der Residenz gelegcnrn

Hof - und LandeSsteUea , welche immer franlirt werden Ortschaften , wo Briefsammluugen ausgestellt find , finden
^ müssen . Dm entweder bei der Aufgabe oder bei der Ab - tägliche Expeditionen hin und zurück Statt , wie aus der

gäbe zu entrichtete Taxe ist für jeven Brief dis einschlie - Tabelle v zu ersehen ist . Diese Verbindungen find so ein¬
stig 16 Loth ohne Unterschied auf 2 kr . festgesetzt . Bei gerichtet , daß die Zustellung der Briefe sowohl in diesen
lecommanbirten Briefen ist noch insbesondere eine Re - Ortschaften » als in der Stavt und den Vorstädten mit aller
rommandarrouö - Gebühr ron 3 kr . zu entrichten . Bei Auf - Genauigkeit und in der kürzesten Zeit erfolgt . Die Briese

j gaben von mehr als SO Stück Briefen durch den nämlichen find ebenfalls mit den in vea §§ . 7 unv 8 angeführten
j Ausgeber , tritt , jedoch nur wenn solche frankirt wer - Stämpeln versehen , und die Lorrespsndenten können durch

deu , die Modenrung deS Portv auf ein Dritthetl ein . diese die pünktliche Bestellung ceatrollirea .
' § 6 . Die Geldbriefe und Sendungen d - s inneren Ber - §. 11 . Die Bncse , weiche bei den Brtefsammlungen
> kehrs , zu welchen letzteren auch alle SchrtftenpackUe ohue ausgegeb - u werden . desoad . rS die in Wien uao den Umge -

Werlh , nenn sie 16 Loth übersteigen , gehören , werden düngen zu bestellenden , müssen deutlich und vollständig mit
nach dem allgemeinen Faprpost -Tar »se , und zwar nach der Angabe der Wohnung des Empfängers adreffirt und gut
ersten Stufe , taxirt ; nur wird hiebei die Recommarwa - gesiegelt sepn . Den Lorrespoaventen wird vieles ganz
tions - Gebühr nach dem Stadtpost - Tarife im Betrage v' on besonders empfohlen , weil die uuvollstäadige Adreffirung
2 und 3 kr . in Anwen . u» g gebracht . der Briefe ihre Bestellung , wenn nicht ganz unmöglich macht ,

h . 7 . Sowohl die mit den Posten einlaugeadeir , als doch wenigstens verspätet , indem rie turz bemesseqe Befiel -

bet den Stadtpost - Aemtern und Brrefsammluügen für die lungSzett nicht gestattet , weitläufige Nachforschungen wegen
Bewohner Wiens aufgegebeaen Briefe werveu fünf Mal der Wohnungen der Brief - Empfänger aazustellen . Bet

> des Tages an die Empianger bestellt , und zwar ; Erste Briefen , welche in Wien oder Umgebung zu bestellen find
'

Bestellung 7 ^ , Uhr Früh , Zweite um 9 Uhr Früh , Dritte ist zu wünschen , daß die Absender ihren Namen und die
um 11 Uhr Vormittags , Vierte um 3 Uhr Nachmittags , Wohnung auf der Rückseite des Briefes hemerkea , damit
Fünfte um S Uhr Ad . nvs . Die Stadt und Vorstädte find im Falle der UnanbNngltchkeit oder der verweigerten An -
« n SS Bezirke gethetlt , und für jeden Bezirk sindzweiBnef - nähme dessen Zurückstellung veranlaßt werden könne ,
träger angrstellt , welche in den 5 Bestellungen wechseln , so tz. 12 . Die Briefsammlungen find mit Verzeichnissen

, daß einer Die erste , dritte und fünfte , der am ere die zweite über die Ankuaft und den Abgang der Posten - ei dem hie -
und vierte besorgt . Za die eatlegevreren Vorstadt -Bezirke wer - siüen Hof -Postamte versehen , um de« , Eortespoudenten auf

; den dir Briefträger zur Erreichung einer größeren Schnel - Begehren hierüber Auskunft zu geben .

R
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Bestimmungen über die Briefporto - Taxen
und die ELnheburig derselben durch Brief -Marken , nebst einem Verzeichnisse der von Wien

nicht über 10 und 20 Meilen in gerader Richtung entfernten Postämter .

In Vollzug der über Antrag des Ministeriums für
Handel , Gewerbe und öffentliche Bauten erlassenen a . h.
Entschließung vom 25 . Septewber 1849 haben in Betreff
der BrtefpoZto -Taren und Nebengebühren , dann der An¬
wendung von Ärief -Marken mit 1 . Juni 1850 nachstehende
Bestimmungen in Wirksamkeit zu treten .

§ . 1 . Portotare .
Die Portetaxe für einen einfachen Brief beträgt :

») im Bezirke des AufgabepoftamteS selbst . . . 2 kr .
d) bei einer Entfernung bis 10 Meilen einschließlich3 *
«) - über 10 » 20 „ . 6 „
ü) bei einer Entfernung über 20 Meilen 9 »

§ . 2 . Einfacher Brief .

Ein einfachcr Brief ist ein solcher , welcher Ein Loth
nicht überwkegt.

§. 3 . Progression der Taxe nach dem Gewichte .
Für Briefe im Gewichte über . Ein bis einschließlich

zwei Loth wirv das Doppelte , über zwei bis drei
Loth das Dreifach e u . s. f. des Porto für einen einfachen
Brief etvgehoben.

§. 4 . Bezeich 'nung der den Briefen gleichzu -
haltenden Sendungen .

Was von Briefen im engeren Sinne des Wortes gilt ,
hat auch von allen anderen zur Versendung in den Brief ,
packeten geeigneten Gegenständen , als 5 Schriften , Druck,
Mustern u dgl . zu gelten .

8,5 . Ermäßigung der Portotare .
Für Kreuzbandsendungen , wenn solche außer der Adresse ,

dem Datum und der RamenSunterschrift nichts Geschriebe¬
nes enthalten , Ist ohne Unterschied der Entfernung nur der
gleichmäßige Satz von Einem Kreuzer für das Loth bei
der Aufgabe zu entrichten .

Für Warenproben und Muster , welche auf eine Art
verwahrt aufgcgeben werden , daß. die Beschränkung des
Inhaltes auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ist , entfällt
für je zavei Loth nach der Entfernung das einfache Brief¬
porto .

Düsen Sendungen von Waarenprsben und Mustern
darf , wenn verstehende Ermäßigung zur Anwendung kom¬
men soll nur ein einfacher Brief angehängt werden , wel¬
cher bei der Ausmittlung der Tare mit der Probe oder dem
Muster zufammenznwiegen ist . Die Sendungen der letzter«
Art werden übrigens nur bis zu einem Gewichte ron 16

Loth einschließlich als Briefpostsenduugen nach dn vorste¬
henden Bestimmung behandelt .

8 . 6 . Zurückbeförderte Briefe .
Für die Zurückbeförderung der Briefpostseudungen ,

welche an die Adressaten nicht bestellt werden konnten , ist
kein besonderes Porto zu entrichten .

§ . 7 . Rekommandations - Gebühr .
Sendungen , welche rekommandirt ( gegen Aufgabsre -

cepiffe) aufgegeben werden , müssen ganz frankirt werden ,und ist die Rekvmmandations -Geduhr , und zwar für Sen¬
dungen nach Orten im eigenen Bestellungsbezirke ( Stadt¬
post) mit 3 Kreuzern , und für alle andern mit 6 Kreuzern
pr . Stück von den Aufgebern zu erlegen .

§ . 8 . Netour - Receptsse .
Wird bei der Aufgabe die Absendung eines Retour -

ReceptsseS , d . i . eines solchen Recepisses begehret, wel¬
ches mit der Unterschrift des Empfängers zurücktanzen und
an den Aufgeber auSgefolgt werden soll . so hat - dieser da-
für bei der Aufgabe die gebührende Taxe wie für einen
einfachen Brief zu entrichten .

8. 9. Nachsrageschrekden ( Q ^ ästionen ) .
Rachfrageschreiben unterliegen der Vorausbezahlung

der gebührenden Taxe für einen einfachen Brief .
Eine gebührenfreie Absendung eines Nachfrage -

schreibenS kann jedoch gefordert werden ;
») wenn der Aufgeber dem Postamte einen Brief des

Adressaten zur Einsicht gibt , laut dessen demselben
dke rekommandirt aufgegedene Sendung zu einer
Zeit noch nicht zuuekommen war , zu welcher siebet regelmäßigem Gange der Host an ihn bestellt
sepn könnte , oder

1,) wenn das bezahlte Retour -Reccpisse nach Ablauf
der erforderlichen Zeit noch nicht zurnckgelangt ist .

§ . 10. Zu fiel lu n g S g e b ü h r .
Für die Zustellung der Briefpsstsendung ^n in den

Postorten , wo keine vom Staate aufgestellten Briefträger
in Verwendung sind , ist Vr kr. C . M . pr . Stück zu ent¬
richten.

tz. 11 . Fach gebühr .
Werden die Sendungen auf Verlangen des Adressaten

bei dem Postamte der Abgabe bis zur Abholung in einem
besonderen Fache aufbewahrt , so ist eine Fachgebühr mit
1 kr . C. M . pr . Stück zu zahlen.



tz. 12 . Verbindlichkeit zu fr^ nkiren .

Alle im Inlands aufgegebenen , für das Inland bt -
sttmmten Brtejpostfenduugen , müssen ftankirt werden .

§ . 53 . Frankirung und Recommandirung turch
Brief - Marken .

Diese Frankirung , sowie die Entrichtung der Recom -
mandations - Gebühr hat durch die Anwendung von Brief -
Marken zu geschehen.

§ . 14. Wert - der Brief - Marken und Verkauf
de rselben .

Solche Marken find angefcriigt zu den WerthSbrirä -
gen von 1 , 2, 3 / 6 und 9 Hxeuzern , und zwar :

von 1 kr. in gelber Farbe ,
» 2 - „ schwarzer „
» 3 - ^ hellrother »
* 6 » , rot - brauner ^
» , 9 „ » blauer ,

Dieselben können gegen Erlag des WertheS bei allen
k. k. Postämter « in beliebiger Quantität gekauft werden .

Jedes , verschiedene Räumlichkeiten benützende Postamt ,
wird raS Marke » - Verkaufs - Lokale durch einen Anschlag
bezeichnen.

Außer den Postämtern ist vorläufig Niemanden ge¬
stattet , Brief - Marken zum Verkaufe zu führen .

§ . 15. Verwendung der Marken .

Der Aufgeber einer Briefpostsendung hat auf deren
Adreßseite am ober « Rande in der Mitte eine Marke ,
oder deren so diele mittelst Benetzung des auf ihrer Rück¬
seite aufgetragenen KlebcstoffeS haltbar zu befestigen , als
nöthig find , um durch ihren Werth die nach Entfernung
und Gewicht entfallende tarifmäßige Franco -Gebühr aus -
zuglcichen. Die RecommandationS -Gkbühr hat der Aufgeber
durch das ÄLfkleben einer Marke im Wecthe von 6 kr.
auf die Siegelseite des Briefes zu entrichten .

§ . 16 . Art der Aufgabe .

Die Sendungen find in die Briefkästen etnzulege «,
wenn fie aber recommandirt werden wollen , den Postbe¬
diensteten ttnzuhändigen . an welche die Gebühr für das
allfälltg gewünschte Retour -Recepisse bar zu bezahlen ist .

tz. 17 . Asfigirnng der Bestimmungen über den
Briefp oft - Tarif und der Ortsverzeichnisse .

Bet jedem Postamte find die Bestimmungen über den
Brtefpost -Tarif und die Verzeichnisse der Orte , welche in
den eigenen BrstelluugSbezirk gehören , sowie derjeulgen ,
welche nicht über 19 Meilen , dann über 19 bis 20 Meilen
einschließlich entfernt find , zur Einficht der Parteien ange¬
heftet .

Bet den bedeutenderen Postämtern find die Ortsver¬
zeichnisse gedruckt zunr Verkaufe vorräthig .

§ . 18. AusnahmswetseS Aufkleben der Mar¬
ken durchchte Postbedtensteten .

Für zweifelhafte Fälle bleibt es de» Parteien frekge -
stellt , bei den Postämtern um die richtige Taxe anzufragen ,
und die nöthigen Brief - Marken unter barer Bezahlung
des WeriheS derselben von den Postbedtensteten auf die
Sendungen kleben zu lassen.

§ . 19. Be Handlung der nicht gehörig frankir -
Leu Sendungen .

Seudungen , welche fich ohne oder mit zur vollständi -

gen Frankirung unzureichenden Marken in den Briefkästen
befinden , werden zwar unaufge - alten abgefertigt , doch
wird der fehlende Betrag als Por (o , und außerdem eine
nach dem Briefgewichte steigrr .de Zutaxe von 3 kr. für
den einfachen Brief von dem Avreffate« eingehoben . Wenn ,
eine Briefvofisendung , für welche die Ermäßigung des
Porto zugestanden ist ( § . 5) , ohne eine oder mit einer
unzulänglichen Brief - Marke in den BriessammlungSkasten
eingelegt worden ist , so verliert fie die Begünstigung der
Porto -Ermäßigung , und wird wie ein gar nicht ode - un¬
richtig franktrter Brief behandelt .

Zur Recommandatton werden Sendungen , welche
nicht gehörig frankirt find, gar nicht angenommen .

§ . 20 . Ausnahme .

Erlässe portofreier Behörden und Personen an porto¬
pflichtige Adressaten werden nnr mit der gebührenden Taxe
ohne Zuschlag bel^ t.

§ . 21 . Vorgang gegen wiederholte Berwen -
düng der nämlichen Marken .

Die Postämter drucken auf die Marken d er bei ihnen
aufgegebenen Sendungen theilwetfe ihnen gewöhnlichen
Aufgabe - Poststämpel. Sendungen mit Marken , welche ein
Merkmahl früheren Gebrauches an sich tragen , werden als
unfrankiir aufgegebene behändst .

§ . 22 . Verfälschungen .
Tine Verfälschung der Marken wird jener des Papier -

stämpels gletchgehalten .

§ . 23 . Briefpvstverkebr mit dem Anölande .

Hinsichtlich deö Briefpostver ^ehrS mit dem Auslande
bleiben in Betreff der Porlotaxe und der Gewichts - Pro -,

gression vorläufig die bisherigen bezüglichen Beytmnwngen
in Anwendung , und es wird in dieser Hinsicht einstweilen
sowohl die Frankirung durch Barzahlung , als di«

Wahl zwischen der Frankirung und Richtfrankirung bei -

behalten .
Die RecommandationS - Gebühr (I § . 13

und 15) ist aber auch für Briefe in das Au,Stand
durch das Aufkleben einer Marke zu entrichten-
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Distanz

Kür einen Brief

Auf eine Entfernung von Meilen in gerader Linie
bis einschließl. l über 10 biöfür alle q-rdern zur Versendung in den Briefpacketen geeigneten

Gegenstände
einschließl. 20

- t- einschließlich 1 Loth

Berzeichnist
der Postämter in der Monarchie, welche von Wien nicht über 10 und 20 Meilen in ge¬rader Richtung entfernt sind.

AtS . . . . .
Adamstyal . . .
Aflenz . . . .
Sllenlstetg . . .
Altenmartt in Tteiermarl
Attenmarkt bei Laden
Altevmark im Jsperthale
Amstetten . . . .
Anger ^ in Steiermark
Annaberg . . . .
ArbeSbach . . . .
Aspang . . . .
Asparn an cher Zaxa
Atzenbrugg in Nieder -Oesterreich
Auspch . ^ .
NM -rlitz . . .Babe « . . . . . .
Batelau . . ^ ,
Birkfeld . . .
Msenz

Btetesch ( Groß . )
BlanSkv . . .
Blindenmarkt .
Bobrau ( Ober . )
Börönd . . .
Böfing . . .
Boskowitz . . .
Brod ( Ungarisch.)
Bruck an der Leitha
Bruck an der Muhr
Brünn .
Brunn am Gebirge
Budwitz . . . .
Burgau . . . .
Butsckowitz . . .
vistritz bet Kunstadt
VeiL . > . .
Cseklzß . . .
Esorna . . « . .Csell ( « iS) . .

Taxe Taxe
?r . kr.

Datschitz . . . .
Devecser .
DobcrSberg . . . . . . .
Drosendorf . . . . . . .
Dürnkrut . . - .
Dürnstein . . . . . . . .
Ebreichsdorf . .
Edlitz .
Eggenburg .
Eibenschitz .
Eisenerz . .
Eisen stadt . . .
Els .
Enns .
Enzersdorf ( Groß . ) . . . »
EnzerSdorf (Lang.) . . . .
Ernstbrunn .
Erßek.UjVtir .
Sehrtng . . . . . . .
Felv- ach . . . . . . . . O
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Taxe

kr.
Feldsperg 3
Fertö Sz . MikloS . . . . . . g
Fischamend . ' 3
Floridsdorf . . 3
Fratn in Mähren . . ^ - 6
FrainerSdorf . . . . . . . . 6
Fratting . - 6
Freistadt in Oder-Oesterreich . . 6
Friedberg in Steiermark . . . . 6
Frohnleiten . > 6
Fürstenfeld . . 6
Furth in Nieder -Oefterreich . . . 3
Gänserndorf (Unter -) . . . . ^ 3
Galgocz . 6
Gaming . . . 6
GarS . . . . . . . . . . . 3
Gaunersdorf . . . 3
Gapa . . . 6
Geraö . . 6
Gerungs ( Groß-) . 6
Gföbl . . . . . . . . . . . . 3
Gleidorf . . 6
Gloggnitz . . . . . . . . . . 3
Gmünd in Nieder -Oesterreich . . 6
Gödmg . . . . . . . . . . . 6
Göiryö . . 6
Göpfntz . . 6
Gößltng . . . . . . .. . . . . 6
Goldenbrunn > . . . . . . . 6
Gradwein in Steiermark . . . 6
Grafendorf (Ober-) . 3
Grafenschlag . . . . . . . . . 6
Grametneufiedel . . . 3
Gratz . . . 6
Gratzen . 6
Grein . . 6
Gresten . . 6
GschieS . 3
GünS . . 6
GünselSdorf . 3
Gumpold ^ irchen . . . . . . . 3
Gutenbrunn . 6
Gutenstein . . . . . . . . . 3
Haag in Nieder -Oesterreich . . 6
HaderSdorf am Kamp . . . , . 3
Hainbnrg . . . . . . . . 3
Hainfeld . . . . . . . . . . 3
Hartberg . . 6
HausleitZen ln Nieder - Oesterreich 3
HelmonSöd . . . . . . . . . 6
Heidenreichstetn . . . . . . . 6
Herzogenburg . . . . . . . . 3
Hieflau . . . 8
Hochstraß . . . . . . . . . . 6
Höffein (Groß.) . . . . . . . 3
Hohsnau D . 3
Hohenberg . . . . . . . . . . Z
Holeschau . 6
HolteS . 6
Hollabrunn . . . . . . . . . 3

Taxe
?r.

Horn . 3
Hradisch (Ungarisch-) . . . . . 6
Hcofinkau . 6
Hrwttvwitz . . 6
Iammtz . 6
Iaromeritz . . . . 6
Jato ( Felsö-) . . . . . . . . 6
JetzelSdorf . . . . . . . . . 3
Jglau . 6
3lz . b
Joslowitz in Mähren . . . . . 3
Kallwang . 0
Kapfenberg . . 6
Kemmeldach . . 6
Kindberg . . . . . . . . . . 6
Kirchberg an der Pielach . . . . 3
Kilchberg an der Raab . . . . 6
Kirchberg am Wagram . . . . 3
Kirchberg am Wald . 6
Kirchberg am Wechsel . . . . . 3
Kittsre . 3
Klobauk bet Auspitz in Mähren . 6
Klosterneuburg . 3
Körmönd . 6
Kojetein . . . . . 6
Komorn . . 6
Korneuburg . 3
Kraudath . - . 6
KremS . Z
Kremfier . 6
Krieglach . . . . . '. 6
Krsmau . . . . . . . . . . . 6
Krumbach . . . . . . . . . . 6
Kunstadt . 6
Laä . . 3
Langer,loiS . 3
Langenwang . - . ' 6
Laxenburg . . . . . 3
Lechwitz . 3
Leiben . 6
Leoben . 8
Leobersdorf . 3
Lipuwka . 6
Litschau . 6
Loosdorf . 3
Losenstein . 6
Lmrdenburg . 3
Maissau . . 3
Malaczka . 3
Mallebern . 3
Mank in Nie ^-r-Oesterreich ^ - 6
Marbach an der D nau . . . . 6
Marchegg tn Nieder -Oesterreich . 3
Maria -Zell ( Groß-) . 6 r
Markt! . . . 3
Martersdcrf . . Z
Maßen in' Nieder-Oesterreich . . 3
Mantern tn Steiermark . . . . 6
Mattlern in Nieder-Oesterreich . 3
Mauthausey . . . . . . . . . 6

^ Taxe
kr.

Meseritsch (Groß-) ' - -
Mezö -OerS . .
Mistttz . . . . . . .
Mistelbach . .
Mödling . .
Mölk . . . . -
Morkowitz .
Mühlbach in Rieder- Oesterreich .
Münzbach . .
Mürzhofen - . -
Mürzzuschlag . . . . . . . . -
NädaS . .
Namiest bei Brünn .
Napagedl . . .
Neubtstrttz .
Neudorf (Wiener-) .
Neuhaus . . .
Neulengbach . . .
Neunkirchen . . . . . . .
Reufiedl a»n See . . . . . . .
Neustadt (Wiener-) . . . . . .
Neustadtl an der Waag . . . .
Neutra . .
NikolSburg . .
Oedenburg . . - .
Ostra . -
OttenWag .
Papa .
Parendorf . . .
Passail . .
Paw^owitz .
Peggau . . . . . . -
Perbete . . . .
Prrg . .
Pernegg tn Steiermark . . . .
Perschling .
Persenbeug .
Plestin . .
Pinkafeld in Ungarn .
Pirnitz . .
Pischelsdorf .
Platz .
Pöchlarn . . . .
Pöggstall .
Pöllau . . . .
Pohrlitz .
Hoisdorf . .
Posorice .
Pocütek .
PSttendorf . . . . . . . . .
Pottknstein .
Pregarten .
Hrrßburg .
Puchers .
Pulkau . -
Purgstall . . . . . . . . . .
PurkerSdörf ^ . - - - - ^ -
Raab in Ungarn .
RaabS .
Ragendorf .
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Tare
kr .

Raigern . 6
Rakov ' tz . 6
Rappottenstein . 6
Rastenberg . 6
RLböt . 6
Raußnttz ( Neu -) . . 6
Ravelsbach ( Unter -) . 3
Regelsbrunn . 3
Regens . - 6
Rettelstein . 6
Ripen - . 6
Rötz - - . ' 3
St . Andrä v . d. Hagenthale . . 3

George » . Preßb . Com . - - 3
„ Leonhard am Forst . . . . 6

Oswald in Ober -Oesterreich 6
„ Peter in der Au . 6
„ Pöl -ten, . - 3

S «.rfs . . . 6
Sarmingstetn . K
Särvar . 6
Sassin . 3
Scheibbs . 6
Schelletau . 6
Schloßhof . 3
Schöubach in Nüder -Oesterretch 6
Schottwein . 3
SchremS . 6
Schwarzbach . 6
Schwarzenau . . 6
Schwarzkirchen . . . . . . . . 6
Schwechat . . . . . . . . . . . 3
Schweinitz in Böhmen . . . . . 6
Seitenstetten in Nieder - Oesterr . «
Seelowitz in Mähren . 6
Sieghards ( Groß . ) . 6
SteghardSkirchen . 3
Sitzendorf . 3

Latte
kr .

Skatitz in Ungarn . 6
Sollenau . . . . . . . . . . 3
Somerein ( Schütt - ) . . . - . 3
Spitz . . . . . 3
Stainz bei Kindberg . 6
Stammersdorf . 3
Stampfen . 3
Stannern . 6
Statzendorfin Nieder - Oesterreich 3
Stein in Nieder - Oesterreich . . 3
Steinamanger ( Säbäria ) . . . 6
Steinitz i7, Mähren . 6
Stetteldorf . 3
Steyer . 6
Steperegg . 6
Stockerau . . . . . . . . . . 3
Stratznitz . 6
Sirengberg . 6
SzLläbör . 6
Szenicz . 6
Szent -ZLnoS . 3
Szent - Kereßt . 6
Szered . 6
Topoltsan ( Nagy -) . 6
Teltsch . 6
Tvth . . . 6
Therefienfeld . . . . . 3
Timerödsrf . 6
Tischnowitz . . . . . 6
Traiskirchen . - . 3
Trautmannedorf - . . 3
Lrebitsch . 6
Tremles . . . . . . 6
Trentseny ( Trentschtn - . 6
Triesch . 6
Trofayach . 6
Türnitz . 3
Tulln . 3

Tre
akr .

Ty -nau . 8
Uhrschitz . y
Väsvar . . . « 6
Vereb ^lp . . 6
BöSlau . . .
Vorau . . . . . . . x
Bordcrnbera . - 6
Wagram ( Deutsch -) . 3 .
Waidhofen an der Thaya . . . 6
Waidhofev an der JbbS . . . . 6
Wattz . 6
Wallsee ( Nieder -) . 8
Waltersdorf in Steiermark . . . 6
Warasdorf ( Groß -) . 6
WrikerSdorf . 3
Weißenbach in Ober -Oesterreich . 6

. Weißenkirchen . 3
WeiterSdorf . 6
Weitersfelden . . . 6
Weitra . 6
Weselp in Mahren . 6
Weyer . 6
Wieselburg . - . 6
WilferSdorf . » - - 3
Wilyelmsburg . 3
Wimpaffing . . 3
Wischau . . 6
Wittingau . - 3
WolkerSdorf . . . . . . . . . 3
JbbS . 6
Zdaunek in Mähren . 6
Zell in Ober -Oesterreich . . . . 6
Zistersdorf . 3
ZlabingS . . 6
Zlin . . . . . . . . . . . 8
Znaim . . . 3
Zsambokret ( Nyitra . ) . . . . . 9
Zweitel in Nieder -Oesterreich . . 6

Alle Postämter der Monarchie , welche in diesem Berzeichniff -e nicht aufgefübrt sind . unterliegen der Tare von 9

Kreuzern
'
, mit Ausnahme von : AltrnannSdorf , Braunhirschen , BertholdSvorf , Döbling , Dornbach , FänfhauS , Gaudenz¬

dorf, . Grir -zing , Heiügenstadt , Hernals , Hietzing Himberg , Hütteldorf . Jnzersdorf am Wiener Berg , Liesing , Mauer ,
Meidling ( Ober - und Unter - ) , Neulerchenfeld , Nußdorf , Penzing , Rustendorf , Simmering . St . Beit ( Ober - und
Unter -) , Währing , welche in den Wiener Bezirk gehören mw daher nur der Tare von 2 Kreuzern unterliegen .

Wasserpest zwischen Venedig , Mestre nnd Fufima.
Für 1 Postkarte mit 4 Rudern Lür « austr . 8 6e » t . 5

Trinkgeld für den Gastaldo » 30
Passagiere die von .Gnnrnderr überden Trauasee nach Ebensee reifen , habendi » jeweilige DampfschtfffahrtS - Gebü - r zu eni -nchten .
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8
9
6
6
6
k
6
8
6
6
6
8
6
8
3
6
3
6
6
6
6
6
6
3
3
3
6
3
3
6
6
6
3
6
8
5
9
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»lphabeti

Gedrängtes Postlerikon
oder

^eS Verzeichnest - §r wichtigsten Städte und Handelsplätze
mit Angabe ihrer Lage und Entfernung von Wien in deutschen Meilen .

Meilen.
chm in Rheinpreuden 123
rau in der Schweiz . . 100
» in Finnland . 395
rianopcl in der Tür «
ki .
ram in Kroatien .
isandria in Piemont
yer über Genua .
enburg in Sachsen
»na in Dänemark
drrg in Vaiern . .
ims in Frankreich
sterdam in den Nieder
anden . .
werpen in Belgien
-enzrll in der Schwriz
d in Ungarn . .
-angel in Rußland
eS in Frankreich .
as in Frankreich .
jaffenburg in Baiern
Murg m Baiern .
gnon in Frankreich
»ajez in Spanien .
Min Niederösterr.
-reuth Ln Beiern .
yberg in Baiern .
rcellona in Spanien
rtfcld in Ungarn .
>cl in der Schweiz
itzen in Sachsen .
sonne in Frankreich
Md in Serbien .
luno im Venezianischen
aun in Böhmen . . .
gamo in der Lomb . - .
ge « in Norwegen . .
lin in Preußen . . -
n in der Schweiz . -
lch im österreichischen
Flesten . 48

449
111

. 68

112
12t
363

Brandenburg
ßen . . .

Braunau in
reich . . .

Braunschweig
schweig

rn
Meilen.

Preu
90

Oberöster «

in Braun -

bao in Spanien -
ritz in Siebenbürgen
hnia in Galizien . .
ogna im Kirchen
aate . . . .
>n in Rheinpreußen .
'deaux in Frankreich .
-rninTprol . 80
ilogne in Frankreich - 172

39

102
92

Bremen . 117
Brescia in der Lombar

die . 148
Breölau in Preußisch

Schlesien . - 53
Brest in Frankreich . . . 162
Brodp in Galizien . . . . 123
Bruchsal in Baden . . . 95
Bruck an der Leitha in

Niederösterreich . . .
Bruck an der Mur in Stei¬

ermark . . 20
Brügge in den Rieder

landen . 160
19

144
120

235
41

150 Bregenz in Vorarlberg -
328 "
71

117
63

190

15S
158
90
6 /

470
151
162
78
66

144
568

4
69
71

247
73

107
59

396
104
86

. 44
116
260
82
87

Brünn in Mähren
Brüssel in Belgien . .
Brzezany in Galizien .
Buckarest in der Wala¬

chei . . . . . . . .
Budweis in Böhmen .
Cadir in SpanHn . . .
Calais in Frankreich . .
Capo d'Istria in Illy .

rien . . .
Carlowitz in Slavonien
CarlSbad in Böhmen .
CarlSdurg in Sieben¬

bürgen . . 98
CarlSruhe in Baden . . . 104
Carlstadt in Croatien . . 48V,
Carthrgeua in Spanien . 553
Cassel in Kurheffen . . . 91
Cattaro in Dalmatien . . 157
Ce le in Hannover . . . 145
Christ tana in Rorwe

gen

156
25

377
116

74
74
54

Chrudim in Böhmen . .
Chur in der Schweiz
Eilli in Steiermark '

. . .
Meve in Rheinpreußen ,
Cöblerrz in Rhetnpren-

ßen .
Coburg in Sachsen .

249
3«' ,,
. 99
44 ' /,
- 141

115
73

Bu«

Colberg in Preußen .
Holmar in Frankreich .
Ce ln in Rhetnpreußen .
Como in der Lombard .
Conegliano in der Lom

bardie ^ .
Conftantinop' l in der

Türkei .
Constanz in Baden . .
Cremona in der Lombar

die .
Czaslau in Böhmen
Czewowitz in der

kowina . . . .
Danzig in Preußen .
Darmstadt in Hessen . .
Debreczin in Ungarn .
Delft in den Nieder

landen . . . .
Dessau in Anhalt .
Dijon in Frankreich
Dresden in Sachsen
Dublin in Irland .
Dünkirchen in Fran

reich .
Darlach in Baden
Düsseldorf in Rhein

Preußen . . .
Ktnburgh in Schott

land .
Eger in Böhmen . .
Eichstädt in Baiern .
Eisenach in Sachten .
EtSleben in Sachsen
Elba ( Insel ) . . . .
Elbogen jn Böhmen .
Enns in Oberösterreich
EperieS in Ungarn .
Erfurt in Thüringen
Erlangen in Baiern .
Erlau in Ungarn . .
Essegg in Slavonien .

eldkirch in Vorarlberg
errara im Kirchenstaate
tume i» Ungarn . . .
lorenz in Toscana . .

,
'rarskfurt am Main . .

Franks - rr an der Oder .
Franzerwörurm in Böhm.
Freiberg in Sachsen . . .

Meilen. « Meilen.
. . IIOiFreiberg in Mähren . . . 39

110 Freiberg in Baden . . 96

. 154

. 83

. 459
60 '/ ,
. 280

180
96

130

117 Freidurg in der Schweiz . 120
. 1^ 8 Freksladt in Oberöster¬

reich . 32
'

77 '/ , Friedeck in Schlesien . . . 41
ßriedland in Böhmen . » 52

. 158 Friesach in Kärnthen . . 36»^

. 77 Fulda tn Kurhessen - . - 92
- Fünfkirchen in Ungarn . . 47
. 114 Gastein in Salzburg . . . 56
32 '/ , Genf in der Schweiz - . 1i6

Gent in Belgien . . . . 154
147 Genua in Piemont - . - 150
116 Gera im 'Botgtland . . . 72

. 98 Gibraltar in Spanien . . 657
70 ' /, Gießen in Kurheffen . . . 102

Glatz in Preußisch - Schle«
sie « . 47

Gloßau (Groß. ) in Preu¬
ßisch«Schlesien . . . . 62

Glückstädt in Dänemark . 123
Gmunden in Qöeröster«

reich . . 3t
Gnesen in Preußen . . 80
Gödtag in Mähren . . . 17
Görlitz in Sachsen . . . 56
Görz in Illprien . . . . SS

> Goslar in Hannover . . 99
. 230 Gotha tu Sachsen - . . . 61
. 58>Go1hen- »» g in Schwe-
. 85 den . 199
. 64 Göttingen in Hannover . 52
. 84 GradiSka in Illyrien . . 65
. 160 Gran in Ungarn . . . 30' ,̂
. 56 Gratz in Steiermark . . 27^,

23 Grenoble in Frankreich . . 137
68 Großwardein in Ungarn . 77

. 77 Guastalla in Ober - Ita -

. 76 lien . 109
- 53 GünS ln Ungarn . . . 14
, 75 Günzburg in Baiern . . . 76
- 88 Haag in den Nederlan -
. 104 den . 146
> 87 Haida ia Böhmen . . . . 49
> 129 Hainbarg in Niederöster -
> 96 reich . . 8
- 79 Halberstadt in Preußen . . 92
. 57 pall kr Tirol . 62
67 '/, Halle in Preußen . . . » 78



ll» ^

Lvtt

Hallet « in Salzburg
Hamburg .
Hanau in Knrhessen . .
Hannover . . . . .
Harburg in Norddeutsch-

land .
Harlem in den Nieder¬

landen . . . . .
Heidelberg in Baden .
Heilbronn in Wärtern«

berg .
Hermannstadt in Sieben«

bürgen .
Herrenbut in Sachsen .
HtldeSheim in Preußen .
Hildburghauftn . . .
Htrfchberg in Preußisch «

Schlesien . . . .
Hof in Talern . . >
Horn tr, Oesterreich . .
Hradisch in Mähren .
Iägerndorf in östekr.

Schlesien . . . .
Zavomirrz in Böhmen

Meilen.
. 48

Meilen.

Jaroslauö in Gallien . 92»/ ,
Jassy ln der Moldau
Jena in Sachsen . . .
Jglau in Mähren . .
Ingolstadt in Baiern .
Innsbruck in Tirol . .
Ischl in Oberösterreich .
Judenburg <n Steier¬

mark
Jungbunzlau in Böhmen 49 '/

70
37
75
64
48

130

Kascha» in Ungarn
Kaurzim in Böhmen .
Kempten in Baiern . «
KeSmarl in Ungarn
KetSkemet rn Ungarn .
Kiel tn Holstein . . .
Kiew in Rußland . .
Klagensirrt i» Kärnthen
Klatrau tn Böhmen . .
Klaukn in Tirol . .
Klausenburg in Sieben«

bürgen .
Kolli« tn Böhmen . .
Komorn in Ungarn . .
Kemotau tn Böhmen .
Köntggrätz in Böbiyen .
K ^ rtgSkerg tn Preußen
Kopenhagen tn Däne-

ma6 .
Äratnburg in Krain . .
Krakau in Pole : . . .
Kremnitz tn Ungarn .
Krems in Ntederöster «

reich . . . . . .
Kronstadt tn Siebenbür¬

gen.
Küstri « tn Preußen . .

Kuttenberg in Böhmen 46
Laibach tn Krain . . . 54»/,
Lambach in Oberöster¬

reich . . 29
LandShut in Baiern . . 54
Leipzig in Sachsen . . 75
Lritmeritz in Böhmen . 48»/ ,
Lemberg in Galizien . 108
Lemgo in Lippe-Detmold 85
Lcutskhau Ln Ungarn . 70
Leutomischl in Böhmen 31
Lepden in den Nieder¬

landen . 140
Ltegnttz in Preußisch-

Schlesten . . . . 58
Li >i, in Tprol . . . 62 '/ ,
Lille tn Frankreich . . 158
Limturg in Hessen . . 109
Lindau in Baten . . 8H
Linz in Oberöft-rretch
Lissabon tn Portugal . 632
Liverpool tn England . 213

4ü»/,j >Livorno in Toscana . 113
Lobositz . in Böhmen . . 49
Lodi in der Lombardte . 120
London in England . . 195
Loretto im Kirchenstaat . 165
Löwen in Belgien . . 144
Lübeck . 112
Lublin Ln Polen
Lucca . . . . . . 142
Luzerm in der Schweiz . 97
Lüttich ln Belgien . . 140
Luxemburg in den Nie¬

derlanden . . .
^

.
" ' ir §

Lyon in Frankreich . . 140
Madrid tn Spanten . 396
Magdeburg tn Preußen 65
Mailand in der Lombar-

dte . 122

116
100
115

115

144
98

88

103
63 ,110
80

52
66

10»/,
23

41

173
73

22 '/ ,
63
61
36

28 '/,

Memmingen in Baiern
Merseburg in Preußen .
Messina in Stctlien
Mestre im Benezian . .
Metz in Frankreich . .
MieS in Böhmen . .
Mietau in Rußland . .
Minden in Preußen . .
MiSkolcz in Ungarn
Modena in Oberitalien
MohacS in Ungarn
Mcns in Belgien . .
Moskau in Rußland
Mühlenbach in Sieben¬

bürgen .
Mühlhausen in Frank¬

reich . . . . . .
München in Baiern

^ Müncherigratz in Böhmen
25 Munkacs in Ungarn .

Münster in Preußen .
Nachod in Böhmen , .
Namur in Belgien . .
Nancy in Frankreich .
Nantes rn Frankreich .
Naumburg in Preußen .
Neapel .
Neisse in Preuß.-Schle -

fien .
97HNeu -Bi "schow in Böh-

Meilen. Meilen.
. 26

180 Mainz . . . . . . 94"
Malaga tn Spanien . 617
Malta . . . . . . 349

43
39
77

123
34!
23
52

33»/ ,
143

152
51
63
40

10

121
84

Manchester tu England .
Manheim ln Baden . 94
Mantua ider Lombar

die . . . . . . 103
Marburg in Steiermark 36
Marburg in Hessen . . 104
Mariazell in Steiermark 19
Marienvad in Böhmen 53
Marseille in Frankreich . 258
Mastricht in den Nieder! . 131
Mecheln in den Nieder¬

landen . 150
Mehadia in Ungarn . 95
Meiningen in Sachsen . 84
MeWen tn Sachsen . . 62!
Mett in Niederöstnrreich 11»/
Melnik tn Bö-Mett . . . 44
Memel in Preußen ; ^2

220)Odessa in Rußland

men .
Neuschatel in d. Schweiz
Nenhaus in Böhmen .
Umsatz Ln Ungarn . .
UenM in Ungarn . .
ReutttsWü in MMnNeutra in Uiigarm"/ . .
Nikolsburg in Mähren .
Pimwegen in den Nie¬

derlanden . . . .
Niffa tn Savoyen . .
Nürnberg in Baiern .
Oedenburg in Ungarn .

Ofen in Ungarn .
Oldenburg in Nord -

deutschlaud . . . .
Olmütz in Mähren . .
Lporto in Portugal
Oppeln in Preußisch-

Schlesien . .
Orleans i? Frankreich .
Osnabrück in Hanöversch.
Ostende in den Nieder¬

landen .
Orfo?) in Englind .
Paderborn in Preußen .
Padua in Benezian- .^ alcrmo in Stellten .

ancfowa in d Mittär -
Gränzc . . .

75 Papa in Ungarn . . .
76 Paris in Frankreich . .

290 Parma Ober-Italien
84 Passau tn Baiern . .
78 Pavia in der Lombardle
48 Pesth in Ungarn . . .

190 Petersburg in Rußlanv
115 Pekrwardein in Ungarn
69 Piacenza in Ober-Jta -

116 lien . .
66 Pilsen in Böhmen . .

150 Pisa in ToScana . . .
279 Pleß in Böhmen . .

Plymouth in England .
96 Podgorze in Galizien .

Pölten . St -, in Nieder-
113 österrelch . . . .
59 Posen in Preußen . .
42 Potsdam tn Preußen .
82 Prag in Böhmen . .

117 Preßburg in Ungarn .
43 Proßnitz tn Mähren .

140/PrzemySl in Galizien .
121 Quedlinburg in Preußen
270 Querfurt tn Preußen .
81 QueSuop in Frankreich .

218 Raab tu Ungarn . . .
Ragusa tu Dalmatien .

42 Rckkcnt. in Böhmen .
Rastadt in Baden . .

43 Rattbor in Preußisch
120 Schlesien . . .
22 Ravenna im Kirchen-
74 stuate . . . .
41 RegenSdurg in Baiern ^ ,28 Reggio in der Lombard . 128

22»/ Reichenberg sin Böhmer « 49
12 Reutlingen in Wärtern-

berg . . . . . .
141 Reval in Rußland . .
122 Rheims in Frankseich .
64 Riga in Rußland . .

9 »/ Rom im Kirchenstaate .
264 Rostock tn Mecklenburg .

36 Rotterdam tn den Nie¬
derlanden . . . .

130 Rouen in Frankreich .
29 Roveredo ist Tirol . .

517 Rovigö in der Lombür -
dje

50 Rzesow in Gglizien . .
260 Rudolstadt in Nord-
125 deutschland . . . .

Rumburg in Böhmen
178 Saaz in Böhmen . .
219 Sagaa in Preußen
112 Salzburg . . . .

91 Schaffhausen in d . Schweiz
230 ~ ^

93

158
117
38

126
36

347
74

123
42

145
52

236
62

8'/,
76
84
40
10
26
95
83
80

157
17

135
49

100

4t '/ ,
127

53 ' -,

95
234
150
209
173
116

151
185
93

88
63

76
52
51
64

41 '/ ,
91

Schwerdkrg in Oberöster
reich . 36

Scyemni - in Ungarn . 34



Schlau in Böhmen
Schweidnitz in Preußisch .

Schlesien . . .
Schwetnfurt in Baiern
Schwerin in Metten¬

burg .
Sebenica in Dalmatien
Gemlin in Sirmien
Sevilla in Spanien
Sienna in ToscaWr . >
Sintgaglia im Kirchen-

staate .
Smolensk in Rußland

Metten.
. 45

Meilen !
Straubing in Baiern . . ^ 49 Troppaü La österreich.

Meile» . !

Stublweißenbvrg in Un
52 garu .
86 Stuttgart in Wärtern

berg .
115 Sulzbach in Baiern .
98 Szathmar in Ungarn
85 Szegevin in Ungarn

LOK Szekszard in Ungarn
155 Tabor in Böhmen .

Tarnopol in Galizien
l56Tarnow in Galizien
239 >TemeSwar tn Ungarn

Solothurn in der Schweiz 107,
' Teplitz in Böhmen

Sondrto in der Lomdar -
die .

Spaa in den Niederlan¬
den .

Spalato tn Dalmatien .
Speper in Rheinbaiern .
StanlSlawow in Gali¬

zien . . . . . .
Stetnamanger in Un¬

garn .
Sternderg in Mähren .
Stettin in Preußen . .
Steier in Oberöster¬

reich .
Stockholm in Schweden
Stralsund tn Preußen .
Straßdurg tn Frankreich

103

131
108
101

124

österreich

in Un

Teschen irr
Schlesien

Theresienstadt
tzarn .

Thorn in Preußen .
Tokep in Ungarn .
Toledö in Spante » .
Torgau in Preußen
Toulon in Frankreich

61 '/ , Trautenau in
30 , men . . . . .
98 Trentschin in Ungarn

iTrevifo im Veneziant
23 ! schen .

219 Trient in Tirol . .
120 Trier in Rheiupreußen
102 Triest .

^ ! Schlesien
27^ Tübingen in Würtrmberg

I Turin in Piemont . .
88 Tyrnau in Ungarn . .
65 Udine im Veneziant

Wel- in Ob -rösterreich
39 Wesel tn Preußen .
92 WeSprim in Ungarn

115 Wetzlar i .r R ^ einpreu
16 '/ , ßen .

Wicliczka in Galizien

LVS
Meilen.

23
127
29

86 schen . 65 Wiener -Neuste in Nie
69 Ulm in Würtemberq
40 Upsala in Schweden
28 Utrecht in den Nieder -

125 lanven .
73 Baladolid in Spanien .
74 Valencia Ln Spanien .
52 BalencienneS in Frank -

! reich .
44 Venedig .

Verona im Venezianisch.
48 Versailles in Frankreich
96 Vicenza im Brnezian . .
66 Villach in Kärnthen

568 Vöcklabruck in Oberöster -
69 reich .

102 Wadowice in Galizien .
Watdhofen an der AbbS

45 Waiddofen an der
26 Thapa .

Warasdin in Croatten .
81 Warmbrunn in Preußisch-
90 Schlesien . . . .

125 Warschau in Polen . .
71iWetmar in Sachsen . .

77 > derösterreich
336 Wilna tn Rußland . .

iWinterthur in der
139 Schweiz . . . . .
476 Wiesbaden in Nassau .
50l !Wittenberg tn Preu¬

ßen .
159 !WormS in Hessen . .
86 !Würzburg in Baiern .
9ssZara tn Dalmatien . .

210lZcngg in Dalmatien .
90 .Zerbst tn Anwalt . . .
43 Zittau in Sachsen . .

Zloczorv in Galizien
32 Znaim in Mähren . .
55 Zomhor in Ungarn . .
21 Zürich in der Schweiz .

Zweidrücken in Bai -
14 ern . . . . . .
31 ?Zwettel in Niederöster-

reich . . . . . .
5L !Zwitta« in Mähren

102
82 >

104
64

6
170

108
109

73
104
77
84
86
85
59

159
1265'/,

83

109

Kundmachung in Betreff der postämtüchen Geldanweisungen .
'

Hm Bereiche des österreichischen PostverwaltutugS -Bezirkes treten die postämtüchen Geldanweisungen in Ge¬
mäßheit rer Ministerial -BeÄmmungen vom 27 . Juli 1850 Z . V517/V mit ersten Oktober 1850 tn Wirksamkett.

Jede Parthei , welche eine Anweisung auf eine der hierzu ermüchilgien Post -Cassen begehrt, hat hiefür die

tarifmäßige Gebühr für Papiergeld -Sendungen , nach Abzug jedoch der entsprechenden Franko -Taxe für einen ein¬

fach -« Brief gleich bei der Ausfertigung >- er Anweisung zu entrichte » . Der Aufgabs .Parthet wird über die eingezahlte
Barschaft eine Anweisung auf den gleichen Betrag arrSgefolgt.

Hierbei ist dem Aufgeber Nachstehendes zu bemerken ;
1) Der Ukb ' rbrüiger muß den Namen , Stand und Wohnort deS Versenders wissen .
2) Da rie Rückzahlung der bar eingelegten Betrage nur an den Vorzeiger dieser Anweisung erfolgt , so muß

dieselbe von dem Absender mit der Brtefpost an den Empfänger längstens binnen ( 3) drei Monat -n , vom Tage der

Ausstclll ng an , zngesendet werden , indem svnst na » Uederschreitung dieses TermmeS die bezogene Caffe den AuS -
weis -Betrag nur über spektelie Weisung ver Vorgesetzten Post - Direktion , bei welcher in diesem Falle das Ausuchea
um Aul^ aMng eingedracht werden muß , verabfolgen darf .

3) vao Couvert , unter welchem die Anweisung dem Empfänger zugesendet wird , muß bei Vermeidung der in

Gemäßheit des K . 19 der Ministerial -Bestimmungen vom 26 . März 1850 festgesetzten Zutare , mit der entsprechenden
Franko -Marke versehen sein. Nach vorläufiger eigenhändiger Bestätigung deö richtigen Empfanges wird gegen Einzie¬

hung dieser Anweisung der auf derselben verzeichnete Betrag avSgefolgt .
Zur Uebernahme und Au Zahlung von AnweisuugS Betiäge ' ' haben dce Post - Cassen das AwtS-Lokale täglich ,

wenigstens von 9 diü 12 Uhr VoimittagS unb von 2 b,S 5 ( oder 3 btü 6) Uhr Nachmittags ?ör die Parthejen osten

-n halten . Die Post -Dtrectionen find übrigen - ermächtiget und verpflichtet , dem Bedürfnisse des Publienmö entspre¬
chend diese Amtsstunden zu verlängern .



4 ^

L« 6
^ ÄrrSweis

sämmtlicher Bricfsammlungfn in der Stodt ivd den Borstodtkn rr.it Angabe der Aufstellung - '
orte und der Brilfabfirtigirn , ssturden.

Straße
und Haus - Nummer .

Abholung der Briese
zur Post .

1 . 2 . 3.

^ ! Bormti
l« r. I

HSladr , Ltin oUfiraße
Etrouchgafft
am Hof . .
Cu r - ntgasse
KilLrrsti- ge
dohen Markt
Branrstott .
Kärnttnerstraße . .
Siaohinst - ingasse .
Fronrickon- iplatz .

3 « Singerstraße . . .
3 - Go .dlamidtgassk .

Ep ngl . rgasse . .
Alsrrvolsted . Hauptstraße 133

Aöh iug - rgaffe . . 297
Michaeldairi ĉker Cnund . 16

3 Tburi . K ' ovgass- » . . . 45
3 Himm ^ ipforrg - unr DaLg . 84
2Lichtenthol, Hauptstraße . 11

Äitlan , Zwei ' fkd,eigossk . 23
HRcßau , H' orcrllam e sse . . 57

Echni 1gafi> . . . 108
2 Als rvorstodt , Haipisttaße 155

^ r,it nr ld , Cosr ' r.goffe . 17
Als . rvorfiadt, Kechgasse . 62

" Sa -ößt geffe 42
» WiÄ ndur» g . 9

im k. k. Krankend . use . . .
Jcsrfstadt, las ge C osse . . 62

^ Zo - c. . niegaff» . 25
^ chotrer f ld , D>orioh ' lferl . .-36
Wnidei statt . 151
Slro ^ ischergr . KojOrstr . 23

^ M . rihiUer Hauptstraße . 35
Ma iatilf Koltergen gaffe 157
Windmühle 25 . . . . . . .
M^ riauitf , Stifigasse 8u . .raiN' grube , Haup :st ' aß, . i » d
Schott, nfttd , H . upistroße 2 > I

- Fett gaffe . 232
» » » 2 ^ 5

HN' ubou . Hauptstraße . . 264
chotikt-feld , Kalo , strotze 39

„ Ziegkergassc 4>
Neubau Hrrmaunegoffr . ZiZ

„ am 'playt . . . 2
2jSt - Ulrich , Rovetanogasse . 73

» Sigmundsgaffe 156

6 "/ .
6 '/ .

8 '/ » 1V ', .
^7, 10 '/ ,
8 '/rll 0 '/ ,
^ 7, 10 / ,
87 , >07 ,

8 '/ . 10 '/ .' 10 ' .
>0 '/ ,

8 '/.
87 ,
87,
8 ' /,
87 ,
8 '/ .
8V .

.77 ,
67 »^ /»
6 / . ?'/ .

67, -8
6 ^/ » !8 '/»
6 / . '8

^/.

67 » 7 -/ .

1l '/ »

Nack »
m -ttaa

7 ^ '
41

6/2 8
6 '/ , 8
6 ? '/ ,
6 7 '/ ,
« 7. 77»
6 '^ 7 -V.
6> v
67, 8

. 37

L L 2

Straße
D und Haus » Nummer

Lrr ?
L .

zur Post .

1 .

^ 7, . .
1V , 3 '/ ,
17. -3 »

^17. d '/ .j94
2 4 >95
2 '4 '96

2jSpillderg Fubrman, Sg . 50
2iAttieichens,ld, Hauptstraße 18 >
3» . » 260
2rIosefstadt, Kaiffrstroße . 27
2 ' lange Eass . 15

Neue Dioden, Hauptstraße 694
Magrolenagr . , Dergst <tgg . 26
Ander Arien . . . . . . 33

2 Laimg ude, Kothgasse . l 62
Crumpei .dorf, Hauptstraße I 16

. . 392
» »» 2^
» Dorotheetgasse 4d

HundSthurm, Hauptstraße 99
3 NeueAiecen , Wirustraße 673

Lumpe - »eg . 743
Hauptstraße 522

« 771
l ' Alt «- Wieden , Hauptstraße 470
3ßLvt «nrgrund . 1
3 'Alt » Wied,n, Hauprstr . . 4<2
2' . _ „ . 442

stavoriteustr. 5 >2
H ugasse . . 123
Ca ' lsaefft . 33
Alliegaffe . 61
s-reil.au ? . . 1

^ Landstraße HLlP-st >aße . Il5
3 „ St i , gaff, . . 224
2 l „ Hul-pistraße . 240
3? ^

'
„ 278

80 > . Etdde ' g , Hauptstraße. . 33
1j 3janrstraße , „ . . 343

82> 3 Wktßgöi ber „ . . 22
83 Rel.uukg . > . 543
84 2: „ Trcunsastr . . 517

3'
» * Radergasse . . 454

^ Landstraße , 1Iug «raaste . 4 >3
ILerpolt statt , Tadoistr. . 3tt
3^ „ „ . VOI

- Neugasse . 95
Tabcrstraste 1»»

3^ „ P at rst aße 405
2 Zege zeile . 65
2 - ^ Prateistraße . 531
3iLecpoldstadt . Fl ' hrmannsg . 479

iJm Noiddahnhose . . .
»Zn der Brigittenau .

2 . 3 . 4. 5 .

Ao m t -
tog

Nach »
mittag

07 , 's 10
d'7 » 77 . 97 »
' 7 . 7V» 97 »
67 , 8

8
10
10

6V» 87 »
67 » 7»/» 97 »
67 , 8 10
67 , 8 10
° 4 . 7V» 97 «
v '/ » 77 . r-7 »
67 , 8 10
67 , 8 10
6 9 '/r
67 . 9 '/ »
07 » ^7 . 97 »

8 10
6'7u v '/ » 107 .
^7 »^ 7» i " 7 »
^7 » ^7 » 97 .
^ 7» 77» 97 .
" 7 , 8 10
07 , 6 16
07 » 77 » 97»
" 7. ^7» ^ , »
67 , 8 10
67 , 8 10
7/ » 87 » 10 '/»
V * 7v » 67 »
67 , v t, »
" / » 27 » 10 ' /.
u -,» ^7 » 97 .
67 , 6 10
"̂/ » 87 » >07 .

97r
" ' » - 07 »

^7 » 97 »
V'/,8 1 . .
6 ) . 87 » 107 »6 77 , 97 ,
^ 7» 7 -7. 97 »
6 7, 8 10
0 77 , 97 ,
67 » 77 . 97 »
67 .' 77 . 9 '/.
67 , 8 10
7 . . .
7 . ! . .

IV» 3'/ .

-^ 37L

IV. 3V.
IV. 3V.

4
4
4 '/.
3
3
4 '/,
4V.
3»/ .
37.
4V»
4V»

, .17.
27 » !4
iV, !47.
>7» 37»
' V» !4

2 V»
^
3

'
^

17,37 .
7. 4

2 ' 37,



L.
Ausweis

über die i« der Umgebung Wiens befindlichen Brieffammlangen mit Angabe der Aufstellungsorte und der

täglich zwischen denselben und dem Central - Brief -Auf- und Abgabsamte stattfindenden Expeditionen .

Briefsammlung .
Von dem Centralamte zur Briefsamml .

Im Sommer Im Winter .

Bon der Briefsamml . zumCcntralamte .

Im Sommer . Im Winter.

Braunhirfchen

Dertholdsdorf

Döbling ' . .

Dornbach . .

Floridsdorf .

Fünfhaus . .

Gaudenzdorf

Grinzing . .

Heiligenstadt

Hernals . . .

Hietzing . .

Himberg . . .

Hütteldorf . .

inzersvorf .
ttosterneubnrg

Ltefing .

Mauer . .

Meidling -

Reulerchenfeld

Rüßdorf . » .

Penzing - .

Rustendorf

Simmering
St . Bett (Ober -)

St . Beit (Unter -)

Südbahnhof . . .

Währing . .

11 Uhr Vormittag . 111 Uhr Bormittag .
4 - Nachmittag , j 4 „ Nachmittag .

Täglich zwei Expeditionen , mittelst h . W . Gloggn
Eisenbahn, die eine Dorm ., die andere Nachmitt.

Täglich zwei Expeditionen mittelst d . W . Gloggn .

Eisenbahn eine Vormittag , die andere Nachmitt .

Lull Uhr Bormitt .
3 » 5 „ Nachm.
8 . 11 „ Vormitt .
4 - Uhr Nachmittag .

11 . Uhr Bormittag .
3u . 6 '/z Uhr Nachm .

11 Uhr Vormittag .
4 „ Nachmittag .

11 - Vormittag .
4 „ Nachmittag ,

ll » Vormittag .
3 - Nachmittag .

11 „ Vormittag .
3 „ Nachmittag .
8 u . 11 UhrBorm .
4 Uhr Nachmittag .
9 u 11 Uhr Bormitt .
3u >5 „ Nachmitt .

11 Uhr Vormittag .
3 - Nachmittag ,

tl - Vormittag .
4 » Nachmittag .

11 » Vormittag .
3u . 6 '/,Ubr Nachm.

11 Uhr Vormittag .
4 » Nachmittag .

11 » Vormittag .
4 „ Nachmittag .

11 » Vormittag .
3 » Nachmittag .

11 ,, Vormittag .
3 » Nachmittag .

11 Vormittag .
4 * NaHmittag .

11 » Vormittag .
I 3 » Nachmittag .

l2V,*8 '/r
12V-
8V,
2 / -
8V-
2V-

Täglich zwei Expeditionen mittelst d . W . Drucker

Eisenbahn , die eine Vormittag , die andere Nachm.
9 n . 11 Uhr Vorm .
3 Uhr Nachmittag .

12 „ Mittags .
10 » Vormittag .
4 » Nachmittag .

Uhr Vormittag .
Nachmittag .
Mittags .
Vormittag .
Nachmittag .

7Vr u . 9V, U - Vorm .
3 V, Uhr Nachmittag .
7 und 9 UhrBorm -
1 » 3 - Nachm.

Täglich zwei Expeditionen mittelst der W . Brücker

Eisenbahn , die eine Vormittag , die andereNachmitt.

10 Uhr Vormittag .
3 » Nachmittag .

11 „ Vormittag .
4 » Nachmittag .
8 u. 11 Udr Vorm .
4 Uhr Nachmittag .
9 u . 1 t Uhr Vorm .
3 und 5 „ Nachm.
9 u . 12 » Vorm.
3 u . 5 » Nachm.

11 Uhr Vormittag .
4 „ Nachmittag .

10 » Vormittag .
4 „ Nachmittag .
9 u. 11 UhrBorm .
3 rr. 5 Nachm.
9 u. 11 » Vorm .
3 u. 5 » Nachm .

9 U. Fr . , 12 U . Mitt .
6 Uhr AbendS.
9u . 11 Uhr Vorm.
3u . 11 » Nachm.

10 Uhr Vormittag .
2 „ Nachmittag .

11 - Vormittag .
4 „ Nachmittag .

11 ,, Vormittag .
4 » Nachmittag .

11 » Vormittag
3 - Nachmittag .

11 » Vormittag .
3 » Nachmittag .

11 » Vormittag .
4 „ Nachmittag .

11 «. Vormittag .
4 » Nachmittag .

11 ^ Vormittag .
3 » Nachmittag .

11 » Vormittag
3 . Nachmittag .
9 U . Fr . . 12 U . Mitt .
6 Uhr AbendS.
9 u. 11 Uhr Dorm .
3 Uhr Nachmittag .

8V- Uhr Vormittag . ! 8 ^ Uhr Vormittag .
12V, » Nachmittag . >12V- " Nachmittag .
Täglich zwei Expeditionen mittelst b . W . Gloggn .
Eisenbahn, eine Vormittag , die andere Nachmitt .
7 und 9 Uhr Früh .
1 » 3 - Nachm .
7 » 9 - Vorm -
3 Uhr Nachmittag .
8 u . ll Vr U. Vorm .
5 Uhr Abends .
8V- Uhr Vormittag .

Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .
Vormittag .
Nachmittag .

8 Uhr Vormittag .
2 „ Nachmittag .
8 * Vormittag .
2 » Nachmittag .
8u. 11VrU . Vorm.
5 Uhr AbendS.
8 '/r Uhr Vormittag .

12Vr - Nachmittag .
8V- " Vormittag .

12V- ,, Nachmittag .
9V- " Vormittag .
IV- - Nachmittag .
9Vr - Vormittag .
IVz Nachmittag .
8V- » Vormittag .
2V- " Nachmittag .
8 Uhr Bormiitag .
1 » Nachmittag .

7 unv 9 Uhr Bormitt .
1 Uhr Nachmittag .
7 „ Früh .
7 » <-
2 » Nachmittag .

10 Uhr Vormittag .
2 „ Nachmittag .
7 - Früh .
7 * *
2 - Nachmittag .

Täglichzwei Expeditionen mittelst d . W . Gloggn .

Eisenbahn, eine Vormittag , die andere Nachmit.

8 Uhr Vormittag .
2 » Nachmitt,g .
9 » Vormittag .
1 » Nachmittag .
7V» u . 9 '/ » U . B,rm .
3V» Uhr Nachmitt .

u . 9 Uhr Vormittag .
1 „ 3 » Nachm.
7 . 9 « Vorm .
1 * 3 ., Nachm .
8V- Uhr Bonntttag .

t2V - - Nachmittag .
7 Uhr Früh .
3 „ Nachmittag .
6V- U. 8V, U Früh .

12V,u . 2V, U . Nachm .
7 u 9 Uhr Vormittag .
1 u . 3 - Rachmitt .
7 Uvr Früh .
2 u . 4 Uhr Nachmitt .
7 u. 9 » Vormittag .
1 u. 3 » Nachmittag.

8 Uhr Vormittag .
2 „ Nachmittag
9 „ Vormittag .
1 „ Nachmittag .
8V» Uhr Vormttg .
2V» " Nachmitt .

11) Uhr Vormittag .
2 « Nachmittag .
8 » Vormittag .
1 V, Uhr Nachmitt .
8V, » Bormrtt .

l2Vr - Nachmitt .
8 Uhr Bor mittag ,
z ^ Nachmittag .
7V, Uhr Früh ,
l '/r » Nachmittag ,
8 Uhr Botm .ittag .
2 ^ Nachmittag .
7 Früh .
2 ». 4Uhr Nachm .
Zu. 10 „ Vorm .
2llhr Nachmütag .



ro¬
ll. Abschnitt .

Das Wichtigste von den Eisenbahnen und Dampfschiffen .

MIM

1 . Die Gmuttden - Linz - Budweiser - Eisen¬
bahn.

Durch diese bereits längere Zeit schon im Gavf e
befindliche Eisenbahn wird der Salinevort Gmunden
im Salzkammergute Oterösterrekch mit Linz und Bud-
weis in direkte Verbindung gebracht. FürNcbcnrouteu
können die vorhandenen Dampfboote und Gesell-
fchaftSwägen benützt werden . Diese Eisenbahn besteht
aus einer 26 deutschen Meilen langen Bahnstrecke, die
mit Pferden befahren wird . und von Gmunden über
Linz und Budweis zur schiffbaren, vach Prag fließen¬
den Moldau führt . Sie ist die erste in Oesterreich
errichtete , und auf Aktien gegründete Unternehmung
dieser Art.

Das Bureau der Gmundeu-Linz -Budweiser-Bahn
befindet sich in Linz.

Fahrpreise für eine Person in C . M.
j Von s dkv

'
I .Clasie . ^.Elaste :s.Claffr.>>
si. kr . fi. tr . fi. kr.Linz Budweis . 3 30 2 20 -

Budweis Linz . . . 3 30 2 20 — —
Linz Oberndorf oder — 35 — 24 — 15

zurück
WeiterSdors — L- — — — —
Lest . . . 1 10 ' — 48 — —
Neubau . . 15 — 10 _ —
Wels . . — 30 — 20 _ —
Lambach . - 45 — 30 — —

„ Gmunden . 1 20 — 50 — —
Wels Neubau . . IS - - 10 — —

Lambach — 15 — 10 — —
Gmunden . 45 _ 28 - —

^
Lambach Gmunden . so — 10

Damit stehen in Verbindung die Fahrten täglich :
1 . Bon BudweiS bis Prag , und von Linz bis

Wien mit Dampfboot, somit von Prag bis Wien ,

02; Meilen, in drei Tagen ; ebensc auch retour von
Wien bis Prag in 4 Tagen.

2. Von Budweis bis Pilse«, IS M.
3 . Von Budweis nach Pisek , 6; M.
4 . Von Budweis nach Neuhaus , 6 M.
5. Von Linz bis Salzburg , 18 M. , über Lam¬

bach , und eben so retour.
6 . Von Linz bis Ischl 14; M . , ia eioem Tage,und zwar von Gmunden mit der Eisenbahn täglich

zwei Mal von Gmunden bis Ebensee mit Dampfboot,4 Mal des Tages , vvu Ebensee bis Ischl mitStell-
wageu .

7. Von Linz bis Ried, 12 M. , in eiuem Tage,und zwar bis Lambach mit der Eisenbahn , und von
Lambach bis Ried mit Stellwagen täglich .

8. Von Linz bis Freistadt, 6; M . , über Lest
und :

9 . Von Linz bis Regenöburg mit Dampfbootder -airisch- würtembergisch. Dampfschiff^ hrtS -Gesell-

Waareu - Frachten .
Für den Transport der Maaren aus der Eisen¬

bahn zahlt man für den Sporco-Zentner :
1 . Bon Budweis bis Linz für Getreide 12kr. E. M.

bis Gmunden „ 20 „ „
für andere Waaren 10 „ ,/
bis Gmunden 29 „ „

2 . Von Linz bis Budweis für Getreide 24 kr . E . M.
bis Gmunden „ ,/ 8 „ ^
bis Budweis für Wein 32 „ „
bis Gmunden ,/ ,/ 15 ,/
bis Budw. f. andere Maaren 30 „ ,/- iS Gmunden „ «, 13 „

3 . Bon Gmunden bis Linz für Waare»
aller Art 1^ », „

bis Budweis // »/ ,, //Der Tarif für den Transport von und nach dev
Zwischenstationen W e ls und Lambach, ist an diese».Orten angeschlagen. , ,

T . Die Kaiser -FerdtnandS -Nordba - n.
Die Fahrtourev sind felgende :
Von Wien » ach Brünn , sammt den Zwi-

schenstatiouen : Wagram 2; , Gänserndorf 4 , Angern5 , Dürnkrut 7, Hochenau 9 , Luvdenburg 11 , Saitz13 , Branowitz 16, Raigern 18, und Brünn 20 Meilen.



Zwischen Lundenburg und Olmütz
sammt den Zwifchenstationen : Neudorf Gödtvg 3 ,
Biefeuz 6 , Hradisch 8 , Napagedl 10 , Hullein 12 ,
Prerau 14, Brodeck 15^ , und Olmütz 17 Meilen.

Von Wien nach Stockerau , fammt den
Zwifchenstationen : Floridsdorf oder Spitz 1 , Iedlerfee
1 ? , EnzerSdorf ( Lang - ) 1 ^ , Korneuburg 2 , und
Stockerau 3 Meilen.

Nach und von allen genannten Stationen werden
Passagiere und Frachtenzur Beförderungausgenommen ,
mit Ausnahme von Neudorf, Iedlerfee und LangenzerS-
dorf, an welchen Orte » nur Personen ausgenommen
und «- gesetzt werden. — Nach und vor Sußenbrunn
und Dröflng werden auch mit dem um 4 Uhr Früh
von Lundenburg nach Dien , und um 3 Uhr Nachmit-
tagS von Wien nach Lundenburg abgebenden Perfoueu-
und Lastzüge (Trains Passagiere befördert .

Personen - Gebühren in C. M . bei Benü¬
tzung der Post - TraiuS .

I . Cl. II . Cl. III . El. IV . Cl.
Von Wien fl . kr. fl. kr. si. kr . fl. kr .

« ach Floridsdorf — 20 — 15 10 — 6
„ Jedlesee — 25 — 18 — 12 — 8
„ EnzerSdorf — 30 — 24 — 15 — 10
v Korueuburg — 40 — 30 — 20 — 12
„ Stockerau 1 — — 45 — 30 — 18
„ Sußenbrunn — 40 — 30 20 — 12

Wagram — 50 — 38 — 25 — 15
„ Gänserndorf 1 20 1 - — 40 — 24
„ Angern 1 40 1 15 — 50 — 30
„ Dürnkrut 2 20 1 45 1 10 - 42
„ Drösing 2 40 2 — 1 20 — 46

Hohenau 3 — 2 15 1 30 — 54
,/ Lundenburg 3 40 2 45 1 50 1 6
,/ Eeitz 4 SO 3 15 2 10 1 18
„ Branowitz 5 20 4 — 2 40 1 36
„ Raigern 6 - 4 30 3 — 1 48
„ Brünn 6 40 5 — 3 20 2 —
„ Neudorf 4 10 3 8 2 5 1 15
,/ Göding 4 40 3 30 2 2V 1 24
„ Bisenz - Pisek 5 40 4 15 2 50 1 42
» Hradisch 6 20 4 45 3 10 1 54
,, Napagedl 7 — 5 15 3 30 2 6
,/ Hullein 7 40 5 45 3 50 2 18
„ Prerau 8 20 6 15 4 10 2 30

Leipnik 9 — 6 45 4 30 2 4'2

IV9
I. Cl. H . Cl . IN C . rv. rr.

Bon Wien fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.
nach Weiskirchev 9 30 7 8 4 45 2 51

// Pohl 10 — 7 30 5 — 3 —
„ Za*uchtl 10 30 7 53 5 15 3 9
„ Stauding 11 — 8 15 5 30 3 18
„ Schönbruvu 11 50 6 53 5 55 3 SS
/, Ostraa 12 — 9 1 6 — 3 36
„ Oderberg12 SO 9 23 6 15 3 45
,/ Ratibod , BreSlau , Berlin , Hamburg.
», Brodek 8 50 6 38 4 25 2 39
„ Olmütz 9 20 7 — 4 40 2 48
«, Prag 19 14 13 3 9 4 —

Tarifsatz pr . Meile in Conv . Münze .
Auf der a . pr. Kaiser - Fe rdinandS - Nsrd -

bahu : I . Classe 24 kr ., II . Classe 15 kr. , III . Classe
10 kr. , IV . Classe 6 kr . C . M . Kinder unter 2
Jahren , die auf dem Schoße gehalten werde» , sind
frei. Kinder von 2 bis 10 Jahren zahlen die HÄfte
der Tarifsgebühr. UniformirteMilitärmannschaftvom
Unteroffizier abwärts, diese mitbegriffen , zahlt in der
III . Wagenklasse nur die Gebühr der IV". Preisklasse .

Fahrpreise auf der nördlichen k . k . SLaalsbahu
von Wien über Olmüt ) bis Prag .

I . El . II . Cr. III Cl.
fl. kr . fl. kr. fl. kr.

Bon Wien »ach Olmütz . S 20 7 — 4 40
„ ^ „ Stefans « . — 18 — 11 — 8
„ . <-/ Littau . « — 45 — 28 — 20
„ „ „ Muglitz . . 1 12 — 44 — 32
„ „ Lukawetz . 1 21 — 50 — 36
„ „ », Hohenstadt . 1 30 1 1 — 44
,/ „ „ BudigSdorf. 2 15 123 1 —
„ «, „ Landokron . 2 24 1 23 1 4
,/ „ /, Tribitz . . 3 — 150 1 20
„ „ „ Böhm. Trübau 3 18 2 i 1 28
„ „ „ Wildenschwert 3 36 2 . 12 1 48
„ „ „ BravdciS . 4 3 2 29 1 36
„ ^ „ Chotzen . . 4 12 2 34 1 52
„ „ ,, Zamerök . 4 30 2 45 2
„ „ „ UherSko . . 4 48 2 56 2 8
„ „ „ Morawau . 5 6 3 7 2 16
„ „ „ Pardubitz . 5 42 3 29 2 32
„ „ „ Przelautsch . 6 18 3 51 2 48

*) VonLeipnik geht die Bahn über Ostrau nach Obernberg und schließt sich hier an die preaßischen Bahnen an , mittelst
welcher man in einem Zuge über Ratibor , Breslau und Berlin bis Hamb urg fahren kann , wobei die Fahrt
von Wien bis Hamburg ln 45 Stunden zurückgelegt wird und der Fahrpreis für die ganze Strecke in einer
Valuta bezahlt werden kann .



1LQ
I Sk . II . Cl . M .Cl .
fl . kr. fl . kr . fl . kr.

Bo » Wien nach Elbe -Teinitz . 7 3 4 19 3 8
// ,/ „ Kolin . . 7 21 4 30 3 16

Podiebrad . 7 57 4 52 3 32
„ „ Böhm . Brod . 6 33 5 14 3 48

»/ Auwal . . 9 — 5 30 4 —

„ ,/ Bischovitz . 9 18 5 41 4 8
»/ „ " Prag . . 9 54 6 3 4 24

Tarifsatz pr . Meilen in Co uv . Münze .

Auf der nördlichen k . k . Staatsbahn :
I . Claffe 18kr. , II. Tlasse 11 kr . , Hl . Claffe 8 kr .
Kinder , die auf dem Schoße gehalten werden , sind
frei ; Kinder von 2 bis 10 Jahren zahlen die Hälfte
der Tarifsgebühr . Uniformirte Militärmannschaft vom
Unteroffizier abwärts , diese mitbegriffen , zahlen die
halbe Gebühr du II . Clafse für die Meile .

Reisegepäck und Eilgut . Jedem Reisen¬
den ist gestattet , 40 Pfund leicht unterzubrinzendeS
Gepäck , welches jedoch selbst zu beaufsichtigen ist ,
portofrei mitz -unehmen ; Reisegepäcke , welches über
40 Pfund wiegt , oder seines Volumens wegen zur
Mitnahme in den Wagen nicht geeignet ist , oder
welches überhaupt nicht unter eigener Aufsicht behal¬
ten werden kann , besonders gegen Recepiffe aufzu¬
geben , in den letztgenannten zwei Fällen ist an Auf -
sichtsgebühr auf der k . k . Staatsbahn 4 und auf der
Nordbahn 3 kr. zu entrichten . Für die Beförderung
des NeisegepäckS - UebergewichtcS sowohl , als auch
für die des Eilgutes ist auf jeder der beiden Bahnen
für je 20 Pfd . 1 kr . pr . Meile zu zahlen .

Die Vorschriften für Reisende und Frachtgüter ,
so wie die Abfahrtszeiten sind aus den öffentlichen
Anschlagzetteln an den Straßenecken Wiens und in
den StationS - Bahnhöfen leicht zu erfahren , vnd
können hier um so eher weggelaffen werden , da sie
ohnehin zeitweiligen Veränderungen unterliegen , also
in einem Kalender nie ganz richtig angegeben werden
können .

Frachten - Gebühren .
Die Waarengattungeo sind iH 2 Klassen getheilt ,

von denen die 1 . 1 ^ kr . , die 2 . 1 ^ kr . pr . Zentner
und Meile zu entrichten hat . Voluminöse und den
Transport gefährdende Gegenstände zahlen das
Doppelte .

Lebende Thiere werden zu einem festgesetzten
Gewichte angenommen .

Die ausführlichen Preis -Tarife für Personen ,
Maaren , Reisegepäcke und Equipagen , welche letztere

mit jedem Zuge oder Train mitgenommen werden , sind
in allen Bureauö , und in Wien im Central - Bureau

uuevtgeldlich zu haben .

K. K . süd -östliche Staatsbahn .

Klaffe
nach

Preßburg
nach

P - st
nach

Szolnok

fl kr . fl . kr. fl . kr.

I . 2 56 11 20 15 23

n . 2 7 7 15 9 44

m . 1 26 5 10 6 5S

3 . Die Wierr -GLoggnttzer -Bahtt .
Personen - Gebühren in C . M .

Bon Wien nach
LLagen -Clafse.

n n . I m .

Matzleinsdorf, Meidling , Hetzendorf
fl . kr . fl . kr. ti . kr.

und AtzgerSoorf . — 20 — l5 — >0
Liesing und Pertholdsdorf . . . — 25 — 20 —
Brunn . . — 36 — 27 - t8!
Mödling . — 40 — 30 — 20!
Laxenburg . . . — 50 — 3 - — 25j
Baden . 1 5 — 48 — 36i
Voslau . 1 20 i — - 40i
Koitingbrunn und Leobersdorf
Solenatt , stelixdorf unv Therefien-

1 30 i 6 45

seid . . . l 45 i 18 54
Wiener -Neustadt . . . . 2 — i 30 1 —
St . Egyven . 2 20 i 45 l lO

8 Neur 'kirchen . 2 40 2 - 1 20
i Lernitz und Pottschach . . . . 3 — 2 t5 l 30,
Il Gloggnitz . . 3 20 2 30 1 40j

' Frachten - Gebühren in L . M .

P ' ft
Nr .

Vom
Badnhofe

zu

bis in
den

Bahnhof
von

I . Klaffe.
Getreide u . Hül-
senfrüchte , Stei¬
ne. Kohlen, rohe
Produkte, Eisen ,
Blei und Z nn

in Älöcken ,
Kupfer u . dgl .

il . Klaffe- !
Kaufmanns»!
guter aller

Art , Eijen -
waarenund
lässig keilen .

ipr. Wleu . Sporco -Ztu . Kreuzer
1 Gloggnitz Wien 12 15
2 Neunkirch . „ 10 12
3 Wr Neust. 7 8
4 Felirvorf 6 7
5 LeoberSd . 5 6
6 Baden - 5 5 >



Kinder bis »u 2 Zähren find frei , von 2 bis 10 Zahlen
ist für dieielbkn llcy n '

e holde Fahrlore zu bezahlen .
Jener Passabler kann kleine Gepäckstücke bis -um

Gesammtgew ' ckte von höchstens 20 Pfund unter eig' ner
Aufsicht bei sich behalten , nenn sie sich ohne Belästigung
der Mitreisende » unter s ?- -.'.e >' L H legen lassen ; alles

übrige Gepäck ist an Ne Expedition einzul ' esern , - und
dafür die volle lariimäßige G bühr zu bezahlen . — Den
uniformirten Zöglingen der Wr . Reustädter . k. k- Militär -
»nd der Wiener k. k. Inger ieur -Akad. mir , dann der k. k.
Regimentsknaben - Erziebungsha

' user wird gestattet , mit
Militär - Btlleten iH . Klasse im Wagen Klasse Platz
zunehmen . — K . k. Genod 'armerie , Finanz - und Militär -

Polizei -Wache. dann Soldaten in Montur , vom Feldwebel ,
abwärts , zahlen in der Itt . Wagen - Klasse bloß die halbe
Gebühr .

Jene Reisenden , welche Gepäck aufzugeben haben ,
werden ersucht, sich spätestens ^ Stunde , die übrigen

Stunde vorder Abfahrtszeit in den Bahn¬
höfen einzufinden . — Die Kaffen werden 5 Minuten vor
der Abfahrt , und alle Gepäcks - Expeditionen eine Viertel¬
stunde vorher geschlossen .

Jedermann hat sich zu den Fahrten nach Wr . Neustadt ,
oder darüber hlnaüs , mit einem vorschriftmäffigen Reise -

certificatc oder Passirscheine zu versehen . Diejenigen
Reisenden , welche , ohne in Wien einen Aufenthalt zu
nehmen , ihre Reise auf der Nordbahn sogleich
fortzusetzen wünschen, wollen sich zum Bebufe der Weiter -

vidirung ihres zu Wr . Neustart abgegebenen Reisedvcu-
menteS , bei dem k. k. statihauptmannlchastlichrn Com-

missariate am hiesigen Bahnhofe melden .

Passagier -Beförderung über den Semmering zur
Verbindung der Wiener -Gloggnitzer mit der k. k.

süolichen Staats - Eisenbahn .

Außer den k. k. Postwagenfahrten , welche in dem Ab¬

sätze : - Mit den E ' seubaynzügen in Verbindung stehende
Posteinrichtunaen - näher bezeichnet sind , besteht noch folgende
Beförderung - - Anstalt :

Der Lohnkutschrr Franz Seisser hat sich verbindlich

gemacht , jene k*. 1'
. Prssagiere , welche die deiven obgenann -

ten Ei ' envahnen benütz n wollen , sogleich nach ihrer Ankunft
in Gloggnitz ooer Mürzzuschlag auf eine anständige Weise
und in eurem solchen Zeiträume über oen Semmering zu
b . fordern , rast dieselben nob zeitlich genuz vor dem

Abgänge ver Tr >ins in den Bahnhöfen anlangen .
Die zu diesem Bevuie nötigen Fahrkarten find sowohl

am ver k. k. Staa s - Ei ' enba) n . alö auch aas der Äloqanitzer
Bah r bei alen bedeut «deren Stationen , geg - n Voraus¬

bezahlung von 5 fl . C . M . für eine v .erfitzige Kalesche,
unr von l fl . 20 kr . C. M . für eine» Platz tm geschlossenen
Wagen zu b kommen.

Klüver dis zu 10 Jahren werben zum halben Preise
mitgenommen .

Jeder Passagier kann klei e Gepäcksstücke ; als : Mantel¬

säcke, Reisetaschen, Hutschachteln u . vgl. im Gesamnug -Wichte
von höchstens 40 Pfund bei ver Fahrt über den Semme iug
unter eigener Aussicht unentgclvlich am dem

ihm zugewiesenen Wagen mit sich führen ; alle anderen
Reise - Effekten find ver Gepäcks - Expedition auf dem

Bahnte zur Beförderung von Gloggnitz nach Mürzzu¬

schlag oder vioe versa zu überaeben , und erst nach der
Fall t über den Se -mmering wieder in Empfang zu nehmen ,
wobei nebst dem Dabnfrachtlohne auch die Gebühr für den
Tror kpmt über den Sen n- enng wit 4 kr. E . M pr . 20 Pfund ,
lwrbr ' ais r. i ^ rigfie Tc-xe lOki . C. M . zu gelten bat ) , bei
der Ausgabe entrichten werden muß . Voluminöse
Gepäcksstücke , dann Einrichtungen und Kisten , endlich
Waaren verschiedener Art können nicht mitgenommen ,
sondern müssen als Eilgut entweder voraus , oder nach¬
gesendet werden .

Bei einem Separatwagen werden bloß 160 Pfunde
Freiaew ' cht zugelaffen ; dasselbe muH ebenfalls in kleinen
Gepäckestücken , und unter der Aufsicht der Passagiere ver ,
bleiben ; für Mehrgewicht oder für größere Gepäcksstücke
ist die tarifmäßige Gebühr zu bezahlen.

Hinsichtlich der Haftung und Assekuranz für den Ge¬
päckstransport über den Semmering haben dieselben
Bestimmungen zu gelten , welche für die Gloggnitzer
Bahn vorgeschrieden find .

Bei oer Benützung von viersitzigen Kaleschen ist die

Mauth von den Passagieren abgesondert zu vergüten , dagegen
haben jene Passagiere , welche sich einzelne Fahr - Karten

gelöst haben , keine weitere Gebühr zu entrichten .
Die Reisenden von Mürzzuschlag erhalten zu Vermei¬

dung jedes Aufenthaltes bloß am Gloggnitzer - , und jene
von Gloggnitz nur am Mürzzuschlager Bahnhofe die nöthigea
Speisen und Getränke um billigst festgesetzte Preise . Den

Kutschern ist verboten , Trinkgelder zu fordern »ver unter

Wegs einzukehren.
Allenfällige Anstände und Beschwerden ersucht man

den Sections - Ingenieuren oder Assistenten in Gloggnitz
oder Mürzzuschlag bekannt m geben , da diese über die

Einhaltung der nölhigen Ordnung zu wachen haben .

Mit den Eisenbahnzügen in Verbindung stehende
Pofieinrichtungen .

1 . Sowohl die Post- als anderengemischten Züge der

k. k. Staarsbahn zwischen Mürzzuschlag , Grätz und Laibach,
als auch der Wien -Gloggnitzer Bahn , die sich anein¬

ander schließe» , find durch k. k. Ellfahrten verbunden .

Zu diesen Eilfahrren werdensttetsende
jederzeit unbedingt aufgeno mm e n r
a . In Gloggnitz und Mürzzuschlag sogleich nach Ankunst der

Z -ige bei den in den dortigen Bahnhöfen befindlichen k. k.

Posterpevitionen gegen Entrichtung einer Gebühr von

1 55 kr . ^ .
b. Bei ven k. k. Postämtern in Men , Baden , Wr . Neustadt ,

Gloggnitz , Mürzzuschlag . Bruck, Grätz , Marburg , Spiel¬

feld , Eilli , Laibach. Lvelsberg , Triest . Leoben, Juvenburg ,

Akagenfurt , Villach , Uvine , Treviso , Venedig , Padua ,
Vicenza , Verona , BreScia , Bergamo , Mailand , Linz ,
Steyer , Enns , Salzburg , Wels , Kirchdorf und Ischl ,
wo eldst vie Aufnahme auch gleichzeitig mit jener für

eine oder beide Eisenbahnen . orrr auch für eine , an

d :esr sich schließende weitere k. k. Eilfabrt , wie solche

in den nachsteyensen Punkten genannt fi .iv , geschehen

Bezüglich der Strecken , welche auf den Eisenbahnen

befahren werden ^ haben die Reisenden die Wahl jeder Wagen¬

klaffe frei , und sie zahlen außer emek Einschreibgebühr

pr . 10 kr . für jede Bahn nur die tarifmäßigen Eisenbahn -

gebühr .
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- . Dl « unteren «ob » . undb . genannten Vediagungen

bei den k. k. Postämtern a-ufgenommenen Reisenden
haben auf den Eisenbahnen , wie in den Eilwägen , 40 Pfunde
Gewichte und 80 ff. am Werth « des Gepäckes frei ; sie find
während der ganzen Reise der Sorge um das Gepäck
rntbobes , für welches die k. k. Postanstalt nach den allgemeinen
Bestimmungen haftet .

3. An die zwischen Wien und Laibach im Zusammen¬
hänge stehenden , zur Personenbeförderung benützte» Züge
schließen sich Mallrposifahrten zwischen Laibach und Triest .

4 . An die von Mürzzuschlag um 4 */ » Ahr Früh , und
von Laibach um 8 '/ » Uhr Früh abgehenden Züge schließen sich :
n. Außer den unter 3 erwähnten Malleposten eine Courier -

fahrt zwischen Laibach und Triest , die mit der Dampfschiff¬
fahrt zwischen Triest und -Venedig in genauer Verbindung
steht ;

b . eine tägliche Mallepost zwischen Laibach und Udtne über
Görz uc > in weiterer unmittel barer Brrbindungbis Venedig und Mailand ;

«. jeden Montag , Mittwoch und Samstag eine Mallopostvon Laibach über Villach nach Brixcn ;ä . jeren Mittwoch eine Mallepost von Bruck über Eisenerz
nach Linz ;

«. eine tägliche Mallepost zwischen Bruck und Klagenfurt .
5. Au die von Mürzzu '

chlag um 3 Uhr Nachmittagsund von Laibach um 8 *4 Uhr Früh adgehenden Züge
schließen sich ;
».eine tägliche Mallepost zwischen Bruck und Salzburgüber Ischl ;
b . eine tägliche Mallepost von Laibach nach Agram .

6. Am die von Mürzzuschlag um 4^ U^ r - ruh und von
Laibachum 7 '/ , Uhr Abenvs abgehenoen Züge schließen sich :» . eine tägliche Mallepost von Marburg über WaraSdin

nach Agrar >;
b. eine tägliche Mallepost von Marburg nach Klagenfurt .7. Zwischen Mürzzuschlag und Gloggnitz kann sich
übrigens auch der Extrapost , oder eigener Separat - Eil -
fahrten bedient « erden , deren letztere mit Inbegriff der
Mauthgebühreu und Trinkgelder mit einen, vierfitzigen
Wagen 7 st. 42 kr. , und mit einem achtsrtzige » 1tfl . E . M .
kosten .

Abonnements - Karten I. Klaffe .
Dieselben find nur im dirßseirigen ExprvitionS -Bureau
Wien , Stadt , im großen Felbr .erhof Nr . 768 , zubekommen.
Bei gleichzeitiger Abnahme von 12 derlei Karten für

die Fahrten von Wien nach Liesing , Brunn , Möd¬
ling , Baden , VöSlau , LeoberSdorf , Felixdorf ,Neustadt , Neunkirchen , und Gloggnitz oder
retour , ist bloß der LarifpreiS von 10 Smcken zu be¬
zahlen . Jede Abonnements -Karte muß vor ihrer Verwen¬
dung bei der betreffenden Stations - Kasse zur Stämpluug
vorgezeigt werden .

Tare der Omnibus

Bon Wien nach der Stadt oder retour .
„ , den entfernten Vorstädte » .

pr . Person
. 6 kr . L . M .
. 8 » ^

Paffagier - Gepäck und Eilgut
wird bet den Gepäcks » Expeditionen au allen Bahnhöfen ,so « te tm Expeditionb -Bureau tu Wien , Stadt , tm großen

Federlhof Nr . 768 , zur Beförderung mit den Personen -
und gemischten Trains übernommen und auf Ber l . a n-
gen den Parteien von den HauptbahnhLfen
auch ins Haus gestellt .

Weiter wird Eilgut von allen Hauptstationen , der
Gloggnitzer Bahn nach allen Stationen der k. k. Staats -
Eisenbahn von Mürzzuschlag bis Laibach befördert .

Staats , Eisenbahn von Mürzzu¬
schlag nach Grätz ,

in Verbindung mit der Wien -Gloggnitzer -Bühn .

Die Fahrpreise für Personen sind wie folgt ia
C . M . festgesetzt :

Bon Mürzzuschlag nach Wagen - Classe
1 I H . I HI. IV . ;

fl . kr . fl . kr. fl . kr . st. kr .
Langenwang . — 18 - 1 ! 8 6

jKrirglach . . . . - - 29 - 18 - 13 — 10
iKii^ brrg . . - 56 - 34 - j25 — 19
Maretn . . . . . . 1 12 - 44 - 32 — 2 .

jKapfenberg . . 1,28 - 54 - 39 — 2^
>Druck . . . . . . . 1 37 - 59 - ^43 — 32:
!Bärnegg . . . . . . 1 59 113 — -53- — 4(^
lAirnitz . . . 2 ! 8 1 !18 - 57 43'Frohnleiten . . . . . 2 38 1 36 1 10 — 53
jPeggau . . . 2 56 1 47 118 59'
'Klein -Stübing . . . 3 , 5 1 53 1 22 1 2!
'Judendorf . . t- . . 3 .25 2j 5 1 31 1 kS
iGratz . . . . . . . 3 45 2 18^ 1 >40> 1 .1Ä

Kinder unter 2 Jahren , die auf dem SHoße
gehalten werden sia -d frei , jene von 2 bis 10 Jah¬
ren zahlen die Häl ft e der Fahrgebühr .

Frachten -Tarif für - rn Wiener Spores Zentner .
Inclusive -aller Nebengebühren .

1 . Für Guter , welche sowohl an der k. k. StaatS -
eisenbahn , als auf der Wieu - Gloggurtzer Eisenbahnindie erste Klriffe gehören , vom Bahnhofe in Gratzbis auf den Sicationsplatz Neustadt 27 § , bis Wie »
33 § kr. . vom Bahnhofe ia Bruck bis Neustadt 22 §,bis Wien 28 § kr.

2 . Für Güter , welche ans der SiaatSeiseabaha
Lu die erste Klasse , uud auf der Wien - Gloggnitzer
Eisenbahn Ln die zweite Klasse gehören , vom Bahn¬
hofe in Gratz bis auf den StativnSplatz Neustadt27 ; , bis Wien 35 ; kr. , vom Bahnhofe in Bruck
dis Neustart 22 * , bis Wien 30 ; kr.

3. Für Guter , welche auf beiden Eisenbahnenin die zweite Klaffe gehören, vom Bahnhöfe Lu Gratz

!



bis Neustadt 35 , bis Wien 43 kr. , vvm Bahnhöfe
in Bruck bis Neustadt 26 , bis Wien 34 kr.

4 . Für Triester Güter , welche auf der SiaatS-
eiseubah» in die erste Klasse gehören , vom Bahnhöfe
io Gratz bis Neustadt 27^ , bis Wien 37x kr. , vom
Bahnhofe Ln Bruck - iS Neustadt 22^ , bis Wien
32^ kr.

5. Kür Triester Güter , welche auf der Staats -
eisenbahn in die zweite Klasse gehören . vom Bahn¬
hofe in Grast - iS Neustadt 35 , - iS Wreu 45 kr. ,
vom Bahnhofe in Bruck - iS Neustadt 26 , bis Wien
36 kr. C. M.

Sind die Güter in 'S Haus oder in die Zoll-
Ämter zu führen , so ist außer obigen Tarifsätzen noch
in Wien 3 kr . , in Wiener - Neustadt 2 kr . C . M.
pr . Ztr . zu entrichten.

Die Vorschriften und Preistarife für den Froch-
tentranSport auf beiden Bahnen sind -ei alle« Sta¬
tionskaffe » der k . k. Staatseisenbahnen für 3 kr. pr.
Exemplar z« haben .

Wien -Brucker -Eisenbahn
Diese ist ein Seitenflügel der Wiener-Gloggni-

tzer-Eifevbaha und führt vom Wiener-Bahnhofe der¬
selben nach Brock an der Leitha über folgende Sta¬
tionsplätze zu den - «'

gesetzten Preisen in C. M . Die
Abfahrtsstunden der Perfonen-TrainS sind von Wien :
an Wochentagen Früh 6 und Nachmittags 4 Uhr , an
Sonn- und Feiertagen um 16 Uhr Vormittags und
7 Uhr Abends ; von Bruck : an Wochentagen um
6 Uhr früh und ; 2 Uhr Nachmittags; an Sonn-
u»e Feiertage« : um 16 Uhr Vormittag- und 7 Uhr
Abends .

vor der Abfahrt , und alle Gepäcks- Expeditione» nur
Viertelstunde vor derselben geschlossen . Reifende ,
welche Gepäck mit sich führe» , haben sich ; , die übri¬
gen ; Stunde vor der Abfahrt -zeit in den Bahnhö¬
fen eiuzufinden .

Auf dem Bahnhöfe in Bruck wird die österrei¬
chische und ungarische GränzzollamtS - Manipulation
unter einem vorgenommen .

5. Süd -SstlLche k . k . GtaatS-ÄifenbaHrr .
ä .) Von Pesth nach Wattzen .

Meilm Hinzüge
von Pesth nach

Fahrpreise in C. M - I
l . El. II .E1 . 111 . Ll .

IV.
2V.
4V,

Palota . .
Dunakesz . . . .
Wattzen .

v.) Von Pesth nach

fl . - .' r. ifl . kr.
- 15 - 12
- 27 - 23
- 54j - 45

Szolnok .

fl . rr . i
— ro
- 18
- 30

Fahrpreise in <k. M .
Meilen Hinzüge

von Pest - nach t .El. > U . vSl . m . <L1̂

lV.
3
4 '/.

V 6/ »
7V.

10V»
12V,
14

Gteinbruch .
VecsLS .
Uellö . . . . . .
Monor . . . . . .
PiliS .
Alber ti-Jrsa . . , .
Ezeglvd . . . . .
Abonp . . . . . .
Szolnok . . . .

fl. lr.
- 15
- 36
- ^

1 3
1 21
1 33
2 3
2 30
2 48

fl. kt.
- 13
- 30
- 43
- 53

1 8
1 18
1 43
2 5
2 20

fl. rq- io!
- 24
- 34
- 42

54
1 2^
1 22!
1 40 !
1 52

Donau-Dampf-Schiffahrt .

Bon "§ kh
Wagenkasten.

"

l in . I m. t iv

Wien Simmering . . . .
Schwechat , Kledeving
^ruz-n'.dorf, Pelleadorf
Himberg . . .
Gutenhof, Vrlm
Gramet -Neufiedl
Götzendorf . .
LrautmannSdörf
WilfletnSdorf . .
Bruck an der Leitha

fl-1kr . st . kr . st. kr . fl. kr .
20 15 - 10 — 10

—20 — 15 _ 10 — 10
_ 28 21 _ 14 — 10
—36 —27 — 18— 12

44 —33 — 22 — 14
52 —39 — 26 — 1L

1 10> 53 —35 —21
1 22 i 2 —4l —2 >
1 36 1 12 — 48 30i
1 50 1 23 —55 —33A

Alle Gebühren si»d stets vor der Fahrt bei der
Anmeldung zn bezahlen. Die Taxe für die Omnibus
nach und vordem Bahnhofe ist dieselbe , wie bei der
Hlvggnitzer Bahn . Die Kaffe» werden 5 Minuten

MM
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Linz - Wien . Abfahrt von Wien : Anstdorf . «h
und aufwärts im März und Aprit jeden zweiten
T a!g. vom 1 . Mai angefangen täglich .

Wien - Preßbär g ^ Pesth . Abfahrt von Wien ;
Katfermühlen . Ah. nnd aufwSrtS täglich früh
ö Uhr .

Wien - Orsova . Die Abfahrt von Wien am 8.
März ist in Anschluß an daS erste von Srfova abwättS

P
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gehende Dampsboot . Vom Beginne der Schiffahrt bis 3.Mat , abwärts Samstag , Mittwoch , aufwärts Mon -
tag , Donnerstag . Vom 4 . Mai bis zum Schluffe der
Schiffahrt , abwärts Sonntag , Donnerstag , auf¬wärts W ontag . Donnerstag . Vor . Pesth noch Or¬
sova Separat -Fahrt .

Wien - Galaz . Vom 8 . März bis 3. Mai , ( walachi -
scheS Ufer) , abwärts Samstag , aufwärts Sonntag ;( türkischesUser) , abwärts Samstag , auswärts Sonntag .Dom 4. Mai bis zum Schluffe der Schiffahrt , ( walachischesUfer) , abwärts Sonntag . Donnerstag , aufwärts
Sonntag , Donnerstag ; ( türkisches Ufer) , abwärts
Sonntag , auswärts Sonntag .

Wien - Constantinopel . Zn Galaz Umschiffungauf
'
die Dau .Pfboote deS österreichischen Llvpd. Bei denEil -Fahrte » tritt rin erhöhter Tarif ein . ( GewöhnlicheFahrten ) , vom 8 . März dis 3. Mai abwärts Samstag ,vom 4 . Mat bis zum Schluffe abwärts Sonntag .( Eil -Fahrten . ) Nebst diesen Fahrten finden an folgendenTapen Cilfahrten zwischen Wien und Galaz amwalachischen Ufer statt , welche — wenn nicht ein unge¬wöhnlich niederer Waffcrstand am eisernen Thore der Pas .

sage hinderlich ist , in welchem Falle in Orsova eine
Ueberschiffung statt finden müßte ; — mit ein und demsel¬ben Schiffe ihre Reise ununterbrochen fortsetzen , nur anjenen Zatschenstattonen landen ( darunter Gi «rg,vo ) woeS nöthig ist , um Kohlen und anderen Schiffbedarf einzu¬nehmen , und in der Abwärts - Reise mit den Ertraschiffendes österreichischen Llopd in Galaz im Anschlüsse stehen ,nämlich : von Wien nach Galaz : 13. Juni , 11 . Zuli ,8. August , 5 . September und 3. Oktober , von Galaznach Wien ; 23 . Juni , 21 . Juli , 18. August , 15. Septem¬ber uld 13^ October .

Pesth - Semlin mit Berührung von Tittel , Effegund den Zwischenstationen in der Auf- und AdwärtSfahrt .Adwärtö : Sonntag , Dienstag , Donnerstag ,Samstag , 6 Uhr Früh , auswärts Sonntag , Diens¬tag , Mittwoch , Freitag , 6 Uhr Früh .
Pesth - Orsova . Die Abfahrt vom Pesth am 9.März trifft in Orsova das erste nach der untern Donaugehende Dampfboot . Vom Beginne der Schiffahrt drS 4.Mai mit Ueberschiffungin Semlin , abwärts Sonntag ,Donnerstag , aufwärtsM ." ntag . Donnerstag . Vom5. Mai bis zum Schluffe der Schiffahrt Separat - Fahr¬ten ohne Ueberschistuna in Ge ml in , abwärts Mon tag ,Freitag , aufwärts Montag , Donnerstag . DieSe Parat - Fahrten nach 5. Mat , von Pesth nachOrsova berühren Pesth , MohacS , Semlrn , Kubin ,Basiasch und Drenkova , nehmen in der Adwärtsreise inPesth nnd

^ Mohacs ' nur Passagiere für Stationenunterhalb « emlin , in Semlin für Kubin , Basiasch , Dr^ n-kova und Orsova , — in . der Aufwärtsreise nur Passa¬giere von Orsova , Drenkova , Basiasch und Kubin auf ,- > und vollenden die Tour abwärts in zwci, aufwärts in3 Tagen .
Semltn - Orsova . Vom Beginn der Schiffahrtbis 6 .Mai abwärts Dienstag Früh , Samstag Früh ,aufwärts Montaq , Donnerstag . Von 7 . Mat bi-zum Schluffe der Schiffahrt abwärts Dienstag Adenbö,Samstag Abends , auswärts .Montag , Donnerstag .Orso va - Galaz . Vom 13. .März bis 8 . Maiam walachischen und türkischen Ufer abwärts Donnerstag ,aufwärts Sonntag . Vom 8. Mat bis zum Schluffe der

Schifffahrt , am walachischen Ufer, abwärts Donnerstag ,Montag , aufwärts Sonn lag , Don n er stag , amiürki -schen Ufer, abwärts Donnerstag aufwärts Sonntag .G alar - Co » stantinopel mit den Dampfschiffe»deS österreichischen klopd . Von Galaz nach CoSpoli :Irren Sonntag,außerdem vom ! 8. Jur . i angefangen , jedenzweiten Mittwoch . Bon CoSpoli nach Galaz ; JedenDienstag , außerdem vom 13 . Juni angefangen , jedenzweiten Freitag .
Galaz - Odessa mit kaiserlich russischen Dampf -booten . Von Galaz noch Odessa : alle 14 Tage .TheiS : Semlin - Szegedin . Von Semlin nachSzegedin : Dienstag 2 Uhr Nachmittag . DonSzegedin nach Semlin ; Samstag 6 UhrVormittag .

Szeged in - Szolnok . Von Szeged innach Szolnok ; Dienstag , Freitag 0 UhrVormittag . Von Szolnok nach Szegedtn :Mittwoch , Samstag 1 Uhr Nachmittag nach An¬kunft des FrühirainS von Pesth .
Sz olnok - Tokap . Bon Szolnok nachLo kap ; Am l . , 6 ., 11 . , 16., 21 ., 26 . eines jedenMonats Nachmittag t Uhr , in Verbindung mitdem Frühtrain von Pesth. Von Tokap nachSzolnok : Am 4 . , 9 -, 14. , 19 ., 24 ., 29. einesjeden Monats Früh 5 Uhr.Save ; Semlin - Sisfek Bon Semling nach Sts «sek ; Dienstag 5 Uhr Früh Bon Sissek nachSemlin : Samstag 5 Uhr Früh .L o cal - F ahrt en . Gönpö - Raab , von Raabnach Gönpö für Pesth 10 Uhr B. M , für Wien 2 UhrN . M . Von Gönpö nach Raab nach Ankunft der Dampf¬schiffe von Wien und Pesth . Esseg - Draueck , vonEsfez an 's Draueck : für die abwärts gehenden Passa¬giere : Montag , Mittwoch , Freitag , Sonntag Früh , fürdie auswärts gependen Passagiere ; Montag Mittwoch ,Donnerstag , Samstag . Bon Draueck nach Esseg : nachAnkunft der Dampfschiffe von Pesth und Semlin . Pesth -Altvfen Ueberfuhrsdiensi . Semlin - Belgrad -Panksova Uederfuhrsdtenst .

Wien - Linz - Passott . Im Anfang der Schiffahrt :Zwischen Wien und Sinz zweimahl wöchentlich, wovonnach Passau einmal wöchentlich die Fahrt ausgedehntwird- Später ; Zwischen W < e « und Linz täglich , wovonzwei Fahnen wöchentlich bis Passau .Wrrn - Pesth mit Berührung der Zwischenstationrn .AbwärtS : täglich mit Ausnahme - des MvntagS , aufwärts ;täglich mit Ausnahme des Mittwochs .Pesth - Orsova Frachtdampsböoie von Pesth ;Sarnffag . von Orsova Freitag . Reckoraueurs von PesthDienstag , von Orsova : Dienstag . Die Abfahrten amFreitag und Samstag haben hauptsächlich den Dienst ausden Zwischeustattonen zu versehen .Semlin - Stsset . Bon Semlin : Montag , vonSissek ; Dien .-ag .
Orsova - Galaz . Remorqueur - Dienst nachBrdü suiß.
Auf allen Strecken der obern Donau , der Thelbund der Gave , nehmen auch die Paffagierschiffe nachThunlichkett . Güter zur Beförderung ; auf den Streckenunterhalb Orsova werden die Waaren mit den Passa -gierschtssen befördert , für größere Partien aber Remor -qusure betgestellt .



Bevölkerung der größte « «uropcktsche« Städte .

Lon^o» . .
Pan

'6 . .
Koustautr

'
vvptl

Petersburg .
Wien . . .
Neapel . .
Moskau . .
Berlin . .
Dublin . .
Lissabon . .
Manchester
Amsterdam

2,0070001
1,0350001
900 , 00 ^
480,006
400 ,000 !
400 ,80 «
375 ,000 s
300,000
300,000
260,000
309,000
212,000

Liverpool .
Venedig .
Palermo .
Mailand .
Madrid
Birmingham
Rom . .
Warschau .
Lyon . .
Ldingburg .
Hamburg .

258 ,000 !
294,000
104 . 920 .
176,800
170 ,400 !
188 , 227 j
183,000
170,200
156,073
207,000
160,000
130,000

Barcelona
Leeds . .
Turin . .
IPrag . .
Kopenhagen
Brüssel .
Marseille .
Halifax

lAork . .
Bristol .
München .
iAdrianopel

. 150,000

. 169,000

. 124,000
, 120,758
. 119,300
. 120,000
. 151 . 200
. 109,000
. 198,000
. 118,000
. 106,000
. 100,000

« L. Abschnitt .

Auszug aus dem neuen Stampfl - und Taxgvsetze
für alle Kronländer der k. k. österr. Monarchie , vom 9 . Febr . 1850 .

Unentbehrlich für jeden Staatsbürger .

Kaiserliches Patent vom 9. Februar 1850 ,
( giftig für alle Kronländer , in welchem das allerhöchste
Stämpel - und Tax - Gesetz vom 27 . Jänner 1840 in Wirk¬

samkeit steht , und für das Großherzogthum Krakau ) ,
wodurch an die Stelle des ersten ThetleS dieses Gesetzes ,
des im Zroßherzogthume Ärakau gilttgcn Stämpel -GesetzeS
vom 16 . September 1833 und der Vorschriften über die

Gerichts , and Grnndbuchstaren ei » neues provisorisches
Gesetz über die Gebühre » von Rechtsgeschäften , Urkunden ,
Schriften und Amtshandlungen erlassen , knndgemacht und
vom 1 . Mai 1850 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird .

Mit Rücksicht auf die durch die Entlastung ves Bodens
in den Berhältnilen eines großen TheileS der Gruadbe «

sitzungen ekngeiretenen Aenverungen , dann auf die voll -

führte oder in der Ausführung begriffene Umgestaltung der

Verwaltungsbehörden und der Gerichtsverfassung , und in

Erwägung der hieraus im gesteigertem Maße hervorgehen¬
den unabrveiSlichen Rothwendigkeit , die zur Herstellung der

Ordnung im Staatshaushalte führenden Maßregeln ohne

Verzug zu ergreifen , haben Wir über das Einrathen Unse¬
res MinißerratheS ans der Grundlage der tz§ . 37 . 120 und

121 der RcichSverfaffung die Einführung de ^ angefchlosse -

nen provisorischen Gesetzes über die Gebühren von Rechts¬

geschäften , Urkunden , Schrifteg und Amtshandlungen mit

folgenden Bestimmungen beschlossen ;
I . Das gegenwärtige provisorische Gesetz hat in den

Aronländern , in denen das Stämpel - und Targesetz vom

27 . Jänner 1340 wirksam ist , dann in dem Gloßyerzog -

thume Krakau vom 1 . Mai 1650 angefangen in Wirksam¬

keit zu treten .
II . M >t diesem Tage haben der 1 . Theil des Stäm -

pcl « und TargefetzeS vom 27 . Jänner 1640 , srmmt den auf

denselben Bezug nehmenden nachträglichen Verordnungen ,

insoweit sie in dem neuen provisorischen Ges . tze nicht aus¬

drücklich aufrecht erhalten werden , dann die über die Ge -

xihts » und Gruudbllchstaxen bestehenden Gesetze und Bor¬

schriften und das in dem Großherzogthume Krakau bisher

aufrecht erhaltene Stämpelgesetz vom 16 . September 1833

außer Anwendung zu treten ; der zweite Lveil ves Stäm¬

pel - und TarzesetzeS vom 27 . Jänner 1840 hat fortan ia

Wirlsamkett zu verbleiben .
Ul . Die bis ; um 1 . Mai 1850 giftigen Gesetze und

Vorschriften find jedoch auch nach diesem Tage in Anwen¬

dung zu bringen
«) Bei gerichtlichen Erkenntnissen in Streitsachen , welche

nach der Wirksamkeit deS nenen Gesetzes geschöpft wer¬

den . wenn die Acten . Jnrotulirung vor dem Tage der

Wirksamkeit des neuen Gesetzes stattgefunoen hat ;
b) bei Einaftivortungea von Erbschaften , Vermächtnissen ,

Geschenken auf den Todesfall , wenn der Erblasser , der

Geschenkgeber oder die Person , durch deren Tod die

Erwerbung des Nachlasses , oder der vermachten oder

geschenkten Sache bedingt ist , vor dem Tage der Wirk -

samkeit des Gesetzes verstorben ist ;
o) bei andern , als den unter a unv b aufgefühlten amt¬

lichen Ausfertigungen kcher bei Zeugnissen , die ämiltch

ertbeilt werden , wenn die Eingabe , über welche die

Ausfertigung oder das Zeugniß erfolgt , vor dem I . Mai

1650 . bei der Behörde oder einem zur Uebernahme er¬

mächtigten Amte eingebracht wurde ;
ä ) bet Eintragungen zur Erwerbung dinglicher Rechte ia

die öffentlich .
' » Bücher , wenn diese vor dem Tage der

. Wirksamkeit c-tS neuen Gesetzes angesucht wurden ;
«) bei dem nach dem neuen Gesetze der rmmittelbaren Ge¬

bührenentrichtung unterliegenden Rechtsgeschäften , die

vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes geschlossen wurden ,

insbesondere jenen , durch welche vaö Eigenthum , der

Fruchtgenuß oder das Gebrauchsrecht einer unbeweg .

lrchen Sache erworben wird , wenn darü >
' -er eine RechtS -

urkunde vor der Wirksamkeit deS neuen Gesetzes auSge -

fertiget und der durch vaS bisherige Gesetz bestimmten
RechtSge-

Stämpelpflicht Genüge geleistet würde . Hür
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schifte , rücksichtltch deren diele Bedingung nicht ezfülltworden ist , Haben die zur Anzeige de- Rechtsgeschäfte-mit dem §. 44 hx- neuen vrovissrischen GetttzeS vorqe -

zeichneten Fristen vom 1 . Mat 1950 an zu laufen . Wird
di« Anzeige binnen dieser Fristen eingebracht, ohne daß,kine GesHSbertretung stattaesunden hätte . die¬
selbe früher zur Aenntniß der GefällSdehörden gelangtwar . so ist sich ^ oß auf die Einhebuna der nach dem
neuen Gesetze entfallenden einfachen Gebühr zu beschrän¬
ken und eine Gtrafverhandlung nicht etnzuleiten;

k) bet allen andern vor vem 1 . Mai 1850 errichteten
Urkunden und Schriften und den vor diesem Zeitpunkte
«verreichten Eingaben, deren Beilagen und Rubrik»Nb-
schritten. Für die im Auslande oder gebührenfreien
Inlands ausgestellten RechtSurlunden . welche vor dem
1 - Mai 1850 in da- gebübrenpßtchtiqe Inland über¬
tragen wurden , hat die mit dem L. 23 de- provisori¬
schen Gesetze- voraezeichnete Frist zur Stämplung von
dem gedachten Lage an zu laufen. Bon diesen Rechts -
urkunden , dann anderen vor dem ersten Mai 1850 aus¬
gestellten Urkunden und Schriften, welchen nach dem bis¬
herigen Gesetze , die bedingte Stämpelfrelssett zukommt,
ist wenn dieselben nach dem 30 . April 1850 ^zur Ge«
HA- reuentrichtung gebracht werden , die Gebühr nach
dem Ausmaße de- neuen provisorischen Gesetzes ein «
zuheben.

») Bei Handels- und GewerbSbüchern , von welchen die , in
dem früheren Gesetze vorgelchrtebenen Gebühren entrich¬
tet wurden . Deren Fortführung wird gestattet . Die
Bücher , welche nach dem bisherigen Gesetze nicht stäm«
pelpstkchtkg waren, müssen dagegen , sofern der Steuer¬
pflichtige es nicht vorzie-*, dieselben mit dem Tage vor
de- Wirksamkeit dieses Gesetzes abzuschließen, ugp für
die späteren Eintragungen neue gehörig gestämpelte
Bücher zu verwenden , bis zum 15 . Mat 1850 der
G bührenentrichtung nach der Gefammtbogenzahlunter¬
zogen werden .

IV. Die Urkunden , welche über ein vor der Wirksam¬
keit diese - Gesetzes geschlossenes Rechtsgeschäft zur Ueber-
t agung des Eigentumes. Fruchtgenusses oder Gebrauches
einer unbeweglichen Sache errichtet , jedoch nicht vor dem
1 . M>ri 1650 in die öffentlichen Bücher eingetragen wur-
den, sind bis Ende JuniuS 1850 den zur Einhebung der
Gebühr bestellten Aemtern zu dem Behutt vorzulegen , um
dadurch die tu der Anmerkung 6 zur Larifoost 55 b .
und k . gestattete Rachweisung über die erfolgte Entrichtungder nach den altern gesetzlichen Anordnungen entfallenden
Gebühren zu leisten. Die Bestätigung über die erfolgte
Vorlegung der Urkunde wird auf derselben von dem Amte
angesetzt. Ohne"

diese Bestätigung wird da- Stämpelzetchen
ouk den von einem frühern Tage ausgestellten , in die
öffentlichen Bücher nicht bereits eingetragenen Urkunden
bet den Eintragungen dinglicher Rechte , die nach dem
30 . Inni 1850 ange ^ucht werden , nicht als die Nachwci --
sung der erfü ten Gebührenpflicht angesehen , und es hatder Schlußsatz jener Anmerkung 6 in Nmvendung zutreten.

V . Wir wolle« gestatten , daß hinsichtlich der Urkunden
und Schriften, denen zufolge dieses Gesetzes die Gebühren,- efreiung zusteht , die aber nach den außer Wirksamkeit

tretenden Borschriften die Befreiung nicht zu geniestenhatten , Niememd , wenn nickt da S Strafverfahren bereitsvor dem 1 . Mai 1850 eingelettet wurde, in Strafe gezo -
gen oder zu einer nachträglichen Gebühren entrichtung ver¬
halten werden scll.

VI. Auch bewilligen Wir , daß diejenigen , welche wegeneiner vor dem 1 . Mai 1850 ausgestelltenstämpelpfltchtiqen ,und entwed r ungekämpelten oder nicht m»t dem vorge -
schriebe» «« Stämpel versehenen Urkunde oder Schrift bet
drr Entdeckung der GesetzeS -Uebertretung eiryer Strafe un¬
terliegen würden , von jeder Strafvrrhandiung frei zulassen sind, wenn sie , ohne daß die Uebertretnng der Be¬
hörde angezeigt oder auf eine andere Art bekannt wurde ,die gedachte Urkunde oder Schrift der die Gefaüsangelegen-
hektea leitenden Behörde b »S zum 1 . Mai 18- 0 vorlegenund die Gebühr nach dem Ausmaße des zur Zei>t der Er¬
richtung bestandenen Gesetzes berichligen .

VII . Die bisher einzelnen Personen oder Anstalten
durch besondere ausdrückliche Bewilligungen als Aus »ahmenvom Gesetze zugestandenen Begünstigungen hinfichtlia/ der
Stämpelpflichl, bleiben innerhalb der Granzen der bisheri¬
gen Bewilligung aufrecht.

Unsere Minister der Finanzen, des Innern und der
Justiz find mit der Vollfübrung des beigeschlossenen provi¬
sorischen Gesetzes beauftragt .

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt - und Residenz¬
stadt Wien am 9 . Februar im Eintausend Achthundert fünf-

z gsten, Unserer Reiche tm zweiten Jahre.
Franz Joseph ,

I- . S.
Schwarzenberg. Krauß. Dach. Bruck. Thinnfeld. G-ulai.

Schmerling. Thun. Kulmer.

G c a l a I .
(Wechse. - Scala )

über
bis 100 st. - fl. 3

100 fl - - 200 » - . 6
200 - 350 » - - 10
350 » » 500 «> - - 15
500 - 1000 » - . 30

1000 „ " 1500 /, - ,, 45
1500 - 2000 - 1 - -
2000 „ - 4000 - 2 ^ ^
4000 „ „ 600S » 3 - -
6000 M 8000 -- 4 . -
8000 „ » 10000 „ 5 —

10000 „ „ 12000 » 6 - -
12000 » 16000 „ 8 - -
16000 » 206 -00 » 10 „ -
20000 » 240Y0 » 12 // —
24000 » 28000 „ 14 „ —
28000 ,, 32000 » 16 » -
32000 - 36000 „ 18 „ —
36000 » 40000 „ 20 ^ -

. über 40000 fl. ist
gebühr von 1 fl.
Restbetrag unter
men ist.

von je 2000 st. eine Mehr-
zu entrichten , wobri ein

2000 fl . für voll anzuneh -



Seala »L.
für audere nach dem Werthe deS Gegenstan¬
des stämpelpflichtige Urkunden mit Ausschluß
jener der Üebertragung des Eigenthumö un¬

beweglicher Sachen
bis 20 fl S . 3 kr.

über 20 fl . 40 „ — » 6 -
- 40 70 - — * 10 -

/0 100 . — „ 15 ^
100 „ 200 - — - 30 -
200 300 „ — - 45 -
300 „ 400 „ 1

„ 400 800 . 2 » - M
,, 800 - 1200 ^ 3

1200 z, 1600 ^ 4 «e - ^

IM 2000 „ 5
2000 2400 ^ 6 >

2400 „ 3203 ^ 3
3200 -̂060 » 10 " - M
4000 4800 » 12 ^ '- *
4800 5600 . 14
5600 0400 ^ 1b
6400 7200 . 18
7200 8000 „ 20

über 6000 fl. ist von je 400 fl . eine Mehrge -

dühr von t fl . zu entrichten , wobei ein ptest.

betrag unter 400 ft. als voll anzunehmea ist-

Gebühre « ,
welche aus Veranlassung der bet den öffentlichen Behörden
und Aemtern angebrachten Verhandlungen über Privat -

Angelegenheiten entrichtet werden müssen.

Stämpel ,
fl . kr.

l . Alle Eingaben , die von Privatpersonen
bet dem krndeSfürsten . dem Reichstage , den

Landtagen , den Kreis -, Bezirks - und Gemein¬

devertretungen » so wie bet öffentlichen An¬

stalten , Behörden oder Aemtern , oder den ihre
Stelle vertretenden Amtspersonen überreicht
werden ; jeder Bogen . . .

Ausnahmen ;
») Gesuche um Ertheilung oder Anerken¬

nung einer Berechtigung zum Gewerb lbetriebe

oder zu andern Unternehmungen und Erwerbs -

geschalten ( z . B . der Advokatur , einer öffent¬

lichen Agentie u. f. w .) ; jeder Bogen . .
d) Gesuche um Zulassung zur Geschasts -

praris , ErtheLlung eines Adjutums , Verlei¬

hung einer öffentlichen Anstellung ( mit Aus¬

schluß der Plätze der Dienerschaft ) oder

einer Pfründe ; jeder Bogens . . . . .
o) Gesuche um Ausfertigung von Licita -

tions - und andern Edikten ; jeder Bogen
ü) Gesuche um Maaren Ein - , Aus - , und

DurchfuhrS -Päffe , dann um BezugSbewillizung
außer Handel gesetzter Maaren ; jede : Bogen

«) Gesuche um Errichtung , Erweiterung ,
Umwandlung , Vertauschung oder Verschuldung
eines Fideikommisse- ; jeder Bogen . . .

- 15

- 30

- 30

- 30

- 30

k) Vorstellungen und Recurse gegen Ent¬
scheidungen einer untern Instanz im gerichtli¬
chen und nicht gerichtlichen Verfahren ; jeder
Bogen .

e ) Außerordentliche Gnadengesuche im Ge -

fäuS -Strafverfahren ; jeder Bogen . . . .
b) Appellation - - und RevisionSanmeldun -

gen . die Appellation - - oder RevtstonSbeschve .H-
mv.g darin zugleich enthalten sein oder nicht,
dann Recurse :

wenn der Werth des Streitgegenstän¬
de- 50 fl. nicht übersteigt ; der erste Bogen .

jeder folgende Bogen .
bb) wenn der Wert - de- Streitgegenstän¬

de- 50 fl . aber 200 ff. nicht übersteigt , wenn
sie gegen Jucivenz -Urtheile , oder gegen Ur-

theile Über die Auflegung de - ewigen Still¬
schweigen- , über Klagen wegen Befitzstörun «?

gen , über Prioritätsklagen im Concurse und
bei Meistbothvertheilungen , üoer die Giltig¬
keit der Aufkündigung eines Pacht - oder

MiethvrrtrageS oder über Liquidationen im
Concurse gerichtet find ; der erste Bogen . .

jeder folgende Bogen .
eo) wenn sie gegen anderweitige End -

urtheile in streitigen Verfahren gerichtet find ;
der erste Bogen .

jeder weitere Bogen .
i) Alle andern gerichtlichen Eingaben in

Rechtsstreiten , wenn der Werth des Streit¬

gegenstände- 50 fl . nicht übersteigt ; jeder
Bogen . .
il . Duplikate der Eingaben , wie die Ein¬

gaben selbst.
in . Rubriksabschriften , welche mit den

Eingaben selbst überreicht oder zu Protokoll
gebracht werden ; jeder Bogen .
IV . Beilagen , welche von den Parteien
den stämpelpflichtigen Eingaben oder Proto¬
kollen zugeiegt werden ; jeder Bogen > . .
V. Protokolle :

a) wenn sie die Stelle einer Eingabe der

Recht- urkunde vertreten , unterliegen in Absicht
auf die Stampelpflicht den für diese Einga¬
ben oder Urkunden geltendem Bestimmungen ;

doch ist, wenn sie nicht gebührenfrei find, der

mindeste Stämpeldetrag für jeden Bogen
d) andere Protokolle
»») die von einem Gerichte ausgenom¬

men werden ;
* 1) wenn der Wert - de- Streitgegenstan¬

des 50 fl. nicht übersteigt ; jeder Bogen . .
2) tu allen übrigen Fällen ; jeder Bogen

db ) wenn sie von andern Be örden aus¬

genommen werden , über Streitigkeiten zwi¬

schen zwei Privaten , dann über Befunde . Schät¬

zungen , Zeugeuverhöreund andere Vernehmun¬

gen . um welche ein Private Behuf - der Er -

thellung eine- ämtlichen Zeugnisse- ansucht

jeder Bogen - .
VI. Abschriften :

1«
Stämpel .

fl . kr.

- 30

- 30

- 30
- 0

15

4 -
- 15

- 6

- 6

15

6
15
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Slämpel .
fl/kr '

») ämtltche nicht vtdimirte jeder Bogen . — 15d) ämtliche .vidimirte, worunter auch Ver-
gleichS-Zntimattonen und Beweggründe civjl-
gertchtlicher Erkenntnisse gehören ; jeder Bogen — 30e) nicht amtliche vidsmirte ; jeder Bvgen — 15vu . Auszüge :

») aus Landtafeln , Grund- . Hypotheken ,Berfach - und Nottfikenbüchern, aus Bergböchern ,Gewerb - BonnerkungSbüchern u> dgl« so wiedie Depofitenertracte; jeder Bogen . . . — 30
b) aus den inländischen Catastral-Bermes-

sungS-Protokollen , dann ans den Geburts-,Trauung- - und Sterberegistern ; jeder Bogen — 15VIII. Rerseurkunden (Pässe, Passierscheine
zu Reisen über acht Tage, Geleltscheine, Hei-

. matscheine u. dgl.) r
a) für Dienstbothen, Gesellen , Lehrjungen ,Taglöhner , Arbeiter u. dgl. , so wie Wander-

dücher überhaupt ; von jeder Ausfertigung — 6d) für andere Personen; von jeder Ausferti¬
gung . - 30IX. Diplome, Privilegien-Urkunden , Patente,Licenzen , Meister, und Bürgerrechts- Urkun-
den. Aaggenpatente und Sabotage- Licenzen,Hausstrpäffe , und andere BefähigungSde -crete ; jeder Bogen . . . — 32X . Duplicate , dir auf Ansuchen einer Par¬tei von einer ämtlichen Ausfertigungausgestellt werden ; jeder Bogen . . . . — 30

Gebühren ,
welche von der Festsetzung, Erwerbung, Anerkennung . Be-festigung, Ausübung oder Aufhebung eines CivtlrechteS undden hierzu dienenden Hilfsmitteln erhoben werden .

Gebühr
in Perceuten
des Werthes.

Gebühren von Nechtsgeschästen .
I. Vermögens . Uebertragungen vonTodeswegen , sie mögen in Folge Testa¬mentes , oder Erbvertrages , einer Schenkungauf den Todesfall, eines AdvitalitätSvertrageSoder im Wege der gesetzlichen Erbfolge (abintestLw) geschehen :

») wenn sie von Aeltern an eheliche oderuneheliche Kinder oder deren Nachkömmlinge ,und umgekehrt , an Wahlktnder oderau den zur Zeit des Todes des Erblassers nichtgetrennten Ehegatten erfolgen ;sa) im Fglle der Gesammtnachlaß ohneAbzug der Schulden 5a si. nicht übersteigt ,sind (gebührenfrei )
bb) in allen übrigen Fällen . 1b) wenn sie an entferntere Verwandte ,bi- einschließig der Geschwisterkinder, erfolgen 4o ) wenn sie an Personen erfolgen , welchezu dem Erblasser in einem Lohn- oderDienst-Verhältnisse standen (an Dienstbothen .

Gebühr
in Percente«
des WertheS .Handlung- - EommiS . Gesellen u. dgl .) und

wenn die hinterlaffene Kapitalssumme nichtmehr als 500 fi. . oder die hinterlaffene Rente
nicht mehr als 50 fl- jährlich beträgt . . . 1 Aä) in allen übrigen Fällen . .Anmerkung . Zst der Gegenstand der Ver¬

mögensübertragung eine unbeweglicheSache (ein Haus oder Grundstück) so mußvon dem Wcrthe desselben noch ü b e rd i e ß
entrichtet werden . . t/r/os) Gemeinden, Kirchen, Stiftungen und .geistliche Pfründen entrichten für den Besitzeiner unbeweglichen Sache, welche eine Rentegewährt, nach je 10 Zähren eine Abgabe (ein Ge-dühren-AequivalentjErbsteuer -Aequivalent) von ^II . Schenkungekt unter Lebenden ,und zwar beweglicher Sachen , wenn sie nichtsogleich übergeben werden , und unbeweglicherSachen, wie auch des Fruchtgenusses overanderer Dienstbarkeiten von den letzteren(worunter auch unentgeltlich ertheilte Unter-Haltsbeiträge oder Unterstützungen, Berzichtlei -

stungen auf Rechte zu Gunsten eines Andern,unentgeltliche Abtretungen von Rechten , Ein¬räumungenvonDienstbarkeiten u . dgl. gehörrn) :») wenn sie zwischen zur Zeit der Scheu-kung nicht getrennten Ehegatten , zwischenAelternund ehelichen oder unehelichen Kindernund deren Nachkömmlingen , zwischen Wahl-Lltern und Wahlkindera erfolgen . . . .b) wenn sie zwischen andern Verwandtenbis einschließig der Geschwisterkinder erfolgen 40) in allen übrigen Fällen . gAnmerkung. Ist der Gegenstand der Schen -kung eine unbewegliche Sache , so ist vondem Werthe demselben noch überbieß zuentrichten . .III. Uebertragungendes Eigen thums ,des Fruchtge nusseS oderdeS Gebrau¬ches unbew - glicherSachen durch entgelt.liche Rechtsgeschäfte (z. B. Kauf , Tausch .Ehepakten , Gesellschaftsverträge u . dgl .) ,dann die Einräumung des Kaufrechtesauf unbewegliche Güter , wenn sie nicht vonToveüwegen geschehen . 3 '/, "/«Anmerkung . Ueber den Stämpel , mitwelchen die bezüglichen Vertrags-Urkundenversehen sein müssen , stehe die dritte Rubrik .Erfolgt die Uebenragung durch Urtheil , sofind die in der vierten Rubrik aufgeführteuGebühren zu entrichten .IV. Eintragungen indi , öffentlichenBücher zur Erwerbung eines ding¬lichen Rechtes auf unbeweglicheGüter , oder auf eine denselben gleich gehal¬tene Gerechtsame (bei Supereinverleibungen
z . B .) , und zwar sowohl Zntabulatto -nen als Pränotationen .^) wenn e- sich um die Erlangung desEigeuthirmSrechtes , der Dienstbarkeit,



1»»
AebÜ - k

in Perrenten
des WrrthkS .

des Fruchtgenusses oder Gebrauches
handelt ,

n ) und wenn für die stattsindende Vermö «
genS - Uebertragung unter Lcberden , oder von
Todeswegen bereits die oben angegebene Ge¬
bühr entrichtet wurde , find ( gebührenfrei )

d ) wenn diese Grdühr nicht entrichtet wurde L*/, "/ «
5 ) wenn e- chfich um die Erwerbung eines

andern Rechtes ( z. B . des Pfandrechtes
' oder einer Grunddienstbarkeit ) handelt ,

a ) und die Sache schätzbacist . . . V,
b) wenn die Sache nicht schätzbar ist,

kömmt eine fixe Gebühr von 30 kr . zu
entrichten .

6 ) Löschungen eines eingetragenen
Rechtes find ( gebührenfrei )

V ) Eintragungen , die in Vollstreckung' des Patentes vom 7. September 1846 über
' die Grundeutlastungerfolgen , find ( gebührenfrei )

Anmerkung . Die nach dem Werthe sich rich¬
tenden Eintragungsgebühren find nie ge¬
ringer als mit 30 kr . zu bemessen .

Bei Simultanhppotheken ist die
oben angegebene PercentualGebübr nur e i n -

' mal , dagegen rtne fixe Gebühr von 30 kr.
aber dann zu entrichten , wenn eine solche
Eintragung mittelst verschiedener Gesuche
in den Büchern verschiedener Aemter ange -
sucht wird .

Diese fixe Gebühr von 30 kr. ist auch
^ dann zu entrichten , wenn tm Proceßzügr , oder

im Executionörvege zu Gunsten des bereits
mit feinem Rechte eingetragen erscheinenden
StreittheileS eine Etttiragui ' g bewilliget wird
( bet ex - cutivea Einverleibungen ) : dann

wenn die Eintragung der Thetlung
eines zur ungethtillrn Hand eingetragenen
EigenthumS vd - r Fruchtgenusses unter die

' Lheilhaber stattfindet .

U r kund kn - S tarn pel .
SLämpel

S st. kr .
M l . Urkunden über Geschälte , welche eine
M : Bermög enSÜbertragung oder Rechts -

befestigung in sich schließen :
ä ) wenn vie Leistung oder Gegenleistung

eine schätzbare Sache ist ;
a ) Wechsel ,

a ») dir im Jnlande ausgestellt , und nicht
später als 6 Monate vom Tage der Ausstel¬
lung an im gebührenpflichtigen Jnlande zahl¬
bar find , dann Wechsel , die zwar im AuS -
lande ausgestellt , aber ins gebührenpflichtige
Inland übertragen , und nicht später als 12
Monate vom Lag : der Ausstellung an daselbst

- zahlbar find . ( Werthstämpel nach Scala I . )
bd ) Alle anderen Wechsel ( Werthstäm -

Pel nach Scala N .)

ov ) Wird ein Wechsel auf Sicht , wem » er
im Jnlande ausgestellt ist , binnen 6 Monaten ,
wenn er im AuSlande ausgestellt ist , binnen 12
Monaten vom Tage der Ausstellung an ge¬
rechnet , nicht zur Zahlung präsenttrt . so ist
nach Ablauf dieser Zeiträume derjenige Be¬
trag , um welchen nach Scala H . dir Gebühr
höher entfallen wäre , als nach Scala ! . , nach
träqltch zu entrichten .

üä ) Secunda - und Tertiawechsel ,
dann Wechsel - Copien , welche girtrt wer -
den , find nach den unter na und bb aufge¬
stellten Grundsätzen zu behandeln .

es ) We chselprolongattonen , wenn
sie bet inländische « Wechseln 6 Monate , bet
ausländischen 12 Monate nicht überschreiten ,
unterliegen den in na und db angegebene ^
Gebühren ; — über .chreitet die Prolongation
die genannten Zeiträume ( Werthstämpel nach
Scala II .)

ik) Zst die durch den Wechsel begründete
wechselmäßiqe Verpflichtung erloschen ,
oder wird ein Wechsel zur Erlangung eines
Pfandrechts intabulirt oder pränotirt , und
war er bloß nach Scala ! . oder nach den bis¬
her geltend gewesenen Bestimmungen für
Wechsel grstämpelt , so ist der Betrag , um
welche » nach Scala ! ! . die Gebühr höher ent¬
fallen w . e , nachträglich zu entrichten .

xx ) Acceptationen , Giri , Bürg¬
schaften ( Aval ) und Empfangsbestäti¬
gungen ( Acquit ) , die auf den gebührenfreien ,
oder nach Scala I . gestämpelten Wechseln auf¬
getragen werden , find gebührenfrei ,

d) Scheu kungsurkulnvenr
sa ) bei Schenkungen auf den Todesfall ,

dann bei Schenkungen unter Lebenden beweg¬
licher Sachen , dte nicht sogleich übergeben
werden , oder unbeweglicher Sachen , wie guch
des Fruchtgenusses oder anderer Dienstbarkei¬
ten von den letzteren ; jeder Bogen . . . — 15

db ) ber Schenkungen unter Lebenden be¬
weglicher Sachen , die sogleich übergeben
werden ( Werthstämpel nach Scala II .)

o) Urkunden , wodurch das Eigenthum ,
'

der Fruchtgenuß oder das Gebrauchsrecht
einer unbeweglichen Sache unter Lebenden
übertrage », rviro ; jeder Bogen . — 15

ll) Urkunden über BermögenSü - er -
tragungen auf den Todesfall ( ; . B .
AdvitalitätSverträge , Erbverträge ) ; jeder
Togen . . - 15
roch find Testamente und Eodicille
gebührenfrei .

v) Urkunden über andere Rechtsgeschäfte
dieser Art ( z. B . Anweisungen , Cefftonep ,
Bestandyerträge , BürgschaftSurkuaden , Schuld¬
scheine , Quittungen , Kaufverträge , Tau -sch-
» erträge , Stiftbrtefe , Vergleiche u . s. w )
( Werthstämpel nach Scala u . )

Wenn in den hier aufgRührten Fällen der



rso
StäMPkl .

kr.
Betrag des GtämvelS durch die bestehenden
Stämpelzeichen ( die - iS 20 fl. gehen) nicht
entrichtet werden kann , oder wenn der Werth
der Sache aus dem Inhalte der Urkunde we¬
der unmittelbar noch mittelbar durch Beru¬
fung auf andere Schriften oder Urkunden zu
entnehmen ist , so muß die Gebühr unmit¬
telbar an das Steueramt entrichtet
werden .

V) Urkunden dieser Art , wenn weder
die Leistung noch die Gegenleistung , eine
schätzbare Sache ist , jeder Bogen . . .
(Hinsichtlich der Gebühr für die Vermögen - -
Übertragung selbst , flehe die rw eite Rubrik .)II. Urkunden , die z« dem Zwecke ausgestellt
werden , um gegen die Aussteller oder Voll¬
machtgeber zum Beweise zu dienen ( Rechts -
rrrkunden ) , die aber keine VermögenS -
Uebertragung oder Rechtsbefestigung in sich
schließen ( ». B . AdoptionSverträge , Bsllmach -
teu , Pfandscheine , Depositenscheine , Leihver-
träge , RechnungS-Absolutorien , Scheidebriefe
der Israeliten u. dgl .) ; jeder Bogen . . .
M . Handels - und Gewerbsbücher ,«nd zwar :

a) die Hauptbücher , die Couts -
Currentdücher und die Saldo -Contobü -
cher fitr die Kaufleute , Fabrikanten und Ge -
werbtrei ^ enden ; jeder Bogen . . . . . .b) alle andern Bücher ; jeder Bogen . .( das Brief - Copirduch ist gebühren¬frei .)
IV. Die Bücher der Notare über ihre No¬tariats -Geschäfte ; jeder Bogen .
V. Die Bücher der Sensalen Lber ihreSensari -geschäfte; jeder Bogen . . . . .VI . Zeugnisse :

a) Dienstzeugnisse ( und Abschiede )jeder Bogen . .d) Schul - und Studienzeugnisse ,worunter auch die FrequentationSzeugniffe ge-
hören ; jeder Dogen . . . . . . . .«) Absvlutorien .ä) Schlußzettel der beeideten Sen -
salcn ; jedes Stück .«) von beeideten Dolmetschern verfaßte
Uedersetzungen ; jeder Bogen . . . .t) Wechselproteste ; jeder Bogen . .x) Lauf ( Geburts ) - , Trauungs - undLo vtenfchetne , dann Aufgebots -
scheine ; jeder Bogen . . . .b) alke übrigen Zeugnisse ; j^ er Bogen

'
VN. Bilanzen oder btlanzirte Comi derHandel - uno Gewerbetreibenden unter sich '
jeder Bogen .

Ander « Conti find gebührenfrei , solange von ihnen sein gerichtlicher Gebrauchgemacht wtrd , und so lange fie nicht statteiner Quittung bei einer öffentlichen Caffe bei-
gebracht werden .

- 15

15

- 6
— 1

- 1

- 1

- 6

— 6
- 15

- 6

- 30
- 30

- 15
- 15

- 15

StSmvel .
fl . kr.

Gebühren für Urtheile über Rechtsstreite .
I . Urtheile ober Erkenntnisse erster
Instanz mit Inbegriff der wechselgerichtlichrn
ZahlungS - A uflagen :

ä .) wenn der Werth des Streitgegen¬
standes 50 fl. nicht übersteigt ; jeder Bogen . 1 —

Ü) wenn derselbe 50 fl . aber nicht
269 fl . überflergt , and der Streitgegenstand
eine schätzbare Sache ist ; jeder Dogen . . 1 —

L) Zncidenzurtheile überhaupt , auch
außer dem unter ^ angeführten Falle ; jeder
Bogen . . . . . . . . . . . . . 1 —

V) Urtheile über Auferlegung des ewi-
gen Stillschweigens ; jeder Vogen . . . . l —

L ) Urtheile über Klage » wegen Besitz¬
streitigkeiten ; jeder Togen . . . . . . 1 —

k ) Urtheile über Borrechtsklagen im Con-
curse und bei Verkeilung eine - MeistbotheS ;
jeder Bogen . . . . . 1 —

6 ) LiquidirungS - Erkenntnisse im Con - ^
curse , jedoch nur in den Gläubigern zugestell-
ten Ausfertigungen ; jeder Bogen . . . . 1 —
II . Erkenntnisse 'oer 2. und 3. Jastanz
find in den unter 1. angegebenen Fällen
stämpelfrei .
HI . Endurtheile im streitigen Richter -
amte , und zwar ;

G ^ b ühr
in Mrcenten
des WerbheS.

1 . Rechtskräftige ,
^ ) wenn der Gegenstand des Rechts¬

streites schätzbar ist , und der Werth dessel¬
ben mehr als 200 st . beträgt ;

r») wofern durch dieselben das Eigenthum ,der Frl .chtgennß oder das Gebrauchsrecht ei¬
ner unbeweglichen Sache im Grunde ei¬
nes auf dem Gesetze beruhenden Rechtstitels
( mit Ausschluß der Zntestaterbfolge ) Erkannt
wird ; vom Werthe des zuerkanntea Gegen¬
stände- . . 3V ,k) wofern durch dieselben die Zahlung ei¬
ne - Geldbetrages Aber 200 fl. oder die
Übertragung einer Sache im Werthe von
mehr als 200 fl. von einem der streitenden
Tbeile auf den andern zuerkannt wird ; vom
Werthe deS zuerkennten Gegenstandes . . - / o/

jedoch iv beide»; Fällen nicht weniger als ^
4 fl. .

o) Wenn eine Zahlung , oder die Ueber-
tragu .ig einer Sache von einem S ' reitthetle
auf den andern nicht zuerkannt wtrd ; vom
Werthe de- Streitgegenstandes . . . . . i/ o/
doch nicht weniger als 4 fl . und nicht mehrals 10 fl.

v ) wenn der Gegenstand des Rechtsstrei¬
te - Nicht schätzbar ist ; von dem Urthetle 8 fl. -

2 . Nicht rechtäträftigeEndtrr -
theile find gebührenfrei.



Gebühr

,
in Percenttn
des WertheS .

»V . NullttätS - Ertenntnisse - find ge¬
bührenfrei .
V. Erkenntnisse überSpuditatsbefchwer -

den find gebührenfrei .

Anmerkungen .
Unter Einem Stämpel darf in der Regel r.m eine

RechtSurkvnde , amtliche Ausfertigung oder ei.k Zeugniß
ansgefertiget Werder . .

Hat eine dem Wtämpcl nach der Größe des, Geldwer -

thes unterworfene Urkunde mehrere einzelne Leistungen
zum Gegenstände , so richtet sich die Gebühr nach der
Summe aller einzelnen Geldwerte .

Wenn in einer und derselben RechtSurkrnde Rechtsge¬
schäfte verschiedener Art . welche mcht gegenseitig zusam¬
menhängende Bestaudtheile des Hauptgeschäftes ausmachrn .
enthalten find , so muß für jedes einzelne Geschäft die

gesetzlich entfallende Gebühr entrichtet werden .
Bet den der Gebühr nach WerthS -Abstufungen ( Scala )

unteyvorfenen Rechts urkunden ist für jeden auf den

ersten Bogen folgenoen Bogen der Stämpel von 15 kr.
vorgeschrieben , eS wäre denn , daß die Urkunde schon hin¬
sichtlich des ersten Bogc .rS einen geringeren Stämpel for¬
dert , in welchem Falle für jeden weiteren Bogen derselbe
Stämpel wie für den ersten anzmvendrn ist.

Umfaßt ein Rechtsgeschäft mehrere Wied er keh¬

ren de Leistungen , und find für diese eine bestimmte ,

10 Jahre nicht erreichende Zeit bedungen , ft» wird die

Gebiipr nach der Summe des für die ganze Dauer berech¬

neten Geldwrrthes bemessen. Sollen die wicderkehrendea

Lristunges durch 10 . oder mehr als 10 Jahre fortdauern ,

so ist die Gebühr nach dem zehnfachen Betrage der jähr¬

liche » Leistung zu entrichten . Ist die Dauer der wiederkrh -

renden Leistung auf die Lebenszeit Einer bestimmten Per¬

son beschränkt, so unterliegt sie der Gebühr nach dem zehn»

fachen , im Falle fie fich aber nach der Lebenszeit zweier

ober mehrer,r Personen zu richten hat , nach dem fünfzehn -

f- chen Betrage der jährlichen Leistung.
Lautet die Urkande auf immerwährend wiederkehrende

Leistungen , oder hat sich die Dauer der letzteren nach dem

Bestände einer auf unbestimmte Zeit errichteten Kör¬

perschaft oder Anstalt zu richten , so unterliegt fie dem

Stämpel nach dem zwanzigfachen Betrage der jährlichen

Leistung.
Ist die Leistung auf ei ' e andere ungewisse Zeit

bedungen , so muß die Stämpelgebühr nach dem dreifachen

Betrage der jährlichen Leistung entrichtet werden .

Eingaben von zwei oder mehreren Persone n

dürfen nur dann unter dem einfachen Eingadenstämpel

vereint eingebracht werden , wenn diese Personen zur Zeit

de * Ueberrrichung der Eingabe in einer solchen Gemein¬

schaft stehen , daß fie in Beziehung auf den Gegenstand

der Eingabe als Eine Person angesehen werden können,

oder doch das gestellte Ansuchen aus einem ihnen gemein¬

schaftlichen Rechtsgrunde ableiten .

Zählende Güter oder besondere Maß - und GewichtSbenemmngen, die eine bestimmte Anzahl Ln fich schließen.

Zählende Güter find diejenigen , welche nicht
einzeln , d. h. Stück -, Ellen - oder Pfundweise , sondern
in Partien unter bestimmten ihre Anzahl bezeichnenden
Beneunungen behandelt und verkauft werden . Die vor¬
züglichsten dieser Zahl ende Nennungen find mit

Rücksicht auf die österretchische Monarchie folg « tder
t Ballen Papier hat 10 Rieß , 1 Rieß — 20 Buch,

1. Buch Schreibpapier 24 , und Druckpapier 25 Bogen .

1 Ballen Luch hat 12 Glücke zu 32 Ellen .
1 Decher , beim Pelz » und Lederhandel . hat 10 Stück .

1 Dutzend enthält 12 Stücke .
/ Groß hat 12 Dutzead oder 114 Stück .
1 großes Tausrno beim Holzhandel , besteht in 5

Ringen , 20 Schock , 60 Stiegen oder 1200 Stück .
1 g e m »i n e 6 Tausend , aus 1000 Stück
1 großes Hundert besteht aus 2 Schock , 6 Stiegen

oder 120 Stück .
1 gemeines Hundert , aus 100 Stück .
1 Joch oder Juchert agronomisches Maß , enthält 6000

Qu üdrat - Klafter Flächcuraum .
1 Karch hat 400 Wiener Pfund HandelSgewicht .
t Läge ! Stahl hat 125 Pfund Wien HaudelSgewicht .

1 Last Härin »zr besteht aas 800 Stück .
t - grobes Salz in Rordveutschland enthält 18

Tonnen 4800 Pfund .
1 - Salz aus Lüneburg hat 12 Tonnen , 400 Pfand .

1 „ Schiffsladung ist bei schwere» Gütern 4000 Pfund ,
bei leichten 2000 Pfund Wiener H. G .

1 Llespfuvd in Rordveutschland hat 16 gemeine Pfunde .

1 Mandel Getreide in Stroh hat 15 Garben .
1 Metzen hat 8 Achtet , 16 gro ^c , 64 kleine Maßel

und 118 Becher .
1 Nu th , bloßes RtchrmniMaß , hat -V Metzen .

1 Ring hat 240 Stück .
1 Saum Stahl hat 2 Läget zu 125 Pfund , also 250

Pfund Wiener HandekSgewicht .
1 Schi ff Pfund in Men hat 286 Pfund und wird für

3 Zentner Ladung gerechnet.
1 Schiff Pf und in Norddeutschland hat 20 Liespfund

ä 16 Pfund .
1 Schifsklast wird in den norddeutschen Häfen zu 80

Kubiksuß gerechnet.
1 SL oben ( Schober ) auSgedrofcheueS Stroh hat 60

Schaube ( Schabe ) .
1 Schilling hat 30 Stück.
1 S cho ck hat 60 Stück . 1 SchockLeinwand enthält 80 Ellen .

1 Stein Federn hat 10 Stück Wiener Pfund ; 1 Stein

Flachs aber 20 Wiener Pfund .

1 Sti eae hat 26 Stücke .
1 Strich Getreide in Böhmen hält 1V,W . Mtz. gutes Maß .

1 Stück Leinwand enthält 30 Ellen ; überhaupt wird

1 Stück für 30 Ellen genommen .

1 Stück Gespinnst ent- ält 4 große oder 6 kleine Strähn .

1 Strähn hat 8 große oder 2 kleine Zaspel , 1

Zasvel hat 2 Gedünde ( Wiedel) , 1 Gedünd hat

20 Fäden , und 1 Faden 4 Ellen, das Glück also 19200

Wiener Ellen .
1 Lonne Butter , ebenda , hat 224 ur.d auch 290 Pfund .

1 Wall hat 80 Stück over 4 Stiegen » 20 Stück .

1 Mispel in Rordveutschland hat 20 Scheffel Getreide

oder Hnlsenfrüchte .
1 Webe Leinwand hat in Böhmen 52 , tu Holland und

Norddeutschland 72 Ellen .
1 Zeche bei den BergwrrkSrechnungea hält 4 Schichten

»u 8 Stämmen , ü 4 Kuxen, also 128 Kuxe.

1 Zimmer hat 4 Becher oder 40 Stück » Q
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»V. Abschnitt . — Derzehruugssterrer - Tarif .
Am 26 . Juni 1829 für Nieder - Oesterreich und die k. k . Haupt - und Residenzstadt Wie « nach den neuesten

Verordnungen ergänzt und berichtigt .

/

Sei d. Einfuhr .

fl. kr.
Rhum , Arrak , Punschessenz, Rosoglio , Liqueur

und alle versüßten geistigen Getränke , pr . Eimer
Branntwein , pr . Eimer . .

Anmerkung . Hieher gehören auch : Wein »
geistfirnisse , Tifchlerpslitur , riechende Gei¬
ster , Tinkturen , Essenzen und überhaupt
alle mit Ingredienzen versetzte Flüssigkeiten ,
in welchen Branntweingeist als Hauptbe -
standtheil erscheint.

Branntwein , pr . Eimer . .
Wein pr . Eimer . .
Weinmost und Meisch , pr . Eimer .
Obstmost , pr . Eimer . ". . .
Mrth , pr Eimer .
Bier , pr - Eimer . . .
Essig , pr . Eimer .
Schlachtvieh : Ochsen , Stiere , Kühe, dann Käl¬

ber über ein Jahr , pr . Stück . . . . .
Kälber bis zum Alter eines Jahres , pr . Stück
Schafe , Widder , Ziegen , Böcke , Hammel oder

Schöpse , pr . Stück . .
Lämmer bis zu 25 Pf . , Kitze, Spanferkel , pr . St .
tjrischlinge , das heißt : Schweine von 9 bis 35

Pfund , pr . Stück .
Schweine über 35 Pf . ohne Unterschied , pr . Stück
Frisches Fleisch ohne Unterschied, einzelne Theile

des geschlachteten Viehes , daun etngesalzeneS ,
geräuchertes und eingepöckeltes Fleisch, Salami
und andere Würste , pr . Et .-.
Anmerkung . Bon Thieren , welchen nur

einzelne Th-ile . wie der Kopf oder die Füße
abgenommen sind, ist die Steuergedühr nach
dem für das ganze Stück Vieh ausgespro¬
chenen Tarifsätze zu entrichten .

Zahmes Geflügel : Truthühner , Gänse , Aenten,
Kapauner u . dgl . , pr . Stück .

Hühner und Tauben , pr . Stück .
Wildpret : Hirsche, pr . Stück .

detto Wildschweine von 30 Pf . und darüber ,dann Dammhirsche , pr . Stück . . .detto Frischlinge . Liehe , Gemsen , PL . Stück
Hasen , pr . Stück .
Ausgehacktes Roth - :md Schwarzwild , p

' r̂ E .
Federwild : Fasanen , Auerhühner , Birkhühner ,

pr . Stuck . . . . .
Re

'
b- , Hasel - , Schnee - , Rohrhühuer , Wild -
gänse , Wiidänten , Trappen , Wildtauben ,Schnepfen , pr Stück . .

Drosseln , KrammetLvögel . Wachteln, - Lerchenund alle andern kleinen Vogel zum Genüsse,pr . Dutzend . .Fiwe und Schalthiere , die nicht besonders genanntfind , aus dem Meere , aus Flüssen, Bäche« ,

- 36
- 36

- - 36
1 51
1 48

- 48
2 6

- 58
- 25

8 30
1 36

- 37
- 24

1 12
2 24

3 12

— 3
2 22^

1 54
- 36

2 30

- 15

- 7 '/,

- 5

Dei d . Einfuhr .
fl . kr .

Seen und Teichen , frisch gesalzen , geräuchert
und marintrt , dann Fischrogen , pr . Etr .

Weißfische , gemeine Dörfische , als : ealLmari ,
vospettaai , Uase , sAimdsri , 8vppe ,

'1' ovins .
Stockfische, Flachfische. Klippfisch- , Rorhschere
oder Rundfische , Schatten oder Butten , Hä¬
ringe , Bücklinge und Sprotten , Sardellen ,
ferner : Krebse , Schnecken , Frösche , Austern ,
Meersvinoen , Meerkrebse , pr . Ctr . . . .

ReiS , pr . Ctr .
Mehl aus Getreide . Kartoffeln und Hülsensrüchten .

aller Art GrieS . gerollte und gebrochene Gerste ,
Hafergrütze , inländischer Sago , Heidemehl ,
Heidegrütze und derlei Graupen , Hirsebrei ,
Stärke , Kraftmehl und Haarpuder , Brot
und überhaupt jede Bäckerwaare , ferner Back¬
werk , Lebzelten , Ptzfferkuchen und Zwieback,
pr . Ctr .

Brotfrücht - , alS : Weizen - und Spelzkörner , tür¬
kischer Weizen , Nogg -n , Halbfrucht in Kör -
nern , Heidekorn , pr . Ctr .
Anmerkung . Diese Artikel find bei der Ein -

fuhr über die Stcuerlinten gebühren ,
frei , und nur bei der Einfuhr in die
Mühlen steuerpflichtig , wenn die Menge
mehr alS 16 Pfund beträgt .

Hülsenfrüchte : Hirse , Wicken , Bohnen , Erbsen ^
Linsen , pr . Ctr .

Hafer in Kör .itrn , pr . Ctr . . . .
Heu ohne Unterschied , eben so Aischltng als

Biehfutter . pr . Ctr .
Stroh , Häckerling , Kleirn , Rittstroh , pr . Ctr .

Anmerkung . Getreide in Halmen ist wie
Stroh zu behandeln .

Gemüse und Küchen vaaren , alS ; Blumenkohl ,
Spargel , grüne Erbsen , Bohnen , Gurken ,
u . dgl . , pr . Ctr . . . . .

Kraut , Rüben , Kartoffeln und Erdbirnen , frei .
Frisches Obst , Kastanien , Nüsse , Ctr . . .
Obst , gedörrtes , getrocknetes und eingelegtes ,

Salse » , pr . Ctr . .
Butter , frische und gesalzene Schmalz , Gänse¬

fett, Talg , Unschlitt- rohes und geschmolzenes,
Kerzen auS Unschlitt und Spermazet , pr . Ctr .

Schweinfett und Schweinschmalz , Schmeer und
Speck. Knochenmark , pr . Ctr . . . . . .

Seife , gemeine , wohlriechende , Oelseise , pr . Ctr .
Käse pr . Ctr .
Milch , frei .
Eier , pr . 100 Stück .
Hanf -, Lein̂ . Rübfamen - und andere dergleichen

Brennöhlr , dann Oliven » , Mandel - , Mohn¬
samen- und gemeines Nußöhl , pr . Clr . . .

2 30

- 48
2 24

- 25

- 18

- 22
- 21

- 8
— 9

- 15 . f

- 22V ,

- 45

2 24

1 36
3 12
1 52

- 6 '/ ,

2 -



Seid . Einfuhr ,

fl . kr.
Honig , geläuterter und uugeläuterter , sogenannte

Bienenkeule , pr . Ctr

17
SV,
4'.,

Ziegel , Schteferziegel , nie auch Dachziegel
Marmorabfällen , pr . 10SO Stück . .

Bruch - und Bausteine , pr . Äubik - Klaft .
Platteosteine , pr . 100 Stück . . . .
Bausackd , pr . rinsp . Fuhr . .
Kalk , pr . einsp. Fuhr .
Gips . vr . Ctr .
Schindel » , Bau - und Werkholz nach dem Ta

vom 15. Decemder 1932.

Enrfuhr

36
30
30

5
22

5

Dachs , gebleichtes und ungebleichtes , Wachs¬
kerzen und andere WachSfabrlkate , pr . Ctr . 6 15

Brennholz , hartes , Kien - und Wachholderhelz ,
pr . Knvik - Klafter . 1

Weiches Brennholz u . Bürtelholz , pr . Kub . Kl . 1
Holzkohlen , pr . Ctr . —
Steinkohlen , pr . Ctr . . . . . —
Hanf - , Lein - , Rüb - , Sonnenblumen - und an-

- l ° Sch ' °d- , - , Bau . - nd W . r,d °„ nach d . m T ° r . f,

Thran und Fischschmalz , pr . Ctr . .

Derzehrungssteuerpflichtifte Gegenstände in Mengen ,
welche nach den Bestimmungen des ersten Absatzes der Kundmachung vom 20 . März 1848 steuerfrei

über die Linien Wiens eingefüM werden können .

Rhum , Arrak , Punsch - Essenz, Rosogli » , Li-
queur und alle versüßten geistigen Getränke 3V» Mst.

Branntweingeist . 3^4 -
Branntweia . 3V -
Wein . . . . 1 *
Weinmost und Maische . 1 -
Obstmost . 2V» ,
Meth . . . . . . n - . . . . . . V» -
Bier . . 2 -
Essig . 4V» »
Frisches Fleisch ohne Unterschied , einzelne Lhelle

des geschlachteten VieheS ; dann etngesalze-
neS , geräuchertes und eingepöckelteS Fleisch,
Salami - und andere Würste . . 1 '/,Pk

Hühner oder Tauben . . . . . . . . . 1 St .
Auöglhackteö Noth - und Schwarzwild . . . . IV . M
Rohrhühner , Duckenten , Moos -- , Heiden und

Diesenschnepfen . 1 St .
Drosseln . Krammetsvögel , Wachteln , Lerchen

und alle kleinen Vögel zum Genüsse . . . 11 »
Fische und Schalthiere , dre nicht besonders ge¬

nannt find , ans dem Meere , aus Flüssen , Bä¬
che « , Seen und Teichen , frisch gesalzen , ge¬
räuchert und marinirt , dann Fissrogen . . IV» Pf .

Weißfische, gemeine Meerfische , alS : Cklamari ,
Lospsttciu , Aase , Sxvmbsli , Sippe , 1'«-
niLv , Stockfische. Flachfische, Klippfische ,
Nothfchere oder Rundfische , Schallen oder
Butten , Häringe , Bücklinge und Sprotten ,
Sardellen , fernerr Krevfe , Schnecken, Frösche,
Austern , N -erspiNkerr , Mcerlrebfe . . . . 6 ^

R -tS . 2 ,
Mehl aus Getreide . Kartoffeln und Hülsenfrnch -

ten , aller Art Gries , gerollte und gebrochene
Gerste , Hafergrütze , inländischer Sago ,
Heidemehl , Heidegrütze und derlei Graupen ,
Hirsebrei , Stärke , Kraftm .rhl und Haarpu -
der . Brot und Überhaupt jede Bäckerwaare .
ferner Backwerk , Lebzelten , Pfefferkuchen
und Zwieback . . . 11V »

Brotfrüchte , alS : Weizen - und Spelzkörnrr ,
türkischer Weizen , Roggen . Harbfrucht in
Körnern , Hetdekorn find bei der Einfuhr

über die St -uerlinien gebührenfrei , und
nur bet der Etufuhr »n die Mühlen steuer¬
pflichtig , wenn die Menge mehr als
16V Pfund beträgt .

Hülsenfrüchte : Hir,e , Wicken , Bohnen , Erbsen ,
Linsen . . 13V, Pf .

Hafer in Körnern . . 14 '/» --
Au ohne Unterschied , eben so Mischling als

Biehsutter . . 37 '/ » „
Stroh . Häckerling , Kleien , Rittstroh . . . 33 '/ » -
Gemüse und Küchenwaaren , alS ; Blumenkohl ,

Spargel , grüne Erbsen , Bohnen und Gurken 19V
Frisches Obst , Kastanien , Russe . 13V "
Gedörrtes , getrocknetes und eingelegtes Obst,

Salsen . . . . . . 6'/ , „
Butte c , frische und gesalzene , Schmalz , Gänse -

fett , Talg , Unschlitt rohes und geschmolze -
neS , Kerzen aus Unschlitt und Spermazrt . 2 -

Schwetnfett und Schweinschmalz , Schmeer ,
Spcck und Knochenmark . . 3 -

Seife , gemeine u . wohlriechende, dann Oehlseise 1 '/ , -
« äse . . . 2'/ , »
Eier . 46 St .
Wachs , gebleichtes und ungebleichtes . Wachs -

kerzen und andere WachSfadrikate . . . . V Pf .
Hanf - , Lein- , Rübsamea und auvere dergleichen

Brennöhie , dann Oliven - . Mandel - , Mohn¬
samen und gemeines Nnßöhl . 2' -» „

Brennholz , hartes , Kien - und Wachholderhslz VwK.Kft .
Weiches Brennholz und Bärielhclz . . . . V«, " "
Holzkohlen . 52 Pf .
Steinkohlen . . 239 -
Häuf . , L- in- Rüb -, Sonnenblumen - und andere

aewöhnlich zur Oehl - Erzeugung dienende
dergleichen Samen . SV» »

Honig , geläuterter und uugeläuterter , soge¬
nannte Liencnkeule . 7 „

Thran und Fischschmalz . . . . . . . . . 59 »
Ziegel . Schteferziegel , wie auch Dachziegel aus

Marmorabfällen . . 31 St .
Bruch- uav Bausteine . VoK .Kst».
Matteasteiue . » St .
. . 29 Pf .
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Gewichts - Berechnnngs

r ^ r

nach Wiener Gewicht , den Zentner zu 100 Pfund .und das Pfund zu 32 Loth gerechnet , um - eim Kauf

oder Verkauf , ohne erst zu rcchr . n auf einen Blick wissen zu köanen , waö der Zentner, das Pfund oder
das Loth kostet.

Ps, I fl . ! kr . i Pf . I st . > k' . > pf - M fl.

15 —

"
12 2 ^

L13 tz
§ 13 3^
^ 14 12^ 15 —

15 22
16 4
16 3^
17 i ;
18 —
18 2s
19 2
19 32
20s 1 ^
21 —

85j § 51

41 1

41 ' 1

Anmerkung So viele Gulden der Zentner kostet , »>5 so viel Kreuzer kostet ein Pfund - Die Zahl der Gulden,
welche der Zentner kostet , multiplicirt man mit 6 und schneidet vom Produkt die letzte Ziffer weg ; was stehe«

bleibt , zeigt, wie viel Kreuzer das Pfund koil .' t . Z. B . der Zentner kostet 40 fl , Mt 6 multiplikirt , gibt 240 .

Die letzte 0 weg . ergibt sich^ daß das Pfund 24 Kreuzer kostet . Wenn der Zentner 95 fl- kostet , wese Zah »

mit 6 muitiplicirt . gibt 570 ; die 6 weg , so kostet demnach das PfuSo 57 Kreuzer . Steht nach dem M «rktlpl»cirea

zuletzt keine Rulle , so bedeutet die letzte Ziffer einen Dreimal der Kreuzer .



1N8

Gewichts - Tabelle
über k. k. öste '. r . Silhergeld im Wiener Gewichte ohne

Emballage .

Guld.
In 2 . Guld.
Thalerstück.

In
Zwanzigern-

Pf7sLth7lQt

In
Zehnern

Pf . L,». Lth. Qt .

1000 25 35 22 2 40 20 2
900 22 16 32 4 1 37 15 1
800 20 — 28 18 — 33 10
700 17 16 24 31 3 29 4 3
600 15 — 21 13 2 24 ->1 2
500 12 16 17 27 1 20 26 1
4V0 rv — 14 9 — 16 21 —

300 7 16 10 22 3 12 15 3
200 5 — 7 » - 2 8 10 2
100 2 16 3 18 1 4 5 1
50 1 8 1 25 i. 2 2 24
40 1 — 1 13 i 1 21 1

*

30 — 24 1 2 1 1 7 3z
20 — 16 — 22 3 26 24
10 8 11 1 13 1

Gold -AgioTa - elle
über Dukaten , Souverainöd 'orS und

Lom'sd'ors .

Gold- Agio
Percent.

lWerth einer
in Zwanzi

Duk .
gern .
^ dr.

Werth ein .
Souveraid .

Werth ci
Louiöd' o

nes
rS .
- r .fl- kr . «r. kr . fl. kr .

ohne Agio 4 30 13 20 6 55 —

mit 4. 4 30 2 13 22 8 56
— z 4 31 1 13 24 8 57 2
_ L 4 32 — 13 26 6 58 3
— 1 4 32 2 13 23 8 — —
— iz 4 34 — 13 32 8 2 2
— 2 4 35 1 13 36 8 5 1
_ 2 ' 4 S6 3 13 - 40 8 7 3
— 3 4 38 — 13 44 8 10 1
- 3z 4 39 1 13 46 8 13
— 4 4 40 3 13 52 8 15 2
- 4z 4 42 — 13 58 6 18 —
— 5 4 43 2 14 — 8 20 3
— 54 4 44 3 14 4 8 23 1
— 6 4 46 — . 14 8 8 25 3

Gesetzliche Scala über den Cours der Bankozettel
vom Jahre 1799 bis 15 .

' März 1811 , nach dem Finauz - Patente vom 20 . Aebruar 1811 .

Monat > 1799 18001 1801 j 180211 -tz03il8U1 ! 1805 j 1806 § 1 .807 ! I808j1809 § 1810 1811
Jänner 103 113 116 119 130 134 133 147 190 204 221 469 500
Februar . 103 113 115 119 ^ 29 135 132 148 203 209 234 398 500
Marz . . 105 114 1t4 118 127 134 129 149 206 210 248 331 500
April . . 108 114 . 115 118 119 135 129 152 206 2t2 252 347
Mai » . 107 116 115 118 ^ 130 135 129 . 160 206 216 276 375
Juni . . 107 115 115 119 131 134 130 163 203 233 333 395
Juli . . 106 115 , 116 120 132 135 132 184 197 242 315 405
August . . 108 115 116 122 153 135 135 160 194 236 299 446
September 110 115 116 125 132 134 136 170 201 233 310 490Oktobrr . 111 115 117 126 131 132 144 176 203 231 314 500
November . 113 1»<t5 117 1L8 132 131 145 175 202 L20 346 500
Dezember . 113 118 117 128 133 132 149 184 203 222 405 500

i
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Redrrcrions - Tabelle
der C. Mze. gegen W . W. und der W. W? gegen C. Mze .

Betrag in C. M.20 fl. Fuß. In Wiener - Wäh¬
rung. Petra,> in Wiener-

Ehrung.
In C. M. 20 fl.

Fuß.
fi. I kr. fi. kr. fi. kr. fi. . t kr.
— 1

2
— 2^

5
' : — 1

2
— r— Z — 7z — 3 —— 4 — 10 . — 4 — iz— 5 — 12L _ - 5 _ 2— « — 15

'
6 2*

-
— 7 — 17z —- 7 —— 8 — 20 — 8 — 3z— 9 — 22z 9 _ 3;— 10 — 25 _ 10 _ 4'- - 11 — 27z — 15 — 6— 12 — 3» — 20 _ S— 18 — 32z — 30 — 12— 14 — 35 — 40 —^ 16— 15 — 37» — 50 — 201 — 2 30 '

! 1 — — 242 — L —. 2 — — 483 — 7 30 3 — 1 124 — 10 — 4 — 1 365 — 12 30 5 — 2 —6 — 15 — 6 — 2 247 — 17 30 7 — 2 488 — 20 — 8 — 3 129 — 22 30 9 — 3 3610 — 25 10 — 4 —20 —- 50 —. 20 — 8 —30 — 75 — 30 12 —40 — 100 40 — 16 —50 — 125 — 50 — 20 —60 — 150 60 — 24 —70 — 175 — 70 — 28 —60 ^ — 200 — 80 — 32 —90 — L25 — 90 — 36 —100 —- 250 — 100 — 40 —200 — 500 — 260 — 80 —300 .—. 750 — I 300 — 120 —400 — 1000 — I 400 — 16« —500 — 1250 — I 500 — 200 —1000 — 2500 — k 1000 — 400 —

«



Tabelle , die jährlichen Einnahmen und Ausgaben auf das ganze
Jahr einzutheilen.

Vorzüglich zum Gebrauche der Dienstbothen-Liedlohris - , Bestandzins - und anderer Wivth -
schafts -Äusgaben und Empfänge.

Mittelst nachstehender Taöeüe läßt sich ; — 1) die jährliche bestimmte Einnahme mit der täglichen
Ausgabe in Vergleichung bringen . — 2) Das jährliche Einkommen kann auf alle Tage darnach berechnet ner¬

ven . — 3) Besoldungen und Dienstbotenlohn können darnach füralle Theile des Jahres gefunden werden . —
4) Wer jährlich eine gewisse Summe an Zinsen bezahlen muH , kann wissen , wie viel er täglich , monatlich
oder vierteljährig re . dazu aufzubringen habe . — 5 ) Wer jährlich eine gewisse Summe ersparen will , ersieht
daraus , wie viel er täglich bei Seite zu legen habe . — 6) Wer täglich von seinen Einnahmen etwas zurück-
legt , erfährt, wie vlei er jährlich dadurch gewinnen kann . — 7) Wer zu einem besonderen Gebrauche eine gewisse
Summe für ein Jahr bestimmt , kann wissen, wie viel ihm zu jedem Tag übrig bleibt. — 8) Wenn die Summe für
das ganze Jahr größer ist, als 500 fl . so setzt man von den geringeren Summen so viel hinzu , als hernach
noch fehlt.

Haupt-Summe .
Auf ein Jahr.

Für drei Viertel-
teljahr .

Für ein halbes
Jahr.

Für «in Viertel¬
jahr.

Für einen Mo-
nat.

Für eine
oder 7

Woche
Tage.

Für einen !
Tag .

Gulden fl . j kr. fl- t kr. fl- ! kr . fl. ! kr. fl - I kr j fl. kr. !

10000 7500
—

5000 - 2500 k33 20 192 18 '/- 27 23 -/»
9000 6750 — 4500 — 2250 — 750 — 173 4V- 24 3^ /r
8000 6000 — 4009 2000 — 666 40 150 50V» 21 55
7000 5250 — 3500 1750 — 583 20 134 36V» 15 lov
0000 4500 —> 3000 — 1500 — 500 — ' 115 23 ' 16 26 '/ .
5000 3750 — 2500 — 1250 — 4lo 40 96 IS 41V
4000 3000 — 2000 — 1009 — 333 20 76 55/ , 10 27V»
3000 2250 — 1300 — 750 — 250 57 41V» 8 13 i
2000 1500 — 1000 — 500 — 166 40 38 27V» 5
1000 750 — 50-0 — 250 — 63 20 19 13V» 2 44 ' /» !
SOS 675 — 450 — 225 — 75 — 17 18/» 2 27- .» !
800 600 — 400 — 200 — 66 40 15 23 2 NV !
700

; 000
525 — 350 — 175 — 58 20 13 27V- 1 55 !
450 — 300 — 150 — 50 — 11 32 ',» 1 33/ - !500 375 — 250 — 125 — 4L 40 9 36V 1 2 >V !

, 400 300 — 200 — 109 — 33 20 7 41V 1 5^4300 225 — 150 — 75 — 25 — 5 46 4oV200 150 — 100 — 50 — 16 40 3 50V — 82V100 75 30 50 — 25 — 8 20 L 55 ' » — 16V90 67 30 45 — 22 30 7 30 1 43V — 14.V80 60 — 40 — 20 — 6 40 1 32V — 1370 52 30 35 — 17 30 5 50 1 20/ » — 11 v60 4s — 30 — 15 — 5 — 1 SV — 9V >50 37 30 25 — 12 30 4 10 — 57V — 8V >
40 30 — 20 — 10 — 3 20 — 46 — «V !30 22 30 15 — 7 30 2 30 — 34V — 4V !20 15 — 10 — 5 — 1 40 — 23 — 3 ' . » i10 7 30 5 — 2 30 _ 50 _ LllV IV !
9 6 45 4 30 2 15 _ 45 — i0V — IV8 S — 4 — 2 — — 40 _ 9V — . IV7 5 15 3 30 1 45 35 _ 8 _ 16 4 30 3 — 1 30 _ 30 _ 6V» - - 15 3 45 2 30 1 15 25 — 5V — V !4 3 — 2 — 1 — — 20 — 4V, — V >3 2 15 1 30 45 _ 15 — 3V

2'
j,

— 1/ !
,/r .2 1 30 1 — — 30 10 —

1 45 30 — 15 5 IV V
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Ueb erficht verschiedener Gewichte nnd Mafie.

Gold - u«d Sttbergewicht .
Eine Wiener Mari? Gold wiegt 22 Ka

rat oder 8 Unzen.
Eine Unze Gold wiegt 3 Karat.
Ein Karat wiegt 4 Gran .
Ein Gran wiegt 3 Grän .
Eine feine Mark Gold macht 362 Gul

den.
Fünf k. k. Dukaten wägen fast 1 Loth
Hundert k. k. Dukaten wägen 20 Loth
Tausend k. k. Dukaten wägen 6 '/»Pfund .
Zehntausend k. k. Duka '

en wägen 62V
Pfund.

Srchzehntausevd sechs und fünfzig k. k.
Dukaten wägen 100 Pfund.

Eine Mark löthigeS Silber wiegt 16
Loth .

Drei Karat Silber wägen 2 Loth.

Apothekergewicht .
Ein Pfund hat 24 Lot- oder 12 Un

zen .
?tne Unze hat 8 Drachmen,

ine Drachme hat 3 Scrupel.) ne Scrupel hat 20 Grän .
)ne Grän ist so schwer als >in
^ enkörnlein.
Ca.
Covek ? m größere« Gewichte.
Nusad? (> dat 100 Pfund.
Crufado nov^ 2 Loth .

Ger^

8 Loth .
' ntel .

Ger.

Daler .
Dreien .
Denar .
Denier .
Drusch .
Deni ( K .)
Dobraon
Dollar .
Doplon oder Wechselpistole
Dopvie oder alte Pistole
Doppie (G .) . .
Dreper (S . ) . .
Ducato di Zegns
Ducato corr . . .
Ducato di Vanco
Ducato di Lampio
Ducato (Ä .) . .
Ducaton ( Z .) .

' nd.

Getreidemaß.
Ein Muth hat 30 Metzen.Ein Malter hat24 Metzen oder 4 Schef¬

fel.
Ein böhmischer Strich hat IV, Metzen.Ein Kahr hat 3 Strich oder 4V. Me

tzen .
Ein Metzen hat 4 Viertel .
Ein Viertel hat 2 Achtel.
Ein Achtel hat 2 Maßel .

Werkmaß .
Eine Klafter hat 6 Schuh.
Ein Schuh hat 12 Zoll .
Ein Zoll hat 12 Linien.

Geometrisches Maß.
Eine geometrische Klafter hat 10 Schuhe
Ein Schuh hat 10 Zoll .
Ein Zoll hat 10 Linien .
Eine Linie hat 10 Punkte.

Verschiebest Körpermaße.
Ein Schilling hat 30 Stücke.
Ein Schock hat 60 Stücke.
Eine Mandel hat 15 Garben.
Ein Schober Stroh hat 60 Schabe .
Ein Dutzend enthält 12 Stücke.
Ein Groß hat 12 Dutzend oder

Stücke.
Ein Ballen Papier hat 10 Rieß oder

200 Buch oder 4800 Dog »u.
Ein Rieß hat 20 Buch oder 4M Bogen .Ein Buch Schreibpapier hat 24 Bogen .Ein Buch Druckpapier hat 25 Bogen .

144

*) 100 Centimen machen
sir et» So«« tm Umlaufe

Po . .
Spanien
Genua .
Mailand , Bsnedk
Sachsen
Neapel .
Vencoig
Venedig
Spanien
Mailand
Niederlande

Krank , folglich ist 1
find.

Meilenmaß .
deutsche Meile hat 4000 Klafter,

tische Mett - hat 1250 Klaftern Meile hat 2000 Klaf.
l !3 .
1 33
1155
2> 8
3 .3 !
2 37

,"'le hat 1000 Klaf.

yro "?che Meile
Grot
Groschen , guter"

Centime ein sehr geringer Betrag . Er , »^ eck

Vergleichung ausländischer Meile«
mit der deutsche« Meile.

Bier italienische Meilen betragen eine
deutsche Meile .

Sieben spanische Metten betragen 6
deutsche Metten .

Fünf französische Meilen betragen 3
deutsche Meilen .

Eilf englische Metten betragen 3 deut-
sche Metten .

Acht schottisch: Metten betragen 3 deut¬
sche Meilen .

Neunzehn holländische Metten betragen
15 deutsche Meilen .

Bier ungarische oder schweizerische Mei¬
len betragen 5 deutsche Mellen .

Zwei schwedisch; Meilen betragen 3
deutsche Meilen .

Zwanzig russische Werste betragen 3
deutsche Metten.

Bergleichttug des ausläudischen
Gewichtes mit dem Wieuer Ge¬

wichte.
Amsterdam

100 Pfund geben 89 Pfd. W. G .
AugS- urg (schwer Gew .) 84 — 16 Ltb.
Augsburg ( leicht . Gew .) 64 —
Bamberg . 86
Basel .
Berlin .
Bern .
Botzen .
BreSlau . . . .
Brüssel . . . .
Constantinop. 100 Olf.
Danzig 100 Pfund .
Dresden . 83 — IO»/ , —
Erfurt . 84 —
Florenz . 62 — 16
Frankfurtam Main . . 90 —

rankfurtan der Oder . 83 — 10V, —
»sag »nd ganz Holland 88 —

Hamburg . 86 —
Kopenhagen . . . 89 —
Ärakau . . . . . 72 —
Leipzig . 83 — 10^ —
Lion . 75 —
Lissabon . 81 — 8 —
Livorno . . . . . 62 — 16 —
London . . . . . 81 —

. 86 —
. . - - 82 -'Gvao grosso) 1Z6 _

87 -
. 83 - 10»/, -
. 92 -

90 -
. 72 —
. 83 - 10V, -
225 -
. 84 -

.



Tabelle , die jährlichen Einnahmen «n- Ausgaben auf das ganze
Jahr einzutheilen.

Vorzüglich zum Gebrauche ver Dienstbothen-Liedlohris - , BestandzinS - und anderer Wirth -
schafts -Äusgaben und Empfänge .

daraus , wir viel er täglich bei Seite zu legen habe . — 6) Wer täglich ven seine» Einnahmen etwas zurück-
legt , erfährt, wie Vie4 er jährlich dadurch gewinnen kann . — 7) Wer zu einem besonderen Gebrauche eine gewisse
Summe für ein Zahr bestimmt , kann wissen, wie viel ihm zu jedem Tag übrig bleibt . — 8) Wenn die Summe für
das ganze Zahr größer ist, als 500 fl . so seht man von den geringeren Summen so viel hinzu , als hernach
noch fehlt.

Haupt-Summe. Für drei Viertel- Für ein -albeskFür «in Viertel- Für einen Mo-
Auf ein Zahr. teljahr . Zahr. jahr. nat.

Gulden fl. j kr. fl. I kr I fl. ! kr. fl . ! kr.

10000 7500
—

5000 2500 § 33 20
9000 6750 s - 4500 — 2250 — 750 —
8000 6000 4000 — 2000 — 666 40
7000 5250 — 3500 — 1750 — 583 20
0000 4500 — 3000 — 1500 — 500 —
5000 3750 — 2509 — 1250 — 4lv 40

l 4005 3000 — 2000 — 1000 — 333 20
I 3000 2250 — 1500 — 750 — 250

2000 1500 — 1000 — 50Ö — 166 40
1000 750 — 50-9 — 250 — 63 20
90- 675 — 450 — 225 — 75 —
800 600 — 400 — 200 — 66 40
700 525 — 350 — 175 — 58 29
600 450 — 300 — 15 ) — 50 —
500 375 — 250 — 125 — 4L 40
400 300 — 200 — 100 — 33 20
300 225 — 150 — 75 — 25 —
200 150 — 100 — 50 — 16 40
100 75 30 50 — 25 — 8 20
90 67 30 45 — 22 30 7 30
80 60 — 40 — 20 — 6 40
70 52 30 .35 — 17 30 5 50
60 4s — 30 — 15 — 5 -
50 37 30 25 — 12 30 4 10
40 30 — 20 — 10 — 3 2030 22 30 15 — 7 30 2 302V 15 — 10 — 5 — 1 40 .10 7 30 5 — 2 30 k . «9 6 4L 4 30 2 15 . . .8 0 — 4 — 2 — . . . . . .

Für eine Woche
oder 7 Tage.

Für einen
Tag .

fl. lc . 1 fl . j kr.

er, cour .Italer . . . .
Thaler . . . . . .
Thaler . . . . ^
Thaler, Silbermünze ^
Thaler, Kupfermünze .Wltten (S,) . . . .
Zecchlao . .
Zecchiuo . . . . . . .

192
173
150
134
115
96
76
57
38
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
1
1
1

- Venedig .
Schweden

. Mailand
- Venedig und' Holland .
. Neapel .
- ' Rom . .
- j Dänemark' Dänemark

Lüttich .
Pohlen .
Preußen .
Schwede «
Schweden
Schweden
Venedig .
Rom . .

f



Ueb erficht verschiedener Gewichte nnd Mafie

Gold- uvd S ' lbergfwicht.
Eine Wiener Mari ! Gold wiegt 22 Ka-

rat oder 8 Unzen.
Eine Unze Gold wiegt 3 Karat.Ein Karat wiegt 4 Gran .
Ein Gran wiegt 3 Grän .
Eine feine Mark Gold macht 362 Eul -

den.
Fünf k. k- Dukaten wagen fast 1 Loth.
Hundert k. k. Dukaten wägen 20 Loth.Tausend k. k. Dukaten wägen 6 '/ »Pfund.
Zehntausend k. k. Duka 'en wägen 62V,

Pfund.
« echzehntausend sechs und fünfzig k. k.

Dukaten wägen 100 Pfund.
Eine Mark löthigeS Silber wiegt 16

Loth.
Drei Karat Silber wägen 2 Loth.

Apothekergewicht .
Ein Pfund hat 24 Loth oder 12 Un-

zen .
Eine Unze hat 8 Drachmen.Eine Drachme hat 3 Scrupel.Eine Scrupel hat 20 Grän .
Eene Grän ist so schwer als ) in Ger¬

stenkörnlein .

Tom größeren Gemixte .
Ein Zentner hat 100 Pftrud .Ein Pfund hat 32 Loth.
Ein Biertling hat 8 Loth.
Ein Loth hat 4 Quintel .
Ein Stein hat 20 Pfund.
Eine Tonne hat 20 Zentner.Ein Schiffpfund Hai 286 Pfund.Ein Karch hat 400 Pfund.
Eine Last Häringe hat 12 Tonnen.Eine Roll oder Krippen hat 180 Fische .Eine Zahl PlatetS hat 110 Fische.

Weivmaß.
Ein Fuder Wein enthält 32 Eimer.Ein Faß enthält 10 Eimer.
Ein Dreillng Wein enthält 3 Faß oder

30 Eimer.
Ein Eimer enthält 4 Viertel oder 40

Maß.
Ein Viertel enthält 10 Maß .
Eine Maß enthält 4 Seidel.

Getreidemaß.
Ein Muth Hat 30 M-Hen .Ein Malter hat 24 Metzen oder 4 Schef¬fel .
Ein böhmischer Strich hat IV, Metzen.Ein Kahr hat 3 Strich oder 4V, Me-

tzen.
Ein Metzen hat 4 Viertel.Ein Viertel hat 2 Achtel .Ein Achtel hat 2 Maßel.

Wrrkmaß .
Eine Klafter hat 6 Schuh.
Ein Schuh hat 12 Zoll.
Ein Zoll hat 12 Linien .

Geometrische - Maß .
Eine geometrische Klafter hat 10 Schuhe.Ein Schuh hat 10 Zoll .
Ein Zoll hat 10 Linien .
Eine Linie hat 10 Punkte.

Verschiedene Körpermaße.
Ein Schilling hat 30 Stücke .
Ein Schock hat 60 Stücke .
Eine Mandel hat 15 Garben.
Ein Schober Stroh hat 60 Schabe.
Ein Dutzend enthält 12 Stücke .
Ein Groß hat 12 Dutzend oder 144

Stücke .
Ein Ballen Papier hat 10 Rieß oder

200 Buch oder 4800 Bog».r.Ein Rieß hat 20 Buch oder 480 Bogen .Ein Buch Schreibpapier hat 24 Bogen.Ein Buch Druckpapier hat 25 Bogen .

Meilenmaß .
Eine deutsche Meile hat 4000 Klafter.Eine englische Meile hat 1250 Klafter.Eine franzö .. che Meile hat 2000 Klaf¬ter.
Eiue italienische Meile hat 1000 Klaf-

ter.
Eine russische und westphällsche Meile

hat 159 Klafter.
Eine schweizerische und dänische Meile

hat 5000 Klafter.
Eine schwedische und ungarische Meile

hat 6000 Klafter.

Vergleichung ausländischer Meile «
mit der deutsche» Meile.

Bier italienische Meilen betragen eine
deutsche Meile.

Sieben spanische Meilen betragen 6
deutsche Meilen.

Fünf französische Meilen betragen 3
deutsche Meilen.

Eilf englische Meilen betragen 3 deut¬
sche Meilen.

Acht schottisch: Meilen betragen 3 deut¬
sche Meilen.

Neunzehn holländische Meilen betragen
15 deutsche Meilen.

Bier ungarische oder schweizerische Mei --
len betragen 5 deutsche Meilen.

Zwei schwedisch^ Meilen betragen 3
deutsche Meilen.

Zwanzig russische Werste betragen 3
deutsche Meilen.

Vergleichung de- ausländischen
Gewichtes mit dem Wiener Ge¬

wichte.
Amsterdam

100 Pfund geben 88 Pfd. W . G.
Augsburg ( schwer Gew .) 84 — 16 Ltb.
Augsburg ( leicht. Gew .) 61 —
Bamberg . 86 —
Basel . 87 -
Berlin . 83 - 10V, -
Bern . 92 —
Botzen . 90 —
Breslau . 72 —
Brüssel . 83 - 10V, -
Constantinop . 100 Olf . 225 —
Danzig 100 Pfund . . 84 —
Dresden . 83 - 10V, -
Erfurt . 84 —
Florenz . 62 — 16
Frankfurt am Main . . 90 —
Frankfurt an der Oder . 83 — 10V, —
Haag und ganz Holland 88 —
Hamburg . 86 —
Kopenhagen . . . 89 —
Krakau . 72 —
Leipzig . 83 — 10V, —
Lion . 75 —
Lissabon . 81 — 8 —
Livorno . . . . . 62 — lg —
London . . . . . 81
Lübeck . 86 —
Nadrid . . . . . 82
Nailand (xv,oxroaso ) 136 _
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Mailand (xvso sottilo) 58 Pf.
Mannheim . 88 —
Moskau . 72 - 16 Lth.
Pafsau . 85 —
Paris . . . . . . . 60 —
Prag ( schweresGewicht ) 97 "
Prag ( lrichtes Gewicht) 95 —
Straßonrg ( schlver. Gw .) 98 —
Straßburc, ( leicht . Gw ) 80 — 10 '/^ —
Ulm . . . 83 - 19 V,
Venedig ( großes Gew .) 85 —
Venedig ( kleines Gew .) 45 —
Zürich . 94 —

Vergleichung verschiedener El¬
len mit dev Wiener Elle .

Aachen -00 Ellen geben 85 '/ » W . Ell.
Amsierdam . 91 —
Augsburg ( große Elle ) 78 —
Augsburg (kleine Elle ) 76 —
Baier .i . . . . . . . 107 —
Bamberg . 94 —
Basel . 152

Berlin . . . . . . . . . 86 W. Ell . Neapel (6 »uvi) . . . . 271 D . l
Bern — Nürnberg . 85 -

» Botzen . . . . 102 — Paris . . 150 —
Breslau . . . . . . . 66 — Passau . 99 -
Constantinvpel ( gr. Pick) 86 — Petersburg ( ^ rodio) . 92 -
Eonflantinopel ( kl . Pick) 83 ' ^ — Pohlen . - - 79 -
Dänemark tm gauzen Prag . . . 76 -

Lande . 80V, — NegenSburg . 104 -
Dresden . 72V, — Rom ( in Leinwand ) . . 82 -
Danzig . 73V, — Nom ( kaufmännisch) . . 199 -
Eger . - 84 ' ,^ — Salzburg ( in Leinwand ) 119 -
Florenz ( in Wolle) . . . 76 — . Salzburg ( in Seide) . . 103 -
Florenz ( in Seide) . . . 75 — Schlesien rm ganzen Lande 74
Frankfurt am Main . 69 — Schweiz . . . . . . . . 77V; -
Frankfurt an der Oder 85 — Stockholm . . 76 -
Hamburg . 73V, — Straßburg . . . . . . 69 -
Arakau . . . . . . . . 75 — Trient ( in Wolle ) . . . 87 -
Leipzig . . 72 '/ , — Trient ( in Seide) . . 82V, -
Lissabon . 141 — Ulm . 73 -
Livorno ( kirn« ; rn Wolle) 76 — Venedig ( tkraoi in Wolle ) 86 —
Livorno ( Krsvi in Seide) 75 — Venedig ( kkravi in Seide) 80 —
Livorno (Iaido ) . . . 117 — Verona . . . . . . . . 80 -
Madrid (Vnvn) . . . . 109 — Würzburg . . 74 ' /, -
Mannheim . 72 — Zürich . . 77 -
Moskau ( ärokin ) . . . —

V. Abschnitt . Das wichtigste von öftere . Staatspapieren .

Die österr . Staatspapiere sind ein sehr beque¬
mes Mittel sür alle , die Kapitalien besonders in
kleineren Beträgen , verzinslich anlegen wollen , denn
sie gewähren nicht nur eine beruhigende Sicherheit
sowohl in Betreff des Kapitals als der Zinsenent¬
richtung , sondern sie bieten auch den großen Vor¬
teil , daß man sein Haares Geld jeden Augenblick
wieder dafür haben kann , wenn man es zu einem
anderen Zwecke benöthigt . Wer vorräthigeö Geld
hat , geht entweder auf die Börse oder zu einem
Geldwechsler und kauft sich die ihm zusagenden Obli¬
gationen ein , und ebenso macht er es auch , wen « ec
sie wieder verkaufen will .

Solche besonders solide und zuverlässige
Geldwechsler und Obligationen - Händler sind in
Wien :
Hr . Franz Schaup , Kärnthnerstraße Nr . 904

im 1 . Stock .
„ I . M . L Swenthal , Siugerstraße Nr . 901 .

„ D . Zinn er er Comp . , Stephansplatz , Brand¬
statt Nr . 588 zur Goldmünze .

„ I . G . Uffenheimer et Sohn , am Peter
Nr . 577 .
Diese Herren behandeln ihre Kunden äußerst

billig und nehmen sowohl beim Ein - als Verkauf
nur einen sehr kleinen Gewinn .

Die österr . Staatspapiere theilen sich Ln zwei
Klaffen , nämlich :

1 . in Obligationen der älteren Staatsschuld , welche
vor dem Jahr 1925 entstanden , meisten ther

'ls
in W . W . verzinslich und zur Verlosung be¬
stimmt sind , durch welche sie nicht nur in
ihrem ursprünglichen Interefsengenuß in Conv .
Münze treten , sondern auch teilweise zurückge¬
zahlt werden .

Die Interessen sind in der Regel gegen Quit¬
tungen zu erheben , und nur einige Obligationen
über im Auslände aufgenommene Anleihen haben
Coupons .

2 . In Obligationen der neueren Staatsschuld seit
dem Jahre 1845 , welche alle in C . M . verzinslich
sind , und deßhalb MetalliqueS hcrßev .

Die Interessen werden mittelst ConponS ( Zir -
seN ' Avweisungeu ) , die jeder Obligation auf eine
bestimmte Anzahl Jahre beiliegen , einkassirt .

Die Obligationen der älteren Staatsschuld ,
welche am häufigsten im Verkehr Vorkommen , sind
mit der Zeit und Art ihrer Intereffen - Cinkassirung
folgende :
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»«»« Es« ,

Zeit u . Ort der Zinsen - Be¬
hebung .

Zinsfuß Art der Zinsen - Einkassirrmg .oder Prozente .Gattung der Obligation ,

1 . Banco -Obligaiionen

2 . Obligationen der allge¬
meinen Hofkanimer . .

3 . Obligationen der unga¬
rischen Hofkammer . ,.

4 . Obligationen der älteren
lombardischen Schulden*) 5 . Obligat , über die in
Florenz , Genua , Desisch -
land und der Schweiz
aufgcnonrmenen Anlehen

6 . Obligat , von Galizien
7 . Obligat , d. N . Oe . Re¬

gierung v . I . 1809 .
6 . DieAerarial - Dominical -

Obligat , drr Stand .' v .
Oesterreich , Böhmen ,
Mähren , Schlesien , Stei¬
ermark rc .

9 . Die Domintcal -Obligat .
des Wiener Oberkammer -
AmteS . . . . . .

zu 2 2 '/z und 2Vr°/ °

zu 1
^

. 2 , 2 '/r . 2V- und

ebei » so

zu 2 und 2V,7°

zu 2, 2V. und 2V,°/o
zu 1 »/», 2 und 2V,°/o

zu 3°/„

-u IVt .- 2, 2V». 2V,u. 3°/o

zu 2 '/, °/o

gegen ungestämvelte Quit¬
tungen

gegen gestämpelte Quittun -
gen

gege^ r ungestänchelte Quit¬
tungen

deßgleichen

deßgleichen
deßgleichen

gegen .jtstämp . Quit .

deßgleichen .

deßgleichen .

viertelt , u . halbt . b . d. k. k .
Univ . Staatssch . ' - affe i . Wien .

halbjährig eben da .

detto in Ofen .
ganztähr . b . d . Univ . Staats -

Sch . K . in Wien .

halbjährig eben da .
detto in Lemberg ,
detto in Wien bei der k. k.

Univ . St . Sch . K.

halbj . bei d . stäno . Oberein -
nehmer - Aemtern in jeder
Provinz .

'

halbj . b . d . magisir . Ober -
kammer -Amle in Wien .

Von der Verlosung der Obligatio¬
nen der älteren Staatsschuld . Durch das
Patent vom 21 . März 1818 wurde festgesetzt , daß
diejenigen ältere » Obligationen », deren Zmse im
Jahre 1811 auf die Halste in W . W . herabgesetzt
wurden , durch jährliche Verlosungen wieder auf de »
ursprünglichen Zinfenfuß in C . M . zurückgeführt
werden sollen . Zu diesem Zwecke wurden diesämmt -
lichen Obligationen in 488 Serien getheilt , und eS
finden jährlich 5 Ziehungen Anfangs Jänner , März ,
Juni , August und November Statt . Die Obligationen ,
welche Ln der gezogene » Serie enthalten sind , treten
dann vom l . des ZiehungS -MouatS wieder i» ihren ur¬
sprünglichen , in C . M . zahlbaren Zinsfuß zurück , und
werden gegen neue aus diesen Zinsfuß lautende « m-
gewechselt . Solche « eue ausgefertigte Obligationen
heißen dann „ verlovSte Obligationen . "

Bo « der Cessio « und Umschreibung
der ältere « Staatspapiere . Da die Obliga¬
tionen der ältere » Staatspapiere in der Regel avf

bestimmte Namen lauten , so müssen sie beim Ver¬
kaufe an den Käufer ordentlich cedirt , und die Cession
muß rückwärts auf die Obligation geschrieben und
von dem Verkäufer eigenhändig unterschrieben werden .
Will der Käufer , daß die gekaufte Obligation ans
seinen Namen laute « soll , so reicht er sie bei derje¬
nigen Kasse , wo die Interessen zahlbar sind , mit dem
Ansuchen ein , daß sie ans seinen Namen umschrieben
werde , wo er dann eine andere auf seinen Namen
lautende Obligation dafür bekommt . Man kann auch
mehrere Obligation ? ': von kleineren Beträgen Ln eine
Einzige von einem größeren Betrage zusammenschrei¬
ben , und even so eine Obligation von größerem Be¬
trage in mehrere kleinere rrm-schrer

'ben lassen .
Die Obligationen der neueren Staatsschuld sind

1. MetalliqueS zu 1 §, in Obligationen von 100 ,500 , 1000 und 5000 fl .
L . Dergleichen zu 2 ^ Lu Obligationen von 100 ,200 , 500 , 1000 und 5000 fl .

*) Die Go kl ' - , Ojp ' - und Bethmann ' schen Obligationen über die in Frankfurt und Holland aufgenommenen
Anleihen find jedoch in L . M . v -rztnSlich und mit Coupons versehen . Die Besitzer der Obligationen können
auch ansuchen , daß ihnen die Interessen bei einer anderen Provinzial - Kasse ausgezahlt werden , woher es
kommt , daß die Interessen maicher Obligationen nicht bei jener Kassa ausgezahlt werden , wo sie der Gel¬
tung der Obligation nach gezahlt werdest sollten . -
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3 . Dergleichen zu 4z iv Obligationen vo» 190 ,
500 , 1000 urrd 5000 fl .

4 . Dergleichen zu 4x , in Obligationen von 100 ,500 , 1000 , 5000 und 10000 fl .
5 . Dergle chev zu 5Z , in Obligationen von 100 ,

500 , 1000 , 5000 und 10000 fl.

Diese Obligationen lauten , mit Ausnahme der
über die Vergütungen der aafgehobeveu Consumtiovs -
Gefälle ausgestellten , alle auf Ueberbringer , und sind
mit Coupons und Talons versehen . Die Talons sind
Anweisungen auf neue Coupons , wenn die der Obli¬
gation beigegebeu gewesene « schon alle verfallen sind.
Die Cinkaffirnog der Coupons geschieht dadurch, daß
man den verfallenen Coupon immer vom Bogen «be¬
schneidet , rückwärts seinen Namen darauf schreibt,
und ihn bei der Staats -Schuldenkaffe vorweiset , wo
rnan den Betrag , sogleich dafür erhält . Am 7 ., 14 .,21 . und letzten eines jede » Monats findet jedoch keine
Auszahlung Statt .

Zu den neuere » Obligationen gehören auch die
beiden Lotterie - Anleihen von den Jahren 1834 und
1839 , welche besondere Vortheile bieten .

-4 . Darleihen mit Verlosung vom
Jahre 1834 in ganzen Losen zu 500 fl . « nd in
Fünftel von 100 fl . Die Verlosungen finden jährlich
am 1 . Februar Statt , und sind mit vielen namhaf¬
ten Gcwinnsteu verbunden . Der mindeste Treffer
eines ganzen Loses erhöht sich jährlich regelmäßig um
20 fl . , so daß dadurch eine 4verze «tige Verzinsung
entsteht .

Die ganze Anleihe bestand ursprünglich in 25
Millionen Gulden C . M . , die in 2500 Serien ä
20 Schuldverschreibungen eingetheilt wurden , » nd
wovon die Serien -Ziehung jedesmal am 1 . Februar ,
die Nummern -Ziehuvg am 1 . Mai , und die Gewinnst -
auSzahlung am 1 . August erfolgt .

Die Ziehungen der noch « uverloSteu Serien ge¬
schehen wie folgt :

18 . Ziehung 1 . Februar 1653,115 Serien 2300Lose ,
Haupttreffer 225,000 .

19 . ' 1 . 1854,120Serien,2400Lose ,
Haupttreffer 225,000 .

20 . 1 . 1855,125 Serien 2500Lose ,
Haupttreffer 250,000 .

21 . 1 . 185 .6,115 Serien 2500Lose ,
Haupttreffer 250,000 .

22 . f/ 1 . 1857,130 Serien 2600Lose ,
Haupttreffer 300,000 .

23 . »/ 1 . 1858,135 Serien 2700Lose ,
Haupttreffer 300,000 .

24 . 1 . 1859,140 Serien 2800Lose ,
Haupttreffer 320,000 .

25 . »/ 1 . 1860,150 Serien 3000Lose ,
Haupttreffer 320,000 .

ö . Darleihe » mit Verlosung vom
Jahre 1839 in ganzen Losen zu 250 fl . und in
^ zu 50 fl . C. M . Die ganze Anleihe von 30 Mill .
fl . ist in 6000 Serien jede zu 20 Schuldverschrei¬
bangen eingetheilt . Es finden noch 22 Ziehungen Statt ,
und zwar von 1848 bis 1851 jährlich eine am 1. De¬
zember , und von 1852 bis 1878 alle anderthalb
Jahre eine Ziehung am 1 . Juni oder am 1 . Dezem¬
ber. Drei Monade nach jeder dieser Serien - Ziehun¬
gen findet daun die Ziehung der Nummer , und wei¬
tere drei Monate darauf die Auszahlung der Gewiunste
Statt . Der geringste Treffer ist in allen Ziehungen
500 fl ., eS verzinset sich daher das Kapital nicht re¬
gelmäßig , wie bei der Anleihe vo » 1834 , da eS sich
aber verdoppelt , so ist die Verzinsung um so größer ,
je weiter entfernt das Loos von der letzten Ziehung zu-
rückgerechvet mit dem kleinsten Treffer von 500 fl .
herauskommt , wie folgende Uebersicht zeigt :

Ziehung . Verzinsung . Ziehung . Verzinsung . Ziehung . Verzinsung . Ziehung . Verzinsung .-/«o/o . V« °/n

13. 12V, . 19. 6V.
6V»
5V.

25 . 4V- 31. 3V.,14 . 11 ^ 20. 26 . 4 32 .15. 10 21. 27 . 3V.
3V.

33 . 2V.16. 9 '/, . 22 . SV.A
23 . 34. 2V.' 17.

18.
SV.
7 '/ .

23 .
24.

29.
30.

35.
36 .

2V.
2Vr



Die noch zu verlosenden Serien sind in folgende
Ziehungen eingetheilt :

19 . Ziehung 1 . Juni 1853 , 94 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 st. C. M .

20 . „ 1 . Dezemb . 1834 , 98 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C. M .

21 . /, 1 . Juni 1856 , 98 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl. C. M .

22 . „ 1 . Dezemb . 1857 , 102 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl. C .M .

23 . „ 1 . Juni 1859 , 102 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl. C . M .

24 . „ 1 . Dezemb . 1860 , 106 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl . C . M .

25 . „ 1 . Juni 1862,106 Serien , Haupt¬
treffer 200,000 fl. C. M .

26 . „ 1 . Dezemb . 1863 , 110 Serien , Haupt¬
treffer 210,000 fl. C . M .

27 . „ 1 . Juni 1865 , 110 Serien , Haupt¬
treffer 210,000 fl. C . M .

28 . „ 1 . Dezemb. 1866 , 114 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C . M .

29 . „ 1 . Juni 1868,114 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl. C .M .

30 . „ 1 . Dezemb . 1869 , 228 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C .M .

31 . „ 1 . Juni 1871 . 228 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl. C . M .

32 „ 1 . Dezemb. 1872 , 174 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl . C.M .

33 . „ 1 . Juni . 1874 , 474 Serien , Haupt¬
treffer 220,000 fl. C . M .

34 . „ 1 . Dezemb . 1875,830 Serien , Haupt¬
treffer 28 ^,000 fl. C .M .

35 . ,/ 1 . Juni 1877,830 Serien , Haupt¬
treffer 280,000 fl . C . M .

36 . ,/ 1 . Dezemb . 1878 , 834 Serien , Haupt¬
treffer 300,000 fl. C.M .

Verjährung der Interessen . Die In¬
teressen von StaatSpapieren verjähren erst nach 30
Jahren ; man kann ,'bre Behebung demnach bis vor
dem vollend ten 30 Jahre ansteßen lassen , und er¬
hält denuoch den gesammteu Rückstand auf einmal ,
allein nach Ablauf des 30 . Jahres ist der Anspruch
auf die Interessen verfallen .

Bon der Amortisirung . Wenn Obliga¬
tionen oder Zinscn - CouponS in Verlust gerathen , so
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muß der Verlierende um Amortisirung d . h . um ge¬
richtliche UngiltigkeitS - Erklärung derselben ansuchen,worüber Folgendes zu merken ist :

1 . Alle auf Ueberbringer lautende Obligationen
und deren Coupons werden ungeachtet der einqeleite -
ten Amortisirung dennoch au denjeuigen bezahlt , der
sie vor Ablauf der AmortisatiouSfn

'
st bei der betref¬

fenden Kassa vorweiset .
2 . Die Amortisirung wird bei auf Ueberbringer

lautende Obligationen erst nach Jahr und Tag , d. i.
nach 1 Jahr , 6 Wochen und drei Tagen und zwarvon jenem Tage an gerechnet wirksam , an dem die
Obligation oder der Coupons auszuzahlen sd . h. ver¬
fallen ist) . Wenn sich daher inzwischen Jemand bei
der Kaffe , welche die Zahlung zu leisten hat , mel¬
det , so wird diese Zahlung ohne Anstand geleistet,und die Amortisirung hat nur dann Nutzen, wenn sich
innerhalb der Amortisationsfrist Niemand um die Zah¬
lung meldet.

3 . Bei den auf bestimmte Namen lautenden Ob¬
ligationen kann jedoch um Verbot wegen Auszahlung
des Kapitals und der Interessen angelangt werden.

4 . Wenn ia der Obligation leine Zeit zur Rück¬
zahlung deS Kapitals bestimmt ist , wie cS bei den
meisten Obligationen der Fall zu sein pflegt , so wird
die Amortisirung erst nach drei Jahren von demjeni¬
gen Tage an wirksam, an welchem der letzte hiuauö-
gegebene Coupons fällig ist ; wäre also z . B . .der
letzte Coupons einer in Verlust geratheueu Obligation
am 1 . August 1850 fällig oder zahlbar , so ist die
AmortisatiovSfrist erst am 1 . August 1853 abgelaufen .

5 . Die Amortisirung aller SatatS - Obligationen ,
sie mögen auf Ueberbringer oder auf bestimmte Na¬
men lauten / muß bei dem k . k . n . ö . Landrecht an¬
gesucht werden , nur jene der ständischen Obligationen
ist bei dem Landrechte der betreffenden Provinz
anzusuchen.

Verfälschung der StaatSpapiere und
darauf gesetzte Strafen . Das Verbrechen der
Verfälschung von StaatSpapieren ist zweifacher Art :
1 . entweder Nachmachung oder 2. Umstaltuug
durch Abänderung auf höhere Summen . Die Strafe
der Nachmachung oder gänzlichen Fälschung ist
lebenslänglicher schwerer Kerker ; jene der Umstal -
tung schwerer Kerker von 5 bis 20 Jahren . Selbst
der bloße Versuch , wenn er auch ohne allen
Erfolg geblieben ist, wird mit schwerem Kerker von
5 bis 20 Jahren bestraft .

<S
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